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Yorwort. 

Im Namen und Auftrag der Generalſynode von 1909 
übergibt hiermit die Unität8-Direktion den Behörden, Dienern 
und Gemeinen dex Brüder-Unität in allen ihren Gebieten und 
Mäjtſion8provinzen den neuen General=Synodal-Verlaß als die 
Zujammenfaſſung alles deſſen, was die Synode als Grundſäße 
und Drdnungen der Brüder-Unität teils beſtätigt, teils neu ge- 
ordnet hat, und was daher bis zur nächſten General-Synode 
allgemeine Geltung hat. 

Berthel3dorf bei Herrnhut, Dezember 1909. 

Der Geſchäftführende Ausſchuß 
der Unitätsdirektion. 

B. La Trobe. 

W. Jay. 

IJ. Taylor-Hamilton,
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Erſtes Kapitel, 

Geſchichtliche Stellung und Eigenart 
der Evangeliſchen Brüderkir<e. 

Zuſammenhang der erneuerten mit der alten Brüderkir<e, Par. 1 

Unſere Brüderfirc<he*) ſteht in lebendigem Zuſammenhang 
mit der alten Brüderkirc<he in Böhmen und Mähren, 
die vorreformatoriſchen Urjprungs ijt und im Jahre 1457 
ihren Anfang genommen hat. Ja fie iſt geradezu eine Ver- 
pflanzung derjelben auf einen erweiterten Boden, nachdem 

jene in den Verfolgungsſtürmen feit dem Jahre 1620 bis auf 
vereinzelte Reſte zu Grunde gegangen war. Denn einmal ſams=- 
melte ſich ein Teil jener Reſte ſeit dem Jahr 1724 in 
Herrnhut, und ſodann hat die Gemeine in Herrnhut die 

Einrichtungen und Ordnungen der alten Brüderkirche be- 
wußtermaßen ihren Hauptzügen nach auf ſich übertragen, und 
inſonderheit hat ſie die biſchöfliche Weihe der alten Brüder- 
firche, die über Amo8 Comenius hinaus auf Hoffnung fort=- 
geführt worden war, in ihre eigene Mitte hinübergenommen 

*) Evangeliſche Brüder-Unität iſt die in amtlichen Erlaſſen und 

im Verkehr mit ſtaatlichen Behörden und anderen Kirc<hen feit 1742 in 

Deutſchland, Unitas Fratrum die in der engliſchen Parlamentsakte von 1749 

gebrauchte Bezeichnung der Evangeliſchen Brüderkirhe. Ihre übliche Be- 

nennung iſt in Deutſchland Brüdergemeine, in England, Amerika und 

auf vielen Miſſions8gebieten the Moravian Church. 

!



Kap. TI. Geſchichtliche Stellung und Eigenart. 

und als ein geheiligtes Erbe bi8 auf den heutigen Tag exr- 

halten. Deshalb nennen wir uns mit Recht die erneuerte 

Brüderkirche. 

Dabei iſt die Ähnlichkeit de8 Urſprungs auf beiden 
Seiten bedeutungsvoll. Die alten Brüder in Böhmen ſchloſſen 
ſich zuerſt als <riſtliche Gemeinſchaft an einem ſtillen Ort 

mit beſonderen Geſellſchaft8einrichtungen zuſammen, weil ſie die 

Erbauung und die Gemeinſchaft, die ſie als ein Bedürfnis 

ihrer Herzen empfanden, bei den Häuptern der utraquiſtiſchen 
Landeskirche und in deren kirchlichen Formen vergeblich juchten. 
Aber ſie wollten doch nicht8 anderes jein als ein Verein 
innerhalb dieſer Kirche. Erſt als dieſe Kirche ſie verfolgte 
und ausſtieß, betraten fie den Weg, ihre geiſtlichen Leiter aus 

ihrer eigenen Mitte zu wählen und ihnen eine eigene brüderijche 

Weihe zu gebet. So wurden ſie = notgedrungen =- eine 
ſelbſtändige Kir<ge. =-- Auch Herrnhut bildete zuerſt eine 
Gemeine, einen Verein erweckter Seelen mit beſonderen Ein- 

richtungen zum Zwe der Förderung des inneren Lebens, der 
nichts anderes ſein wollte als ein Glied der evangeliſch- 

lutheriſchen Landesfirhe. Aber um auf den von Gott ihr ge= 
wieſenen Bahnen der Tätigkeit und Ausbreitung fortſchreiten 
zu können, mußte dieſe Gemeine -- ganz gegen den urſprüng- 

lichen Plan =- unter Aneignung des altbrüderijchen Biſchof= 
tums zur ſelbſtändigen Kirche werden. 

Und noch ein zweites Stück iſt für den nahen Zuſammen=- 
hang beider Kirchen bedeutungsvoll, und dieſes liegt in ihrem 
Charakter. Wenn auch die alte Brüderkirc<he bald im Anfang 
-- zunächſt zu ihrer Verteidigung =- Bekenntnis) <riften 
herausgab und dieſe im weiteren Verlauf ſehr deutlich mehr 
die reformierten Anſchauungen zum Ausdru> brachten als die 
lutheriſchen, ſo war doch ihr Bekenntnis niemals ein aus= 
ſchließendes. Sie geſtattete unter ihren Mitgliedern eine ge- 
wiſſe Mannigfaltigkeit der Auffaſſungen und arbeitete mit Vor- 

liebe an dem Eins8werden der verſchiedenen Kirchenge-



Par, 2. Entſtehung der erneuerten Brüderkirche. 3 

meinſc<aften unter einander. Denn die Einigkeit des Geiſtes 
im Glauben an Chriſtus und die Gemeinſchaft in der Liebe 
war ihr weitaus die Hauptſache und ſtand ihr höher als alle 
Lehrunterſchiede. Deshalb nannte ſie ſich von Anfang an Unitas 

fratrum, Brüder-Unität. -- Und eben dieſer Unions8c<a=- 
rakter iſt auch der erneuerten Brüderkirc<e eigen, und 
vielleicht um ihres erweiterten Boden8 willen in noch höherem 
Maß. Sie will hierin den Geiſt der alten Brüderkirche fort- 
pflanzen und das Erbe der Väter lebendig erhalten. DeShalb 
hat ſie auch den Namen „Unität“ von der alten Brüderkirche 

auf jich übertragen. -- 

Entſtehung der erneuerten Brüderkirche. Par. 2 

Cvangelijche Familien, um ihres Glaubens willen aus 1. 
Mähren vertrieben, hatten gleichzeitig mit Erweckten aus deutſch- 
evangeliſchen Kreijen unter dem Schuß des Grafen Zinzen=- 
dorf eine Zufluchtsſtätte in der ſächſiſchen Oberlauſiz geſunden. 
Seit dem Jahre 1722 hatten ſie ſich am Hutberg, auf dem 
Gute Zinzendorfs, angebaut und den Ort Herrnhut gegründet. 
Es lag ihnen alles daran, gemeinſam ihre Seligkeit zu ſchaffen. 

Aber ſie entzweiten ſich bald über verſchiedene Meinungen in 

Bezug auf Lehre und Heil8weg. Ja es ſah gegen das Jahr 
1727 jo aus, als ſollten Sektiererei und unheilbare Zertren= 

nung hier Platz greifen, oder die hier geſammelten Seelen 
wiederum gänzlich zerſtreut werden. In dieſer drohenden Gefahr 
ſiegte die mächtig waltende Gnade des Herrn über alle Hinder- 
mſje. Und das Werkzeug dazu war in Gottes Hand der Graf 
Zinzendorf. Unter ſeinem ſeelforgeriſchen Einfluß wurden die 

Spaltungen durch die Kraft einer von Gott gewirkten Liebe 
gehoben und ausgeglichen ; die Einwohner Herrnhuts vereinigten 
ſich auf Ortöſtatuten, die das gegenſeitige Verhalten in <riſt- 

lich brüderlichem Sinn regelten; und bei dem großen Abend- 
mahl am 13. Auguſt in der Kirche zu Berthel8dorf erfuhren 
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jie gemeinſchaftlich eine GeiſtesStaufe, die ſie zu einer Gemeine 

des Herrn verband und weihte. Dieſer Tag war der Stif=- 

tungstag der Brüdergemeine. Denn das Weſen einer 
wahren Gemeine beſteht darin, daß Seelen im Glauben an 

Chriſtum ein3 werden durch die Liebe, und daß ſie auf dieſem 
Grunde in eine herzliche Gemeinſchaft des inneren und äußeren 
Leben3 mit einander treten, die ſich zugleich nach allen Seiten 
hin tätig erweiſt, wie ſich das -in der erſten apoſtoliſchen Gemeine 
zu Jeruſalem ſojchön und lieblich darjtellt. (Ap. Geſch. 2, 42-47.) 

So verbanden ſich die Cinwohner Herrnhnts zu dem ge=- 
meinjamen Streben, eine lebendige Gemeine Jeſu Chriſti 
darzuſtellen in Gemeinſchaft des Glaubens, der Liebe und der 

Hoffnung und in treuem Halten der Gebote Gottes. Dabei 

wollten fie in keiner Weiſe ſich trennen von der evangeliſchen 
Landeskirche, vielmehr ſtrebten ſie danach, ein lebendiges Glied 
Derjelben zu fein, wie e8 Spener ſolchen Gemeinſchaften Er- 

welter vorgezeichnet hatte. Sie nannten ſich Brüder und 
Schweſtern, weil dieſer ſchriftgemäße Name das treffend 
bezeichnet, was jie darſtellen wollten : innige Verbundenheit der 
Herzen zu einer Familie Gottes, in der Jeſus Chriſtus das 
Haupt iſt, wie er denn ſelbſt geſagt hat: „Einer iſt euer Meiſter, 

ihr aber ſeid alle Brüder.“ (Matth. 23, 8.) 

Um dieſen Zweck möglichſt vollſtändig zu erreichen, führten 
ſie unter ſich beſtimmte Regeln und Ordnungen ein, wie ſie 
einſt die Gemeinen der alten Brüderkirche in Böhmen und 
Mähren zu großem Segen für das innere Wachstum gehabt 
hatten, und wie ſie fich ihren allgemeinen Grundzügen nach 

jichon in den apoſtoliſchen Gemeinen finden. Daneben ſchufen 

ſie noch mancherlei Ämter und Einrichtungen, wie ſie ihnen 

gut ſchienen, um die Seelen zu wecken, zu pflegen und zu er- 
bauen. Endlich ſuchten ſie auch die rein bürgerlichen Verhält- 

niſje ſv zu ordnen, daß ſie einerſeits mit dex Landesverſaſſung 

in Ginklang ſtanden und andererſeits den geiſtlichen Beruf der 
Chriſten nicht hinderten, ſondern förderten.



Par. 2. Entſtehung der erneuerten Brüderkirc<e. | 5) 

Meit dem neu erwachten inneren Leben fühlte die Gemeine, 4. 
der Beſtimmung des Herrn (Matth. 5, 13. 14) gemäß, den 
Beruf, das Reich Gottes zu bauen und das Cvangelium 
von Jeju Chriſto aller Welt zu predigen, wohin er ſie ſenden 
werde. Denn wo der Herr ſich eine Gemeine gründet, da ſett 
er jie auch zu einem Zeugnis ſeines Namens vor der Welt 
(Joh. 13, 35), wie uns davon ebenfalls die erſte apoſtoliſche 
Gemeine ein lebendiger Beweis iſt. (Ap. Geſch. 4, 32. 33.) 

Nach zwei Seiten hin wurde dieſer Beruf aufgefaßt und 5. 
ausgeübt. Einmal war es die Miſſion unter den Heiden 
ait 1732, zu der die Gemeine jich getrieben fühlte; und dieſe 
wiederum wurde Veranlaſſung zu neuen Kolonien und Nieder- 
laſjungen in Europa und Amerika. Cbenſo aber war die Ge- 

meine bemüht, die durch Erweckung angeregten, aber durch Mei- 
nungöſtreit oder falſchen Cifer irre geleiteten Glieder der 

verſchiedenen evangeliſchen Kir<en auf das Cine, das 
not iſt, hinzuführen, und ſo de8 Heilands Teſtament, daß ſie 

alle eines jeien in dem Sohne und dem Vater (Joh. 17, 21), 

immer völliger zur Ausführung zu bringen. (Bgl. Kap. 7.) 

Aber auch an Anfeindungen und Angriffen fehlie es nicht. 6. 

Von kirchlicher Seite ſprach man dex Gemeine die Berechtigung 
einer folchen ſelbſtgewählten Verfaſtung innerhalb der Landes= 

kirche ab, und von weltlicher Seite legte man ihr vielfach 
Hinderniſſe in den Weg. Indeſſen gerade dieſe Feindſchaft be 
förderte nicht nur die Ausbreitung, jondern ſie führte auch 
dazu, daß die von Herrnhut aus gegründeten Kolonien und 

Niederlaſjungen unter Chriſten und Heiden unter eine gemein- 
ſame und nun ganz ſelbſtändige und unabhängige Kirc<en- 
verfaſſung geſtellt wurden. Dazu diente das noch in einigen 
Trägern (Jablon8ky, Oberhofprediger in Berlin, Sitkovius in 
Liſſa) vorhandene Biſchoftum der alten Brüderkirche. Um 
die Miſſionen und Kolonien mit rechtmäßig ordinierten Kirchen- 

dienern zu verſehen, welche die Befugnis zur Verwaltung der 
Sakramente hätten, ließ man im Jahre 1735 jenes Biſchoftum
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durch perſönliche Weihe auf einen Bruder der Gemeine Herrn- 
hut (David Nitſchmann) übertragen. Das war der erſte, aber 
entſcheidende Schritt zu ſelbſtändiger Kirc<henbildung. Seitdem 
iſt Herrnhut mit ſeinen Kolonien zuſammen zu einer unab= 

hängigen Kirchengemeinſchaft, der erneuerten Brüderkir<e, 
herangewachſen, mit eigener Kirchenverfaſſung und eigenem 
Kirc<enregiment. 

Aber ſie hat als folche niemals in dieſer äußeren Geſtal= 
tung ihr Weſen gejehen. Vielmehr hat ſie es als ihren eigent- 
lichen Beruf ſtets erkannt, innerhalb ihrer eigenen Grenzen die 

wahre Geiſtes- und Herzensgemeinſchaft der Gläubigen über 
alle trennenden Unterſchiede hinaus zu pflegen, und ebenſsy 
außerhalb ihres Kreiſe8 an der Herſtellung dieſer Gemeinſchaft, 
ſoweit ihr Vermögen und ihre Einſicht reicht, zu arbeiten. Sie 
iſt =- durch die geſchichtliche Entwickelung gedrängt =- Kirche 
geworden, aber fie hat mit Bewußtſein ihren eigentlichen Cha= 
ratter feſtzuhalten geſtrebt, eine Gemeine zu ſein, die ſic) mehr 
und mehr zur Unität erweitert. 

Par. 3 Die Brüdergemeine, 

1. Die Geſchichte ihrer Entſtehung hat der Brüderkfirche das 
Gepräge gegeben, welches fie in wejentlichen Zügen heute noch 
an ſich trägt, wenngleich die ſelbſtändige Weiter-Entwickelung 
ihrer einzelnen Zweige zu mannigfachen Unterſchieden geſührt 

hat. Die äußere Geſtalt unſrer Gemeinſchaft iſt die einer 
jelbjtändigen Kirche, und zwar iſt es die auf erweitertem 
Boden wieder hergeſtellte alte böhmiſc<h -mähriſche 
Brüderkir<e. Aber unſex Beruf iſt überall, wo wir be- 
ſtehen, der gleiche, nämlich, jo viel der Herx Gnode gibt, eine 
jolche lebendige Gemeine Jeſu Chriſti darzuſtellen, wie es 
die erſte Gemeine in Herrnhut war, und als ſolche für das 
Reich Gottes zu arbeiten unter Chriſten und Heiden. 

Dieſen Charakter al8 Brüdergemeine darf unſere Kirche 
nie verleugnen. Wir halten ihn feſt, indem wir weder unjre
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tirchliche Verfaſſung, noch die Ehrwürdigkeit unſrer Abſtammung 
von der alten Brüderkirche für unſer Hauptſtück anſehen, ſondern 
vielmehr die HerzenSverbindung, die Lebensgemeinſc<haft der 
einzelnen Glieder der Gemeine mit ihrem Haupt und 
unter einander. Dies iſt und bleibt wie der Grund ſo auch 
das Ziel unſres Lebens und Wirkens, die Seele unſres Zeug- 
mſjes. Zur Erinnerung daran halten wir auch die von 
unſren Vätern gebrauchte Bezeichnung „Brüder“ und „Schweſtern“ 
aufrecht. Die kirchliche Selbſtändigkeit aber iſt uns das Gefäß oder 

das Werkzeug, wodurch wir Freiheit und Kraft erhalten, innerhalb 
und außerhalb unſres Kreiſes an der Erreichung dieſer unſrer 
Hauptauſgabe zu arbeiten. 

Die geſegneten Ordnungen und Ginrichtungen unſrer 
Kirche, wie wir fie von unſren Vätern überkommen und in 

ihren weſentlichen Grundzügen feſtgehalten haben, müſſen wir 
neben dem lauter und rein verkündigten Wort Gottes als die 
Erbſchäze unſrer Geſchichte teuer und wert achten und müſſen 
nach Kräften bemüht ſein, dieſelben zu bewahren und zu ver= 
vollfommnen. Wir müſſen das darum tun, weil fie unjre 

Kirche befähigen, eine geſicherte Stätte zu fein der Förderung 
für die lebendigen Glieder der Gemeine, der Erweckung ſür die 
toten, der Bewahrung für die ſchwachen und ſchwankenden, 

der Zucht des Geiſtes für die widerſpenſtigen und unlauteren. 
Der Herr gebe uns Gnade, daß alle kirchlichen Ordnungen 
unter uns ſtet8 im Geiſte des Heiligtums gehandhabt werden, 
daß jie dieje ihre Segensfrüchte wirklich bringen können. 

Wir wollen es dabei nicht verſchweigen, daß fich im Lauf 
der Zeit mehr tote und ungegründete Glieder bei uns gefunden 
haben und ſich noch finden als in jener Zeit der erſten Liebe. 
Wir wiſſen und bekennen es, daß, wenn man das anjieht, was 
vor Augen iſt, wir uns nicht mehr eine Familiengemeinſchaft 
des Glauben3 und der Liebe in Chriſto, einen auf ihn und ihn 
allein geſchloſſenen Verein von Erweckten und Wiedergeborenen 
nennen dürfen. Unſre Schar iſt eine ſehr gemiſchte. Daß wir
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von Anfang an alle in unſrer Gemeine geborenen Kinder zu 
unſrem Bunde hinzugezählt haben, hat begreiflicherweife die 

Vermehrung auch der toten Glieder unter den lebendigen ge=- 
fördert. Cbenſo kann e8 auch nicht vermieden werden, daß 
unter denen, die im erwachſenen Alter von außen her der Ge= 
meine beitreten, manche ſich finden, die, bewußt oder unbewußt, 

zu dieſem Schritt durch Gründe bewogen werden, die mit dem 

Seelenheil nicht8 zu tun haben. 

Aber es möchte überhaupt eine Gemeine von ausſchließlich 
lebendigen Gliedern auf Erden ſchwer zu finden ſein. Und wir 
müſſen es zum Preiſe des Heilands, des unſichtbaren Hauptes 
und Herrn unſrer Gemeine, bekennen, daß er in den beinahe 
zwei Jahrhunderten unſres Beſtehens durch jeine wunder=- 
bare Gnade und Allmacht immerhin doch das bewirkt hat, daß 
tro allex unſrer Abweichungen und Schäden jene der Brüder- 
gemeine urſprünglich eingedrücften Züge noch heute an ihr nicht 

zu verkennen ſind. 

E
r
 

Par. 4 Die Brüder-Unität. 

1. Unſere Brüderfirche hat neben dem ihr eigentümlichen 

Charakterzug, eine lebendige Gemeine darſtellen zu wollen, 

auch noch einen zweiten, der aber mit jenem erjten eng zu- 

ſammenhängt. Wir wollen nämlich die Mannigfaltigkeit der 

Lehranſchauungen, ſv weit ſie auf die Erkenntnis der Schrift 

zurückgeführt werden kann, jene Verſchiedenheit der Auf- 

faſſungen, nach welcher ſich eine Schriftwahrheit dem einen 

ſo, dem anderen anders darſtellt, zuſammenfaſſen in einer 

höheren lebendigen Einheit, Aber nicht ſo, daß wir uns 

gegen die Verſchiedenheit einfach verſchließen oder fie unbeachtet 

laſſen. Vielmehr foll die Mannigfaltigkeit zum Ausdruck 

fommen und als berechtigt anerkannt werden. Auch nicht da- 
dirc<h wollen wir die Einheit herſtellen, daß wir alle möglichen 
Meinungen beſtehen und darüber hinweg die Liebe walten laſſen.
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Wir ſuchen vielmehr eine poſitive, eine lebendige Einheit. 
Dieſe liegt für uns in dem Glauben an den gekreuzigten 
Chriſtus, in welchem wir, al8 in dem Sohne Gottes, 
die Verſöhnung haben mit Gott, nämlich die Vergebung 
der Sünden. (Röm. 5, 10. Epheſ. 1, 7.) Dieſen Glauben 

und damit die perſönliche Leben8gemeinſchaft mit dem 
Heiland ſtellen wir nachdrucksvoll in den Mittelpunkt des 
Chrijtenlebens ; ja wir ſtellen ſie fo hoch hinauf, daß uns da=- 
gegen alles andere verhältni8mäßig zurücktritt. Wer ſich darin 
mit uns eins weiß, dem reichen wir zu herzlicher Gemeinſchaft 

die Bruderhand, ob er im übrigen reformierten oder lutheriſchen 

oder jonſt welchen Anſchauungen huldigt. Und das tun wir 
nicht nur innerhalb unjrer eigenen Gemeinſchaft, ſondern das 

juchen wir ebenſo nach außen hin geltend zu machen. Für 
dieje lebendige Einheit wirken und arbeiten wir innerhalb der 
Kirche Chriſti. (Vgl. 8 9.) 

Zu dieſem Beruf hat uns auch der Herr in beſonderer 
Weije beſähigt. Er hat die Brüderkirche von Anfang an von 
Deutichland aus über England und Amerika fich ausbreiten 
laſjen. Ja durch die Miſſion hat er uns in allen Weltteilen 

Wohnſtätten bereitet. Dadurch iſt in unſrer eignen Mitte viel 
Mannigfaltigkeit entſtanden, nationale und kirchliche Unterſchiede 
aller Art haben ſich geltend gemacht, Und wir haben gelernt, 

dieſelben in jener höheren Einheit zufammenzufaſſen. So iſt 
uns der Charakter einex Unionskirche ſchon durch unfre Ent= 
ſtehung und durch unſre weitere Geſchichte vom Herrn ſelbſt 
auſgeprägt worden. 

Dieſen unſren Beruf bringen wir zum Ausdruck, indem 
wir uns nach dem Vorgang der alten Brüderlirche eine Umität 
nennen. Dieſer Name drückt alfo einmal den allgemeinen 

Grundſaß aus: Einheit in der Mannigfaltigkeit. Wir wollen 
als Brüder und Schweſtern in Chriſto eins ſein nach des 
Hailands Teſtament (Joh. 17.) als eine Brüder-Unität. Weiter 

aber bezeichnet er auch die eigentümliche Geſtalt unjrer
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Kirche, die über drei Provinzen (Deutſchland, England, Amerika) 
ſich erſtre>t und dieſelben unter einer gemeinſamen Berfaſſung 
vereinigt. Wie die vorhandene Mannigfaltigkeit die Herzens=- 
gemeinſchaft aller unter einander nicht ſchädigend berührt, jo 
ſoll ſie auch die kirchliche Einheit nicht ſtören. Denn unſre 

Kirche ſteht als eine Unität feſt auf dem Bekenntnis zu Chriſto 
dem Gekreuzigten, als dem Grunde aller Lehre, und weiß aus 

Erfahrung, daß ſie daran für alle Zeiten genug hat. 

4. Die Hauptſache alſo iſt und bleibt für uns alle, als Mit- 

glieder der Brüderunität, danac< zu trachten, daß wir eins 

ſeiten und immer mehr eins werden in alle dem, was we=- 
ſentlich iſt, um einen feſten Grund unſrer Seligteit zu 
haben, ſo daß wir wahrhaftig Glieder eines Leibes werden, 
deſſen Haupt Chriſtus iſt. (Römer 12, 4, 5.) 

Pay. 5 Das Regiment des Heilandes oder das Königtum Chriſti 
in ſeiner Anwendung auf die Brüdergemeine. 

1. Wenn wir von einem Regiment des Heilandes in der 
Brüdergemeine reden, ſo bezeugen wir damit unſren Glauben 

daran, daß Jeſus Chriſtus, unſer Heiland, die Brüdergemeine 
leitet, ja daß ex mit königlicher Machtvollkommenheit in ihr 
waltet, indem er das Größte wie das Kleinſte, alles was unter 
uns vorgeht, in ſeiner Hand hat. Dieſer unſer Glaube hat 
ſeinen Grund in den Worten der heiligen Schrift, welche ihm, 

als dem zur Rechten des Vaters erhöheten Gotte8=- und Menſchen 
ſohn, das Königtum in ſeinem Reich und in ſeiner Kirche zu= 

ſprechen: „Mir iſt gegeben alle Gewalt im Himmel und auf 

Erden“ (Matth. 28, 18). „Der Vater der Herrlichkeit hat 

alle Dinge unter ſeine Füße getan und hat ihn geſeßt zum 
Haupt der Gemeine über alles, welche da iſt ſein Leib, die 
Fülle des, der alles in allem erfüllet.“ (Ephe/. 1, 22. 23. 

Vgl. auch 1 Kor. 15, 25. 27; Epheſ. 5, 23.) 

, So wie nämlich Chriſtus der König iſt in ſeinem Reich 

und ſomit Hexx und Haupt der Gemeine Gottes, welche er
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durc< jein eigen Blut erworben hat, ſo iſt er auch in unſrer 

Brüdergemeine unbedingt der Herr und das Haupt, inſofern 
ſie ein Teil der Gemeine Gottes iſt, ein Glied der allgemeinen 

Kirc<e Chriſti auf Erden, und zwar ein Glied, dem er eine be- 

jondere Beſtimmung in feinem Reich gegeben hat. 

Dies und nichts anderes meinen wir, wenn wir von dem 

Alteſjtenamt des Heilandes in der Brüdergemeine reden. Wir 
denfen dabei an das Hirten= und König3amt Chriſti in ſeiner 
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Kirc<e und ſprechen es damit zugleich aus, daß Chriſtus dieſes . 
Amt an unſerer Brüdergemeine auf eine beſondere, ihrer Be- 

ſtimmung und ihren Bedürfniſſen entſprechende Weiſe ausübt, 
nachdem er derfelben ihre große Armut und Bedürftigkeit zum 

Bewußtjein gebracht und ſie dadurch zum kindlichen Glauben 
an fein Königtum, zur vollen und bewußten Aneignung dieſes 
Gutes geführt hat. 

Das hat er am 16. September beziehungsweiſe dem 13. No- 
vember des Jahres 1741 getan. Wir wollen uns deſſen dank- 
bar freuen, daß es einen Tag in unſerer Geſchichte gibt, an 

welchem es unſerer Gemeine und ihren Dienern vom Herrn ge= 
jc<entt worden iſt, in ganz befonders lebendiger und tiefdrin- 

gender Weiſe die Segnungen ſeine8 allgemeinen Hirtenamtes 
auf die eigene Kirche anzuwenden. In diejem Geichenk ſeiner 

Gnade liegt freilich nicht der mindeſte Anlaß zu eiteler Selbſt- 
überhebung vor. Denn wir ſehen das, was der Herr aus Gnaden 
uns gegeben, nicht an als ein ausſchließliches Vorrecht unſerer 

Kirc<e oder Gemeine, wie jede gläubige Seele auf gleiche Weiſe 
ſich feiner beſonderen Leitung getröſten und ſein allgemeines 
Hirtenamt im Glauben ſich aneignen kann. 

Der Segen dieſer beſonderen Gnadenerweiſjung unſres 

Herrn und ſeines Älteſtenamtes in unſxem Bunde iſt auch in 
der Tat nicht ausgeblieben und wird, das trauen wir ihm 
gläubig zu, fortdauern, ſo lange da8 Bewußtſein unſrer eignen 
Untüchtigfeit, Hilfloſigfeit und Unzulänglichkeit und damit das
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Bedürfnis nach feiner beſonderen Leitung und der Glaube an 
dieſelbe rege bleibt. 

6. Die Brüder-Unität als Ganzes iſt dadurch vor der 

Gefahr eines Papſttums, einer unbedingten menſchlichen Herr- 
ſchaft in geiſtlichen Dingen, bewahrt geblieben. Wir haben 
dadurc<gelernt, daß wirfür die Leitung, Fortführung und Erhaltung 

unſres Werkes nicht auf Menſchen vertrauen ſollen, ſondern 
allein auf den Herrn; daß wir nichts anderes tun ſollen, als 
was er uns tun heißt, und in allen Stücken uns beſcheiden 
jollen, wenn nur fein heiliger Wille an uns und durch uns 

geſchieht. 

7. Für die Diener des Herrn und der Gemeine, welche 

der Heiland berufen hat, die einzelnen Gemeinen oder Pro= 
vinzen oder die ganze Unität in ſeinem YJamen zu leiten, liegt 

in jener Gnadenerweifung eine ſtarfe Mahnung an den heiligen 
Ernſt ihres Berufes. Dabei aber getröſten ſie ſich in ihren 

gemeinfamen Beratungen und in ihrem einjamen Umgang mit 
dem Heiland auch deſſen ganz beſonders, daß er als ihr Ober- 
älteſter bei ihnen iſt, auf ihr kindliches Flehen hin feinen hei- 
ligen Willen ihnen zu erfennen gibt und nach ſeiner Barms= 
herzigfeit und Treue ihre mannigfachen Verſehen und Fehler, 

wenn ſie mit bußfertigem Herzen ihn darum anflehen, wieder 

gut macht. 
8. Für jedes einzelne Mitglied der Gemeine aber iſt 

dadurch die Glaubens8zuverſicht, welcher jedes Kind Goites fich 
freuen fann, um ſo feſter verſiegelt, daß nämlich der Heiland 
auch fein ſpeziellſter Herzensfreund fein, ſich perſönlich mit ihm 

einlaſſen wolle, und daß es durch jeine Gnade herzvertranlich 

mit ihm umgehen dürſe. 

Par. 6 Verhältnis der Brüderkirc<he zur allgemeinen 
evangeliſchen Kirche, 

1. Die Brüderkirche alter und neuer Zeit, obwohl jie auf 

Grund eigentümlicher Verſaſjung und biſchöflicher Ordmation



Par. 6. Verhältnis zur allgemeinen Kirche. 

als eine bejondere Kirche aufgetreten iſt, hat ſich dennoch jeder- 
zeit als ein Glied der allgemeinen <riſtlichen Kirche, deren 
Haupt Chrijtus iſt, und inſonderheit als einen Teil der 
evangelijchen Kirche, deren alleiniger Lehrgrund die heilige 
Schrift itt, angeſehen. Sie bekennt ſich daher mit der ge- 
jamten Chriſtenheit zu den im apoſtoliſchen Glaubens8- 

befenntnis enthaltenen Lehrſäten und erkennt weiter, daß in 
den grundlegenden Bekenntniſſen der Reformationskirchen die 

Hauptſtüke des <riſtlihen Glaubens klax und einfach aus= 
geſprochen ſind. Die Freiheit aber der Gewiſſen unſrer 
Geſchwiſter wird dadurch in feiner Weiſe gebunden ; denn eine 
andere Norm und Regel unſrer Lehre wollen wir nicht an= 
erfennen als allein die heilige Schrift. 

Die innige Verbindung, welche auf Grund weſentlicher 
Einheit zwiſchen der erneuerten Brüderkirche und der geſamten 

evangeliſchen Kirche ſtattfindet, und welche auch innerhalb 
unſrer Kirche die Nachkommen der alten böhmiſch=-mähriſchen 
Brüderkirche mit den aus der lutheriſchen und reformierten 

Kirche ihr beigetretenen Mitgliedern zu einer Brüder- Unität 
vereinigte, wurde auf einer Synode im Jahr 1744 noch näher 
dahin erläutert : die erneuerte Brüderkirche erfenne bei ſich drei 
Tropen an, den mähriſchen, den lutheriſchen und den 
reformierten Tropus. 

In dieſer nicht nur mit dem Verſtand und Herzen auf- 
gefaßten, ſondern in der Wirklichkeit dargeſtellten Idee einer 
Union der Evangeliſchen Kirc<he hat unſre Brüder-Unität 
ein köjtliches Kleinod überfommen, welches wir nicht gering- 
ſchäßen, fondern künftigen Zeiten treu bewahren ſollen. Wär 
wollen dadurch nicht nur unjre eigene Verbindung mit der 
evangeliſchen Kirche erhalten, ſondern ihr auch mit dieſer uns 
vom Herrn geſchenften Gabe dienen, und ihr, foviel unſer ge= 
ringes Zeugnis vermag, helfen, daß auch ſie in ihrem Teil das 
Teſtament des Herrn, daß ſie alle eines ſeien, immer völliger 

erfüllen möge. Darum nimmt die Brüderkirche auch an der 

13



14 Kap. 1. Geſchichtliche Stellung und Eigenart, 

ganzen Entwickelung der Kirc<e Chriſti, an den neuen Lebens8>= 
kräften, welche in ihr ſich regen, an ihren Siegen wie an ihren 

Kämpfen und Leiden nahen Anteil, um den Yiuhm und die 
Schmadh Chriſti mit ihr zu teilen,



Zweites Kapitel. 

Die Lehre der Brüderkir<e. 

bb van d 

Die heilige Schrift unſer Lehrgrund, Par, 7 

Die heilige Schrift Alten und Neuen Teſtamentes iſt 1. 
und bleibt die alleinige Nichtſc<nur unſres Glaubens und Lebens. 
Wir achten dieſelbe al8 Gotte8 Wort, das er vor Zeiten 
durc; die Propheten und zuleßt durch den Sohn und ſeine 
Apoſtel zu den Menſchen geredet hat, um dieſelben zu unter- 

weiſen zur Seligkeit durch den Glauben an Chriſtum Jeſum. 
Wir jind überzeugt, daß alle Wahrheiten, welche den Willen 

Gottes zu unſrer Seligkeit darlegen, vollſtändig darin enthalten 
ſind. 

Wir halten fortwährend feſt über unſrer ec<hten Brüder- 2. 
weiſe, nach welcher es unſre Sache nicht iſt, das beſtimmen zu 
wollen, was die heilige Schrift unbejtimmt gelaſſen hat, oder 

über Geheimniſſe zu ſtreiten, welche dem menſchlichen Verſtande 
undurchdringlich find. Wir wollen zwar das Ziel, welches uns 
der Apoſtel Paulus vorhält (Epheſf. 4, 13. 14), unverrückt im 
Auge behalten: „daß wir alle hinankommen jollen zu einerlei 
Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkom- 
mener Mann werden nach dem Maß des vollkommenen Alters 
Chriſti, auf daß wir nicht mehr Kinder ſeien und uns wägen 

und wiegen laſſen durch allerlei Wind der Lehre.“ Aber dabei 
wollen wir auch nie vergeſſen, daß jedes menſchliche Syſtem



16 Kap. I]. Die Lehre der Brüderkir<he. 

der göttlichen Lehre unvollkommen bleibt, wie denn derſelbe 
Apoſtel (1 Korinth. 13, 9) ſagt: „Unfer Wiſſen iſt Stückwerk.“ 

Par. 8 Der Hauptinhalt der Lehre, 

Wir halten jede von Gott geoffenbarte Wahrheit für einen 
teuren Schatz und glauben von Herzen, daß ein folcher Schaz, 
jelbſt wenn wir Leib und Leben dadurch retten könnten, nicht 
preiSgegeben werden darf (Luc. 9, 24). Ganz beſonders aber 
gilt dies von der Lehre, welche die Brüderkirche von Anfang 
an als ihre Hauptlehre angeſehen, und über der ſie als einem 
köſtlichen Kleinod bis daher durch Gottes Gnade gehalten hat: 

daß Feſus Chriſtus die Verſöhnung iſtfürunſre Sünden, 
nicht allein aber für die unſeren, ſondern auch für der 
ganzen Welt (1 Joh. 2, 2). Denn Gott hat den, der 
von feiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, 

auf daß wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor 

Gott gilt (2 Kor. 5, 21); oder wie wir in einem unſrer Lieder 
jingen : 

pi
-r

k 

Daß im Opfer Jeſu allein zu finden 

Gnade und Freiheit von allen Sünden 
Für alle Welt. 

2. Mit dieſer unſrer Hauptlehre ſiehen beſonders folgende 
von der heiligen Schrift klar bezeugte Tatſachen und Wahr- 
heiten in weſentlichem Zuſammenhang und bilden daher mit 
jener Hauptlehre die vornehmſten Gegenſtände unſrer Heils= 
erfenntnis und Heilsverkündigung : 

3. Die Lehre von dem gänzlichen Verderben der menſch- 
lichen Natur, daß nämlich ſeit dem Sündenfall am 

Menſchen nicht8 Geſundes ijt und ihm feine Kräfte übrig 
geblieben find, vermöge deren er fich jelber helfen könnte. 

(Joh. 3, 6; Röm. 3, 23; 7, 18; Röm. 1, 18-32; 3,9--18; 
Epheſ. 2, 8-13.)



b. 

CG. 

d. 

Par. 8. Hauptinhalt der Lehre. 

Die Lehre von der Liebe Gottes des Vaters zur ge- 
fallenen Menſchheit, wie er uns denn erwählet hat 

durch Chriſtum, ehe der Welt Grund gelegt war, und hat 
aljo die Welt geliebet, daß er ſeinen eingeborenen Sohn 
gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
ſondern das ewige Leben haben. (Epheſ. 1, 3. 4; 2, 4; 

Joh. 3, 16; 1 Joh. 4, 9.) 

Die Lehre von der wahrhaftigen Gottheit und wahr= 
haftigen Menſ<heit Jeſu Chriſti, daß nämlich der 
eingeborene Sohn Gottes, durch welchen alles im Himmel 

und auf Erden geſchaffen iſt, die Herrlichkeit verließ, die er 
beim Vater hatte, ehe die Welt war, und unſer Fleiſch und 

Blut annahm, um aller Dinge ſeinen Brüdern gleich zu 
werden, doch ohne Sünde. (Joh. 1, 1-3; 1, 14; 17,5; 
Bhilipp. 2, 6. 7; Hebr. 2, 14. 17; 4, 15; Kol. 1, 17--19; 
1 Joh. 5, 20.) 

Die Lehre von unſrer Verſöhnung mit Gott und 

unfrer Rechtfertigung vor ihm durch das Opfer 

Jeſu Chriſti, daß nämlich Chriſtus um unſrer Sünde 
willen dahingegeben und um unſrer Gerechtigkeit willen auf= 
erwecfet iſt, und daß wir, allein durch den Glauben an ihn, 

in ſeinem Blute Vergebung der Sünde, Frieden mit Gott 
und Freiheit vom Dienſt der Sünde haben. (Röm. 3, 24. 25; 
5,1; 1 Kor. 1, 30; Hebr. 2, 17; 9, 12; 1 Petri 1, 18. 19; 
1 Joh. 1, 9; 2 Kor. 5, 18. 19.) 

Die Lehre vom heiligen Geiſt und feinen Gnaden- 
wirkungen, daß wir nämlich ohne diejen die Wahrheit 
nicht zu erkennen vermögen, daß vielmehr er es iſt, der 

uns zu Chriſto leitet, indem er in uns die Erkenntnis der 

Sünde und den Glauben an Jeſum wirkt, und daß er 

uns das Zeuguis gibt, daß wir Gottes Kinder ſind. (Joh. 

16, 8-11. 13. 14; 1 Kor. 12, 3; Röm. 8, 16.) 
2 
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Par. 9 

1. 

Kap. Il. Die Lehre der Brüderkirche. 

f. Die Lehre von den guten Werken als der Frucht des3 

Geiſtes, daß nämlich in ihnen der Glaube ſich als eine 
lebendige, tätige Kraft offenbart, welche uns treibt, aus 

Liebe und Danfbarkeit gegen den, der für uns geſtorben 
iſt, die Gebote Gottes willig zu befolgen. (Joh. 14, 15; 

Röm. 6, 11--14; 1 Korinth. 6, 20; Gal. 5, 6. 22--24; 
1 Joh. 5, 3--5; Epheſ. 2, 8--10; Jak, 2, 17.) 

2. Die Lehre von der Gemeinſchaft der Gläubigen unter 
einander, daß ſie nämlich alle eins find in Chriſto Jeſu, 

dem Haupt ſeines Leibes, unter einander aber alle Glieder. 
(Joh. 17, 21; Matth. 23, 8; Epheſ. 4, 4.) 

bh. Die Lehre von der Wiederkunft des Herrn in Herxr- 
lichfeit und von der Auferſtehung der Toten zum 

Leben oder zum Gericht. (Ap. Geſch. 1, 11; Joh. 6, 
40; 11, 25. 26; 3, 36; 5, 25--29; 1 Theſſ. 4, 14-17.) 

Dieje Wahrheiten und ihre Erkenntnis unſrerſeit8 faſſen 

wir nicht in einem ſtreng formulierten Bekenntnis zuſammen, 
wohl aber iſt unſer Verſtändni8 des Hauptinhaltes der <riſt- 
lichen Lehre in beſonderer Weiſe zum Ausdruck gekommen in 
dem, was die Gemeine ſeit mehr als hundert Jahren jährlich 
in der Litanei am Oſtermorgen feierlich bekennt. 

Der Mittelpunkt der Lehre. 

Auf Grund dieſer oben genannten hauptſächlichen Stücke 
der <riſtlichen Lehre iſt nun Jeſus Chriſtus, die Perſon 
unjres Heilandes, Mittelpunkt unſrer Heilsverkündigung. 
Denn in ihm haben wir die Gnade des Sohnes, die Liebe des 

Vaters und die Gemeinſchaft des heiligen Geiſtes. Das Zeug- 
nis von ihm, wie wir es kurz zuſammenfaſſen als das Wort 
vom Kreuz (1 Kor. 2, 2), d. h. das Zeugnis von Jeſu Chriſti 
freiwilliger Hingabe in das menſchliche Leben, Leiden und



Par. 10. Der Heilsweg, 19 

Sterben, und von den Gnadenſchäßen, die uns einzig und 
allein dadurch erworben ſind, iſt Anfang, Mittel und Ende 

unſrer Predigt. Auf ihn weiſen wir hin, als der un3 von 
Gott gemacht iſt zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung 
und zur Erlöſung. Und indem wir das tun, arbeiten wir an 
der Erfüllung des Hauptberuſ38 der Brüdergemeine: den Tod 
des Herrn zu verkündigen. 

Wir halten dafür, daß zwar auch durch das Gejetz Gottes 2. 

Erkenntnis der Sünde kommt (Nöm. 3, 20), daß wir aber zu 

noc< tieferer HerzenSbuße geführt werden durch das Zeugnis 
“des heiligen Geiſtes von Jeju. Denn unjer Nichtglauben an 
ihn, unſre Gleichgültigkeit gegen fein Leiden und feinen Tod, ja 
die tief in unſrer Natur liegende Feindſchaft gegen Jeſum iſt 
die eigentliche, die tiefſte Sünde unſres Herzens (Joh. 16, 8. 9). 

So zeigt uns der Blik auf den martervollen Tod des 3. 
Heilande8 die Verdammungswürdigleit der menſchlichen Natur. 
Zugleich aber läßt uns dieſer Bli auch erkennen, daß eben 

darin der alleinige Grund liegt unſrer Rechtfertigung vor Gott, 
unſrer Verſöhnung mit ihm, unſrer Erlöſung vom Tod, als dem 

Sold der Sünde, und damit von allem Dienſt des vergänglichen 

Weſens, alſo daß unſer Gewiſſen gereinigt wird von den toten 

Werken, zu dienen dem lebendigen Gott (Hebr. 9, 14). 

Der Heilsweg. Par. 10 

Es iſt das Ziel der Brüdergemeine, das ſie von Anfang 1. 

an niemals aus dem Auge verloren hat, eine lebendige Ge- 

meine darzuſtellen, in der auch jedes einzelne Glied ein wahrer 

Chriſt iſt. 

Ein wahrer Chriſt wird man nur durch den Glauben, 2. 

den lebendigen perſönlichen Herzen8glauben. Und dazu wiederum 

gehört, daß das Herz zu einer tiefen und gründlichen Erkenntnis 
D+
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ſeines Sündenelends, jeiner Verdammungswürdigkeit und ſeiner 
Erlöfungsbedürftigkeit kommt. 

Durch den Glauben wird dem Sünder von ſeiten Gottes 
aus Gnaden Vergebung der Sünde, Gerechtigkeit vor Gott 
und Friede mit Gott zu teil; es wird ihm die Macht gegeben, 
ein Kind Gottes zu werden. (Luc. 7, 48--50; Röm. 5, 1; 
Joh. 1, 12.) 

Diejelbe Gnade aber, die das Herz zur Erkenntnis der 
Sünde bringt und den Sünder vor Gott gerecht und zu einem 
Kinde Gottes macht, wirkt auch weiter in ihm eine wahrhaftige 

Heiligung. Die Heiligung beſteht nicht nur in der Ab- 
legung einzelner Laſter und Sünden oder ſündlicher Gewohn- 
heiten, jondern in einer gänzlichen Erneuerung der innerſten 

Gejinnung und in der willigen Eutſcheidung des ganzen Herzens 
für den Herrn. Wir lieben den, der uns zuerſt geliebt hat, 
und beweijen ſolche Liebe dadurch, daß wir von Herzen Gottes 
Willen tun und ſeinen Geboten Gehorſam leiſten. 

Daß aber ſolches im Herzen zuſtande kommt, liegt nicht 

an jemandes Wollen und Laufen in natürlicher Kraft, ſondern 

allein an Gottes Erbarmen. Gott iſt es, der durch ſeinen ' 

heiligen Geiſt in allen denen, die da ſchaffen, daß ſie ſelig 

werden mit Furcht und Zittern, beides wirkt, das Wollen und 
das Vollbringen. 

In Bezug auf die Art und Weiſe, wie Gottes Erbarmen 
dieſe große Veränderung im Menſchenherzen zuſtande bringt, 

zeigt uns die heilige Schrift und die Erfahrung der Gläubigen 
eine große Mannigfaltigkeit der Wege Gottes in der Führung 
der Seelen zu ihrem ewigen Heil. Manche können wie Paulus 

Tag und Stunde der entſcheidenden Wendung in ihrem Innern 
angeben, da ſie, dur< die Stimme Gottes gerufen und erweckt, 

im Glauben Gerechtigkeit und Frieden fanden. Bei anderen 
wiederum drängt ſic das Erlebnis von Erweckung und Be= 
gnadigung nicht in einen einzigen greifbaren Zeitpunkt zuſammen.
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Das übereinjtimmende Kennzeichen aller wahren Kin- 5. 
der Gottes iſt das, daß ſie den Geiſt Chriſti empfangen 

haben (Röm. 8, 9). Erſt diejer Geiſt Chrijti macht ſie durch 
jein Zeugni3 deſſen gewiß, daß ſie Vergebung der Sünde haben, 
daß ſie Kinder Gottes und Erben des ewigen Lebens ſind; 
er wirkt in ihnen ſtatt des knechtiſchen Geiſtes und ſeiner Furcht 

vor Gottes Zorn den kindlichen Geiſt, dur< welchen ſie rufen: 

Abba, lieber Vater! er treibt fie, der Heiligung nachzujagen, 
ohne welche wird niemand Gott ſchauen ; er gießt in ihr Herz 
die Liebe Gottes aus, durch welche fie Kraft empfangen, die 
Sünde nicht herrjhen zu laſen in ihrem Leibe, ihr Gehorfam 
zu leiſten in ſeinen Lüſten ; er ſtraft ſie und macht fie traurig 
über die Sünde, die ſie noch haben, wirkt aber auch zugleich 
ein herzliches Zutrauen, die Sünde immer wieder vor dem zu 
befennen, der treu und gerecht iſt, daß er uns die Sünde ver- 

gibt und reimgt uns von aller Untugend. Im Hinblick auf 
das Ziel der Heiligung in Chriſto bekennt ein ſolches Gottes8-= 
find in tiefer Demut und zugleich in heilig ernſter Entſchieden- 
heit mit Paulus: nicht daß ich es j<on ergriffen habe oder 
ſchon vollkommen ſei: ich jage ihm aber nach, ob ich es auch 
ergreifen möchte (Philipp. 3, 12). 

Alle Kraft aber zu ſolhem Jagen nach dem Ziel wird 6. 
uns durch die Gnadenwirkung des heiligen Geijtes gegeben, 
wenn wir nicht ablaſſen, gläubig aufzuſehen auf Jeſum, den 
Anfänger und Vollender des Glaubens, d. h. auf das ganze 
Verdienſt ſeines Lebens, Leidens, Sterbens und Auferſjtehens, 
und wenn wir in einem fortgehenden herzvertraulichen Umgang 
de38 begnadigten Sünders mit dem Heiland bleiben. (Joh. 15, 
4. 5.) 

Alſo wird das neue Leben eines wiedergeborenen Kindes 
Gotte3 ſeiner Verklärung in das Bild Chriſti von einer Klar= 

heit zur andern ind feiner Vollendung in der Cwigſleit ficher 
entgegengeführt, während das Herz im Glauben deſſen von 
Tag zu Tag gewiſſer gemacht wird, daß weder Tod noch 

-.
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Leben, weder Engel noch Fürſtentum noch Gewalt, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch 
keine andere Kreatur es ſcheiden kann von der Liebe Gottes, 
die in Chriſto Jeſu iſt. Aller folcher Gotteskinder Bürgerrecht 
iſt ſchon hier im Himmel, von dannen ſie auch warten des 

Heilandes Jeſu Chriſti, ihres Herrn, welcher ihren nichtigen 
Leib verklären wird, daß er ähnlich werde ſeinem verklärten 
Leibe, nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ſich 
untertänig machen. Dann wird ihr Leben, ſür jezt noch ver- 

borgen mit Chriſto in Gott, mit ihm nach Geiſt, Seele und 
Leib offenbar werden in der Herrlichkeit. 

Par. 11 Das <hriſtliche Leben. 

1. Unjer großer und einiger Meiſter faßt die ganze <hriſtliche 

Sittenlehre ihrem innerjten Geiſt nach in das Gebot der Liebe 
zu Gott und zu unſrem Nächſten zuſammen. So wollen 
auch wir nach ſeinem und ſeiner Apoſtel Vorgang im einzelnen 
fleißig erinnern an alle aus diejer Liebe herfließenden <riſt- 
lichen Tugenden, welche den Charakter eines wahren Kindes 
Gottes zieren, und vorzüglich auf eine treue Gewiſſenhaftigleit 
in unfrem ganzen Tun und Laſſen dringen, ebenjo aber auch 
vor allen Laſtern und Untugenden nachdrücklich warnen. Doch 

wollen wir das eine wie das andere nicht nur tun, indem wir 
hinweiſen auf Jeſum als unfer vollkommenſtes Vorbild, jon- 

dern ebenſo indem wir uns tröſten des Blutes Jefu Chriſti, 
des Sohne8 Gottes, durc welches wir nicht allein gerecht- 

fertigt werden vor Gott, fondern auch heilig gemacht werden 
im Leben (vgl. Röm. 6). Wir wollen im Einverſtändnis mit 
der Ermahnung Chriſti e8 immer wieder laut bezeugen, daß 
von guten Früchten nicht die Rede ſein kann, wenn nicht zuvor 
ein guter Baum gefeßzt worden iſt, der gute Früchte tragen 

fann.



Par. 11. Chriſtliches Leben. 

Nur von unlauteren Gemütern und bei leichtſinniger und 

verfehrter Auffaſſung der großen Geheimniſſe der Gottſeligkeit 
fann die Lehre von der Verſöhnung zu einem Beruhigungs- 
mittel für Übertretungen und zu einem Deckmantel der Sünde 
gemißbraucht werden, wobei dann freilich dem Ernſt in der 
Heiligung großer Abbruch getan wird. Der wahrhaft Gläubige 
wird mit Paulus (Gal. 5, 24; 6, 14) gerade in der freiwilligen 
Aufopferung des Sohnes Gottes und in ſeinem Tod am Kreuz 
den ſtärfſten Antrieb und eine göttliche Kraft finden, die Werke 
der Finſterm8 abzutun und die Waffen des Lichtes anzulegen, 

mit Chriſto der Sünde zu ſterben und der Gerechtigkeit zu 
leben, und nicht nach dem Fleiſch, ſondern nach dem Geiſt zu 

wandeln. 

23 
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Drittes Kapitel. 

Dieinnere Geſtaltung unddas Kirhenleben. 

Par.12 Das Bild einer wahren Gemeine des Herrn, 

1. Sowie Chriſtus der Mittelpunkt der Lehre iſt, jo iyt auch 

ſein Vorbild das Muſter für unſern Wandel. Cs heißt von 
ihm nicht umſonſt in der Schrift: „Chriſtus hat geliebet die 
Gemeine und hat ſich ſelbſt für ſie dargegeben, auf daß ex ſie 
ihm ſelbſt darſtellte eine Gemeine, die herrlich jei und nicht 

habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas, ſondern daß 
fie heilig ſet und unſträflich" (Ephej. 5, 25. 27). €Cs wird 
uns damit nicht nur ein Bild einer wahren Gemeine Gottes 
vor die Augen geſtellt, ſondern auch für jedes einzelne Glied 
einer ſolchen Gemeine eine nachdrückliche Aufforderung gegeben, 

mit allen Kräften danach zu trachten, in dieſes Bildes Ähnlich- 
feit geſtaltet zu werden und der Heiligung nachzujagen, ohne 
welche niemand den Herrn ſchauen oder ihm wohlgefällig 

werden kann. Allerdings werden wir es niemals dahin bringen, 

daß es unter uns feine unlauteren und toten Glieder mehr 
gibt, daß an den Treugeſinnten ſich keine Mängel und Ge- 

brechen mehr zeigen, furz, daß wir eine vollfommene Ge- 

meine darſtellen. Wohl aber können und ſollen wir eine le= 

bendige Gemeine ſein, eine Gemeine, in welcher Chriſti Geiſt 
die Herrſchaft führt, allen fremden Kräften und Einflüſſen ſieg» 

reich widerſteht und ſich durch herrliche Gnaden und Gaben offenbart,
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Eine wahre Gemeine Gottes ſoll nicht nur durch etliche 2. 
ihrer Glieder ſich als ſolche erweiſen, ſondern durch die über- 

wiegende Mehrzahl ; der herrſchende echte Gemeinfinn ſoll nichts 
dulden, was ihm entgegenſteht, ſondern dasfelbe entweder austreiben, 
oder, was noch herrlicher und dem Sinne Chriſti gemäßer Ut, 

es überwinden und durch die Gewalt der Gnade alles in die 

heilige und jelige Gemeinſchaft dex Kinder Gottes ziehen. Was 
uns dem gegenüber mit Schmerz exfüllt, ſind nicht nur einzelne 
Nusbrüche des jündlichen Verderbens, die einer Gemeine Jeſu 
zur Unehre gereichen, ſondern mehr noch die Wahrnehmung, daß 
es im ganzen an diejem lebendigen Geiſt unter uns fehr fehlt. 

Die Gemeinen und die Mitgliedſchaft der Brüderkir<e, Par.13 

Die Gemeinen unſerer Kirche ſind ſehr verſchieden in ihrer 1. 

äußeren Form, je nach ihrem Urſprung, dem Lande, der Dauer 

ihres Beſtehens und ihrer Entwicklung, wie auch nach ihrer 
finanziellen Leiſtungsfähigkeit, ſich felbſt zu erhalten und zu dem 
Beſtande und den Werken der sÜrche beizuſteuern. 

Eine Anzahl, namentlich in Deutſchland, jind Ort8ge- 
meinen nach dem Muſter Herrnhuts. Die Mehrzahl beſonders 
der britiſchen und amerifaniſchen Gemeinen ſind Stadt-= und 
Landgemeinen. Jede dieſer Formen hat ihren eignen Wert 
für den Beſtand und die Ausbreitung unſerer Kirche. 

Die Einrichtung neuer Gemeinen jeder Art bedarf der Zu- 
ſtimmung der betreffenden Gebietsbehörden. Dieſelben werden, 

wenn ſie kirc<lich und finanziell jelbitändig geworden find, durch 
die Synoden zu vollberechtigten Brüdergemeinen erklärt. 

Der Hauptberuf der verſchiedenen Gruppen iſt derjelbe, 2. 

mag die Verfaſſung der einzelnen Gemeinen jich auf die eine 

oder die andere Weiſe geſtalten. Die weſentlichen Stücke ſind 
* immer: die Seelenpflege, die Gemein-Zucht und die Ordnungen,
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welche zur Förderung des göttlichen Lebens und Wandels dienen. 
Müſſen die leßteren ſich auch allerdings den verſchiedenen Ver- 
hältniſſen anpaſſen, in welchen die Gemeinen der einzelnen 
Unität3gebiete fich befinden, jo dürfen ſie doch nirgends fehlen, 

auf daß man an den Gemeinen des Herrn erfenne, daß er ein 

Gott der Ordnung iſt. 

Bei der Annahme jolcher, die um Aufnahme in die 

Gemeine nachſuchen, empfiehlt die Generaljynode den Ge= 
meinen rechte Sorgfalt, indem ſie darauf zu achten bittet, 
daß wirkliche Bekanntſchaft und innere Übereinſtimmung mit 

Lehre und Verfaſſung ſowie mit den wejentlichen Eigentüm- 
lichfeiten unferer Gemeinen die Vorausſezung des Anſchluſſes 
an die Gemeine ſei. Auch iſt Bekanntſchaft mit unjrer Geſchichte 
wünſchenöwert. Den Hauptnachdrut aber legen wir darauf, 
daß es ihnen um das Schaffen ihres Seelenheiles und um den 
Segen brüderlicher Gemeinſchaft zu tun 1jt. 

Par.14 Die innere Gliederung der Gemeine, 

1. Die heilige Schrift lehrt uns, wie alle Glieder einer 
<riſtlichen Gemeine berufen ſind, teil zu nehmen an dem Heil, 
das für alle erworben iſt, in den bejonderen Werhältmiſjen des 
Alters, Geſchlechtes und Standes, in denen ſie leben. Alle 

Lagen unſers Lebens ſind in der Erniedrigung wie in der Exr= 
höhung unſer8 Herrn bedacht. Jeſu Gehorſam gegen ſeine 

Eltern (Luc. 2, 51), fein Verlangen, in dem zu ſein, was ſeines 
Vaters war (Luc. 2, 49), find ein Vorbild für unſere Kinder 

und die Jugend unſrer Gemeine. Die ledigen Brüder und 
ledigen Schweſtern werden angewieſen, in ihrem Chriſtenleben 

zu ſorgen, wie ſie dem Herrn gefallen, und daß ſie heilig 
ſeien, beides am Leibe und am Geiſte (1. Kor. 7, 32--34); 
auch ſollen ſie bereit ſein, ihm zu dienen, wie und wo er fie 
brauchen will (Joh. 12, 25. 26). Die verheirateten Brüder
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und Schweſtern, wenn fie im Herrn verbunden ſind, 
werden in dem Verhältnis zu feiner Gemeine das Verhältnis 
finden, in dem fie zu einander ſtehen ſollen (Cph. 5, 25--33). 
Die Witwer und Witwen ſollen in der Erfahrung, die ſie 
beim Verluſt ihrer Lieben gemacht haben, immer mehr lernen, 
ihre Hoffnung auf Gott zu ſetzen, der die Einſamen tröſtet 

(1. Tim. 5, 5). 

Solche und ähnliche Ermahnungen der Schrift umrahmen 
das natürliche Leben. Sie wendet dieſelbe unmittelbar auf jeden 
Einzelnen an, der in der Pflege der Gemeine ſteht, ohne daß 
eine beſondere Gliederung derſelben nötig iſt, in welcher fie zur 

Ausführung kommen. 

Die Einteilung der Gemeine, wie wir zu ſagen pflegen 
in „Chöre“, nach dem verſchiedenen Alter, Geſchlecht und 
Lebensſtellung, iſt eine praktiſche Hilfe für das Gemein- 
leben. Für die geiſtliche Leitung und Pflege hat ſie ſich 
oft zweckmäßig erwieſen, und wo das heute noch der Fall iſt, 
werden wir uns dieſes beſonderen Mittels zur Auferbauung 
und Pflege des Gemeinlebens gern bedienen. In den Ort8gemeinen 
des Feſtlandes gibt es noch große Chorhäufer, Chorverjammlungen 
und Chorfeſte. In Groß-Britannien und Amerika ſind ſie nur 
ſelten. Dort ſind andere Weiſen in Gebrauch gekommen, welche 
paſſender zu ſein ſcheinen. Gebetsvereinigungen, Sonntags- 
ſchulen, <riſtliche Jugendvereine, die internationale Bibel- 

leſegemeinſchaft und ähnliche freie Vereine für geſellige Zwecke 
und <riſtliche Arbeit, ohne Rücſicht auf Alter und Geſchlecht, 
ſind an die Stelle der alten Formen getreten. 

Unter allen Umſtänden iſt das <riſtliche Haus der 
natürliche Plaz für die Entfaltung aller <riſtlichen Tugenden, 
und feine Gemein=-Einrichtung darf zwiſchen die gegenſeitigen 
Pflichten des <riſtlichen Familienlebens treten (Marc. 7, 11--13; 
10, 7--9). Die <riſtliche Familie foll ſelbſt eine <rijtliche 

Gemeine fein. 
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Familienleben, 

Ein jedes Ehepaar ſoll ein Bild. von Chriſto und 

ſeiner Gemeine darſtellen; eine jede Familie ſoll eine Haus 
haltung Gottes fein, in welcher die Haus8väter und Hausmütter 
eines prieſterlichen Amtes pflegen, eines Amtes, das ſie mit 

Ehrfurcht anzuſehen und mit Treue zu verwalten haben. 

(Es kann darum bei Schließung der Ehe unſren Brüdern 
und Schweſtern nicht angelegentlich genug empfohlen werden, 

bei dieſem wichtigen und entſcheidenden Schritt des Lebens ſich 
nicht durch Leidenſchaft oder durch Rücſichten auf äußere Vor- 
teile irre führen zu laſſen, ſondern denſelben im Aufſehen auf 

den Herrn und mit Gebet und Flehen um ſeine Leitung zu tun. 
Es iſt ernſtlich dafür Sorge zu tragen, daß Mitglieder 

der Brüdergemeine, auch in den Ländern, wo die bürgerliche 

Eheſchließung eingeführt iſt, nicht in die Ehe treten, ohne den 

Segen der Kirche zu ihrer Ehe zu empfangen. 

Eine Eheſcheidung darf nicht ſtattfinden außer auf dem in 
der heiligen Schrift Neuen Teſtaments erlaubten Grunde. Nur 
in dieſem Fall iſt die Wiederverheiratung des unſchuldigen 
Teils zuläſſig. (Matth. 5, 32; 19, 9. Maxrc. 10, 11. 12. 
Luc. 16, 18). 

In einem Familienhauſe kann es nur dann wohljtehen, 

wenn die Ehegatten darin eins ſind: „I< und mein Haus, 

wir wollen dem Herrn dienen“ (Joſ. .24, 15); wenn ſie dem- 
gemäß ihre Kinder als Eigentum des Herrn anſehen und in 

der Zucht und Vermahnung zu ihm auferziehen ; wenn ſie ſolche 
Erziehung üben nicht allein durch Worte, ſondern durch die 
Kraſt, die in dem gegebenen Beiſpiel des Lebens und in einem 
„nach Chrijti Sinn und Vorſchrift geführten Hausſtand liegt, 
aus welchem alles fern gehalten wird, was unrein und gemein iſt. 
Ganz beſonders jollen ſie es ſich angelegen jein laſſen, ihre 

Angehörigen als eine Haus8gemeine in Familienandachten um 
das göttliche Wort zu ſammeln.
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Schule und Erziehung. Par.16 

Unjere Brüderkirhe hat von Anfang an den hohen Wert 1. 
des Schulweſens für die Erziehung des heranwachſenden Ge- 
ſchlec<hts zu einem geſegneten, im Sinne Chriſti geführten Leben 
erfannt und deShalb die Errichtung von Schulen für ihre Kinder 
in die Hand genommen und deren äußerem und innerem Aus- 
bau die größte Sorgfalt angedeihen laſſen. 

bo
 

Soweit unſre Kirche noch ein eigenes Schulwejen beſitzt 
und für die Erziehung ihrer Kinder die Verantwortung trägt, 
ſoll fie mit ganzem Ernſt darüber wachen, daß der geſamte 
Schulbetrieb in dem Geiſt des Evangeliums geſchehe. Unſere 
Schulen jollen nicht nur allen Anforderungen an eine tüchtige 
weltliche Bildung genügen, ſondern gleichzeitig Erziehungsſtätten 
zu ernſter, treuer Arbeit und zu <arakterlicher Lauterkeit und 
Feſtigkeit ſein. Wir wollen dabei deſſen eingedenk bleiben, daß 

gerade auch die Förderung wenig begabter und die Erziehung 
<arafterlich ſchwacher oder eigenartiger Kinder dem Sinn unſers 

Herrn gemäß iſt, und daß nur eine gerechte, alle Weichlichkeit 

meidende und Vertrauen erweckende Erziehung die rechten Früchte 
tragen kann, 

D
i
e
 

Im Mittelpunkt unſers Schulweſens ſoll der religiöſe 
Unterricht ſtehen. An der Hand der bibliſchen Geſchichte jollen 

die <riſtlichen Heilswahrheiten in zweckmäßiger, die innere Auf= 

merfjamfeit des Schülers weckender Weiſe faßlich und eindrück= 
lich gemacht werden. Ein Vorrat von Kernſprüchen und Liedern 
aus dem Schaß unſer8 Gefangbuchs ſoll dem Schüler in das 
Leben mitgegeben werden. | 

Der Hauptzweck unſerer Erziehungs-Anſtalten, welchem 4. 
ſich alle anderen unterordnen müſſen, iſt der, durch das Mittel 
einer <riſtlichen Erziehung Menſchen nicht nur für dieſes Leben 
brauchbar zu machen, fondern auch ihrer ewigen Beſtimmung 
entgegen zu führen. Alles, was dieſen Zweck befördern kann,
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zunächſt ein ſorgfältiger Religion8-Unterricht, befondere Bibel- 
itunden, gemeinſchaftliche Morgen- und Abendſegen, öftere Unter- 
redungen mit den Kindern über das, was zu ihrem ewigen 

Seelenheil notwendig und dienlich iſt, Teilnahme der Zöglinge 
an den Verſammlungen der Gemeine, ſoweit ſie ihrem Ver- 

ſtändnis angemeſſen find, beſondere Verſammlungen für die 
Jugend : das alles foll beſtens gepflegt werden. 

Vor allem gilt es, daß die mit der Erziehung Beauftragten, 
ſelbſt von der Liebe Chriſti getrieben, hierin die Hauptaufgabe 

ihres Berufes erkennen, und daß demgemäß auch das tägliche 

Zuſammenleben ſowie der Unterricht von einem <riſtlichen Sinn 
durchdrungen iſt. Dabei wird es unſer eifrigſtes Beſtreben ſein 
müſjen, auch in einer gediegenen Geiſte3ausbildung nicht hinter 
anderen zurückzubleiben. 

Unjere Sonntagsſc<hulen ſind namentlich in Eng= 

land und Amerika ſeit vielen Jahren ein wichtiges und 
reichgeſegnetes Feld der Arbeit für den Herrn. Sie werden 
daher nicht nur der herzlichen Teilnahme und dem Gebet 
unſerer Gemeinen empfohlen, ſondern auch unſere Prediger- und 

Gemeinkonferenzen werden aufs neue ganz beſonders aufgefor- 
dert, jie zu einem Gegenſtand ihrer Fürſorge und direkten Auf- 
ſicht zu machen. Die Brüder und Schweſtern, welche die not= 
wendigen Gaben beſizen und auch ihrer <riſtlichen Erfahrung 

nach geeignet find, der Jugend in den Sonntagsſchulen einen 
LiebesSdienſt zu leiſten, werden beſonders dazu aufgefordert. 

Wir müſſen aber unfre Lehrer und Lehrerinnen dringend 
ermahnen, ſich die Befähigung für dieſe Arbeit durch eine eigene 
fleißige Beſchäftigung mit der Schrift zu erwerben, ſowohl für 
jich allein als auch womöglich durch Einrichtung einer Vor= 
bereitungsſtunde. Dies iſt mehr als je in unſerer Zeit not= 

wendig, in der die größte Sorgfalt und Aufmerkſamkeit auf alle 

Zweige der weltlichen Bildung verwandt wird. 
Sonntagsſchulen ſind die Mittelpunkte ſo mancher weiteren 

Arbeit geworden, welche die ſoziale, moraliſche und intellektuelle
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Bildung der Jugend zum Zwe hat. Es gibt ſo viele 
andere Einflüſje, die in unſerer Nachbarjchaft das geiſtliche 
Leben zu ertöten und die Sittlichkeit zu untergraben ſuchen. 
Da müſſen wir die gegenteiligen Kräfte in Bewegung ſegen, 
die ihre Quelle in der <riftlichen Kirche und dem Evangelium haben. 
Was nur immer dazu dient, unſre Jugend vom Böſen abzuhalten 
und zugleich einen <riſtlichen Charakter bei ihnen zu bilden, muß 
aufgeſucht und benußt werden. 

Die Verbindung zwiſchen Kirche und Sonntagsſchule muß 8. 

auſs eiſrigſte gepflegt werden, und wir müſſen alle Mittel und 

Kräſte anwenden, um die Jugend unter <riſtlichem Einfluß zu 
halten. Die <riftlichen Jugendvereine und ähnliche Ein- 

richtungen haben ſich in „England und Amerika als fehr 

nüßlich erwieſen. 

Die heranwachſende Jugend. Par. 17 

In einer jeden wohl eingerichteten Gemeine ſollten beſondere 1. 
Anſtalten getroſſen werden, daß die heranwachſende Jugend 
eine ihr angemeſſene Pflege genieße. Keine Mühe von Seiten 
der Gemeine ſollte geſcheut werden, um ſie vor den verderblichen 
Einflüſſen der Welt und vor Seelenſ<haden zu ſchüßzen und ſie 
auf den rechten Weg des Heils zu leiten. 

Wo die Jugend noch ihre beſonderen Vorgeſeßten und 2. 

Pfleger hat, da ſollen dieſe in Pflichttreue ihres Amtes warten. 

Wo dies aber nicht mehr der Fall iſt, da werden Abendſchulen, 
Mißſjion8=- und andere <riſtliche Jugend-Vereine, welche die AuS= 

bildung des Geiſtes und Belebung des Herzens zum Ziel haben, 
dringend empfohlen. Unter gehöriger und zweckmäßiger Leitung 
kann hier jedenfalls viel Schaden verhütet und viel Gutes ge- 

ſürdert werden. 

Was den täglichen Umgang der heranwachſenden Jugend, 8. 
ihre Geſellſ<aften und Wergnügungen namentlich, und ganz 
beſonders ihre Lektüre betrifft, fo gilt es nicht nur fie vor ſchäd-
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lichen und verderblichen Einflüſſen zu bewahren und ſolche von 

ihr fern zu halten, ſondern auch etwa durch Anlegung von 
Volks- und Jugendbibliotheken dafür zu ſorgen, daß ihr 
durch das Gute und Wahre, das ihr ſo auf verſchiedene 
Weiſe dargeboten wird, das Schlechte und Falſche verleidet 
werde. 

4. Es haben aber auch alle erwachſenen Glieder der Ge= 
meine ihre Schuldigkeit gegen die heranwachſende Jugend. Sie 
fönnen durch ihren Verkehr mit derſelben und durch ihren Wandel . 
vor deren Augen vielfach ſegensreich auf ſie einwirken, denn die 

Jugend ſieht auf fie. Andererſeits wird durch ſchlechtes Beiſpiel 
und anſtößige Handlungen der Erwachſenen die Jugend aufs 
ſchwerſte geärgert. (Matth. 18, 6.) 

Gleicherweije haben auch die Gemeinen eine Verpflichtung 
gegen die in ihrer Mitte aufwachſende Jugend, die nicht zur 

Gemeine gehört, namentlich gegen die fremden Lehrknaben 
und Dienſtmädchen. Denn dieſe ſind nicht nur um des Ein- 

fluſſes willen, den fie auf unſre eigene Jugend ausüben, ſondern 

auch um ihrer ſelbſt willen der ſorgfältigſten Berückſichtigung 

wert. Den Meiſtern und Dienſtherren muß allerdings die Sorge 
für ihr äußeres und inneres Wohl zunächſt am Herzen liegen, 
und dieſelben haben gegen dieſe Knaben und Mädchen keine 
geringere Verpflichtung wie gegen die eigene Jugend. Was 
aber zugleich von ſeiten der Gemeine zu ihrer Förderung in 
der rechten HeilsSerfenntms dürc< Unterricht und in ſeelſorge- 

riſcher Beziehung von ſeiten des Predigers und der Pfleger und 
Pflegerinnen gejchehen kann, das follte nicht unterlaſſen, ſondern 
treulich wahrgenommen werden. 

E
r
 

Pay. 18 Das bürgerliche Leben. | 

1. Zu den Kennzeichen einer lebendigen Gemeine des Herrn 

gehört auch, daß das äußere, bürgerliche Leben, das tägliche Tun 
und Laſſen im Einklang ſtehe mit dem, was wir al8 unſren
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Glauben vor aller Welt bekennen. Wir beten in unſrer Kirchen- 
litanei: Laß Handlung und Gewerbe unter uns dir geheiligt 
jein. (1. Tim. 4, 5.) Was8 wir unter dieſer Heiligung 
all unſres äußeren Tuns und aller unſrer Unternehmungen zum 
Zweck des Erwerbs verſtehen, fühlt jeder Bruder und jede 

Schweſter, die, im kindlichen Gebet8umgang mit dem Heiland 
ſtehend, auch ihren äußeren Beruf als vom Herrn empfangen 
anſehen und bei allem Arbeitsfleiß und bei aller Handwerkstreue 

den Segen von ihm allein erwarten. 

In dieſer Geſinnung liegt der eigentliche Kern aller 
unſrer Grundſäße für bürgerliche Geſchäftstätigkeit. Aller 

wohltätige Einfluß, den Ordnung, Fleiß, Sparſamkeit, Zuverläſſig» 

feit und freundliches und gefälliges Benehmen auf den guten Gang 
eines Geſchäftes haben, wird noh bei weitem erhöht, wenn dazu die 

oben geſchilderte Geſinnung kommt und daraus herfließend die 

Herzenstreue, die den Weiſen demütig und den Einfältigen 

weiſe macht. Denn ſo ſchäzbar und weſentlich für die Verwal- 
tung eigenen und anvertrauten Eigentums jene Eigenſchaften 
ſind, ſo ſchüßen ſie an ſich nicht vor den Gefahren der Selbſt- 

überſchäzung, des Ehrgeize8s, des Dranges, reich werden zu 
wollen, des Jagens nach ſinnlichem Genuß, der Pußſucht. Dieſe 
Dinge aber ſind jedem Menſchen verderblich und machen ihn 

nach und nach unfähig, ſeines äußeren Bexuſes auf die rechte 

Weiſe zu warten, 

Ein fleißiger und tüchtiger Gewerbsmann, der ſich in die 

Zeit zu ſchien weiß und dabei dem Segen des Herrn vertraut, 

findet bei gehöriger Sparſamkeit auch unter uns noch immer 

ſein tägliches Brot. Und auch ſolchen Familien, in denen jich 

Mann und Frau durch Tagelohn und ähnliche Arbeiten ihr 

Brot verdienen und, bei dex Armut fröhlich, jich genügen 

laſſen (1. Tim. 6, 6-8) und ihren Hausſtand demgemäß 

einrichten, wird es an dem Nötigen nicht fehlen. Mit Dank 

gegen den Herrn iſt e8 zu rühmen, daß die Treue im Kleinen 
ſeine8 Gnadenbefkenntniſſes ſich zu erfreuen hat. (1. Tim. 4, 8). 

3] 
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Wenn wir uns einerfeits dankbar freuen dürfen über den 
Segen Gottes, von welchem auch größere Unternehmungen in 
unjeren Gemeinen begleitet ſind, ſo iſt doch dabei ernſtlich zu 
erinnern an die Mahnungen der heiligen Schrift, wie ſie Paulus 
an den Timvtheus richtet (1. Tim, 6, 17--19.): „Den Reichen 
von dieſer Welt gebiete, daß ſie nicht ſtolz ſeien, auch nicht 

hoffen auf den ungewiſſen Reichtum, ſondern auf den lebendigen 
Gott, der uns dargibt reichlich allerlei zu genießen, daß fie 
Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, be- 
hilflich ſeien, Schäße ſammeln, ihnen ſelbſt einen guten Grund 
aufs Zukünftige, daß ſie ergreifen das ewige Leben". Vor allem 
aber iſt zu warnen vor dem Beſtreben, in kurzer Zeit und ohne 
Mühe reich werden zu wollen, ein Streben, das leider ein 
<Haralteriſtiſcher Zug unſrer Zeit iſt, bei dem aber die Menſchen 

„m BWerſuchung fallen und in viele törichte und ſchädliche 
Lüjte, welche verſenken die Menſchen in Verderben und Ver- 
dammnis“ (1. Tim. 6, 9). Bei allem Geſchäfts8betrieb gilt die 

apoſtoliſche Jegel, daß ſich keines in Händel der Nahrung ver- 
flehte (1. Theſſ. 4, 6), damit man in keiner Mühe finde Nach- 
ſ<mac> der Sünde, 

Möge allen bei ihrem eigenen, wie bei dem ihnen anver= 
trauten Haushalt die Ermahnung des Herrn immer vor Augen 
jtehen : „Wer im Geringſten treu iſt, der iſt auch im Großen 

treu, und wer im Geringſten unrecht iſt, der iſt auch im Großen 
unrecht“ (Luc. 16, 10). 

Par. 19 Vergnügungen. 

1, Zum Charakter eines wahren Bruders und einer wahren 

Schweſter gehört auch ein Wandel nicht nur nach den Geboten 
Gottes, ſondern auch nach den Sitten feines Hauſes. Ein 
jolcher Wandel erfordert, daß man aus allen den Dingen ſich 
heraushält, die zum Seelenſchaden führen oder anderen ein 
Ärgernis geben können, und daß man ſich nicht dieſer Welt 
gleich ſtellt, weder in ihrem Treiben noch in ihren Sitten.



Par. 19. Vergnügungen. 

In Bezug auf weltliche Vergnügungen und Luſtbar= 
keiten wird eine ins einzelne gehende Vorſchrift nicht gegeben. 
Aber auf das beſtimmteſte erklären wir, daß Weltfinn und 
Gitelfeit, wie Gewinn- und Vergnügungsſucht, nicht als etwas 
Gleichgültiges bei uns angeſehen werden und daher auch nie- 
mals Eingang bei uns finden ſollen. Denn ſchon an ſich ſelbſt 
vertragen fich dieſe Dinge gar nicht mit dem Ernſt des wahren 
Gemeinſjinnes; ſie üben aber auch auf die Gemeine den nach- 
teilig)ten Einfluß aus und wenden ſie von der edlen Einfalt 
ab, die ihr Grundcharakter fein und bleiben ſoll. 

Verderblicher aber no< als die Vergnügungsfucht iſt in 
ihren Folgen die Unmäßigkeit im Gebrauch ſtarker Ge= 
tränfe, indem fie die Menſchen in einem ganz beſonderen Grad 
zu Knechten der Sünde macht. Wir wollen daher, ſo viel wir 
es, jeder in ſeiner Stellung, vermögen, alles das abſtellen, 

was in diejer Weiſe irgend eine Gelegenheit zur Verführung 

werden kann, und wollen zeitig und fleißig ermahnen und warnen, 
wo wir jemand in dieſe Sünde verfallen ſehen. 

Und wie mäßiglich zu wandeln in allem unſre ſtete Auf- 

gabe jein foll, ſo wollen wir auch in Kleidung, häuslicher 
Einrichtung und Leben8weiſe alles das vermeiden, was 
über die Grenzen der Einfachheit hinausgeht. Denn was als 
unnötiger Aufwand oder als Verſchwendung bezeichnet werden 
muß, oder was gar dem Anſtands8gefühl zuwider läuft, das gibt 

zugleich Zeugnis von eitler weltlicher Geſinnung und ſoll darum 

unter uns verbannt ſein. Überhaupt wollen wir uns von alle- 

dem fern halten, was in Bezug auf die Frage, ob e8 auch für 

ein Kind Gottes erlaubt fei, zweifelhaft erſcheint und den 

Schwachen leicht Ärgernis gibt. (1. Tim. 2, 8--10; 1. Petri 3, 

1--4; 1. Kor. 6, 19. 20; Röm. 12, 1. 2; Jak. 4, 4; 1. Joh. 
2, 15-17; Matth. 6, 24.) 

Einzelne Vorſchriften laſſen ſich hierin nicht geben. Der 

Buchſtabe des Geſetzes reicht nicht aus; e8 bedarf des lebendig- 
machenden Geiſtes, der des Fleiſches Geſchäfte tötet und all 
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unſrem Wandel den Stempel der Heiligung aufdrückt. Wenn 
dieſer Geiſt, wie er es follte, in unſren Gemeinen der herr- 
ſchende Gemeingeiſt wird, und ſo die Kraft einer durch ihn ge- 
heiligten öffentlichen Meinung für ihn einſteht, ſo wird er mehr 

als alle Vorſchriften dem Eindringen eines weltlichen Geiſtes 

entgegenwirken fönnen. Das wird die kräftigſte Gemeinzucht 
jein, die dann nicht allein von den Konferenzen oder Seelſorgern, 

jondern von der Gemeine ſelbſt, gehandhabt wird. 

Par. 20 Verhältuis zur Obrigkeit. 

1. In Bezug auf unſer Verhältnis zu der Obrigkeit, 
die Gewalt über uns hat, erfennen wir es als eine heilige 

Pflicht an, ihr, die Gottes Dienerin iſt uns zu gut, nach der 

Anweijung der heiligen Schrift pünktlichen Gehorſam zu er- 

weiſen und als treue Untertanen und gewiſjenhafte Staatsbürger 

die Gejege und Berordnungen des Landes, in welches der Herr 

uns geſeßt hat, zu beobachten, unjre Obrigkeit zu ehren und 

ihrer fürbittend zu gedenken. Alle Verordnungen der Regierung 

unjres Landes ſowie die in dex Gemeinde geltenden Beſtimmungen 

pünktlich zu befolgen, iſt Pflicht eines jeden Gemeingliedes. 

(Röm. 13, 1--7; 1. Timoth. 2, 1. 2.) 

In Bezug auf die allgemeinen religiöfen und nationalen 

Feſttage, ſc<ließen wir uns der in den einzelnen Ländern be- 

jtehenden <riftlichen Landesſitte an. | 

Wenn ein Eid nach den Landesgeſezen gefordert wird, 
halten wir es für unſere Pflicht, da, wo wir nicht davon 

entbunden find, desfelben uns nicht zu weigern. Wird uns 
alfo im einzelnen Fall von der Obrigkeit oder deren Beamten 
ein Eid abgefordert, ſo leiſten wir ihn in der vorgeſchriebenen 
Form. Und die Heilighaltung eines ſo geleiſteten Eides muß 
eine unſrer ſtrengſten Gewiſſen3öpflichten fein. Leichtſinniges 

Schwören aber ohne Nötigung von ſeiten des Staates gilt 
unter uns als unerlaubt. (Matth. 5, 34; Jak. 5, 12.)



Par. 21. Armen- und Krankenpflege. 3/ 

Die Armen- und Krankenpflege. Par. 21 

Wenn auch zu erwarten ſteht, daß die Reicheren den Ar- 1. 
meren gern aus Antrieb des eigenen Herzens allerhand Liebes- 
gaben werden zufließen laſſen, um welche außer den Gebern- 
und Empfängern nur der weiß, der in das Verborgene ſieht, 
ſv iſt do< auch nach dem Vorgang der apoſtoliſchen Gemeine 
eine geregelte Berſorgung der Bedürftigen erforderlich. Dazu 
ſind unſre Armenkaſſen vorhanden. Alle Perſonen, welche mit 
der Verſorgung der Armen beauftragt ſind, haben nicht nur 

die nötige Berſchwiegenheit zu beachten, ſondern fich auch ein 
zartfühlendes Herz zu erbitten, damit ſie in ihrem Amt nach 
dem Vorbilde des Heilandes8 handeln können. 

Gr aber, der da arm ward um unjretwillen, auf daß er 2. 

durch jeine Armut uns reich mache, gehe mit uns in die Hütten 
der Armen und ſegne nicht nur die zeitlichen Gaben, ſondern 
laſſe es auc) an den durch ſeine Armut uns erworbenen, himm- 
Üſchen Gütern feinem unter uns fehlen! 

Cbenjo aber wie die Almojenpflege gehört auch zu den 3. 
gegenjeitigen Handreichungen und Dienſtleiſtungen einer Ge= 
meine Jeſu, daß wir um deſſen willen, der unſre Schmerzen 
auf fic nahm und unſre Krankheit trug (Jef. 53, 4.), uns 

gern und williglich an gegenſeitiger Krankenpflege beteiligen. 

<=>
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Par. 22 

1. 

MBierfes Kapitel, 

Die gottesdienſtlichen Verſammlungen. 

Gemeinſchaftöſegen der Verſammlungen. 

Der Charakter aller unſrer Gottesdienſte ſoll ſtet8 der 
einer das Herz unmittelbar anſprechenden Einfalt bleiben. Der 
Segen folc<er Gottesdienſte beruht darauf, daß dem, welcher 

die Verſammlung leitet, die Salbung von oben nicht fehlt, und 
ferner darauf, daß die Herzen aller Anweſenden wahrhaft teil» 
nehmen an dem, was geredet, was gemeinſam geſungen, gebetet 

und überhaupt im Namen des Herrn getan wird. 
Um die Beteiligung der Gemeine an unſren ſchönen Gottes= 

dienſten, ſoviel an uns iſt, zu wecken und zu mehren, kommt 
ſehr viel darauf an, daß ſie nicht mechaniſch behandelt werden. 
Die Diener der Gemeine, welche die Verjammlungen zu halten 
haben, ſollen es ſich von Herzen angelegen ſein laſjen, diejelben 
zu beleben und für Geiſt und Herz erweklich zu machen. 

Sind ſie ſelbſt vom Geiſt des Heiligtums beſeelt, und werden 
jie von der Fürbitte der Gemeine getragen, jo oft ſie vor die 
Gemeine treten, um ſich in Rede, Geſang, Gebet mit ihr zu 
erbauen, faſſen fie den Charakter einer jeden Klaſſe von Wer- 
jammlungen ſowie eines jeden Feſtes richtig auſ, und bringen 
ſie auch ihre Zuhörer zum lebendigen Gefühl davon, ſo wird 
es ihnen gelingen, alle diejenigen um ſich zu verjammeln, die 
überhaupt das Bedürfnis der wahren Erbauung des Herzens 
empfinden.
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Es können freilich die trefflichſten liturgiſchen Einrichtungen 3. 
den Geſchmack an den Verſammlungen nicht vermehren, wenn 
es bei den Mitgliedern dex Gemeine an dem inneren Herzens= 
leben fehlt. Da aber die Verſammlungen ein geſegnetes Mittel 

ſind, das innere Leben zu erwecken und zu erhalten, ſollte 

niemand durch Trägheit und Gleichgültigkeit, oder durch irdiſches 
Treiben von der Teilnahme an den Verſammlungen ſich ab- 
halten laſen. Es iſt die Pflicht aller Diener der Gemeine, 
darin mit einem guten Beiſpiel voranzugehen. Möchten aber 
auch aus der Mitte der Gemeine alle Geſchwiſter, welche 
den Segen der Berjammlungen aus Erfahrung kennen, unter 
ſich den Bund machen, nicht rur ſelbſt fleißige Verſamm 

lungsbejucher zu ſein, ſondern auch bei anderen durch freund 
liches Zureden für fleißigen Verjammlungsbeſuch zu wirken. 
Je größer die Zahl derer wird, die mit Bewußtſein in dieſen 
Bund treten, um ſo größer wird auch das Verſtändnis für 
den Gemeinſchaftsſegen werden, der auf unſren Vexr= 

ſammlungen ruht. Dieſer Gemeinſchaftöſegen iſt aber nicht 
nur eine herzerhebende Freude, welche die einzelnen Seelen 

durchdringt, jondern er iſt die Grundlage, auf welcher die 
brüderliche Liebe unter einander herzlicher, tiefer und 

lebendiger wird. 

Gottesdienſtliche Ordnung und liturgiſche Grundſäße, Par, 23 

Der vielſeitige Neichtum unjrer liturgiſchen gottesdienſt= 1. 
lichen Einrichtungen gehört mit zu den weſentlichen Cigentüm- 

lichfeiten der Brüderfirche. Zwar kann und ſoll eine völlige 
Gleichförmigkeit in allen dahin gehörigen Dingen nicht ſtatt- 
finden, weder in der ganzen Unität noch innerhalb der einzelnen 
Unität8gebiete ; dennoch bildet gerade die Übereinſtimmung 
in diefen Einrichtungen, die der Hauptſache nach vorhanden 

Ut, eines der jtärfſten Werbindungsglieder der Umtät. Deshalb 

ſoll an dieſer Übereinſtimmung in unſren gottesdienſtlichen 
Einrichtungen auch ferner jo viel als möglich feſtgehalten werden.
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2. (Es iſt der Geiſt einer lebendigen Gemeine Jeſu, der in 

unſren liturgiſchen Ginrichtungen leben und durch ſie wiederum 
in den einzelnen Gemeingliedern täglich neu belebt werden ſoll. 

Darum ijt das Weſen und die Seele aller unſrer Verſamm- 
lungen nicht die Form an ſich, ſo ſchön und anſprechend ſie 

auch immerhin ſein foll, ſondern die HerzenSsreligion, die 
in diefen Formen zum Ausdruck kommt. 

3. Niemals dürfen liturgiſche Einrichtungen unter uns zum 
toten Buchſtaben werden oder in trockenes, kaltes Formenwejen 
ausarten. E3 iſt vielmehr ein hochzuachtender Grundſatz unſrer 

Brüdergemeine, daß ſie die Freiheit habe und behalte, in ihrer 
gottesdienſtlichen Weiſe nach den Umſtänden und Bedürfniſſen, 

Umgeſtaltungen und Verbeſſerungen eintreten zu laſſen. 

4. Auch jeder Liturg muß billig die Freiheit haben, in un- 
weſentlichen Stücken der gottes8dienſtlichen Ordnung zu verfahren, 
je nachdem der Geiſt ihn treibt, und 3. B. ein Gebet einzu- 

j<halten oder einen Abſchmitt aus der heiligen Schrift zu leſen 
oder anderes dergleichen vorzunehmen, nach dem Wort des 
Apoſtels (1 Thefſ. 5, 19): „den Geiſt dämpfet nicht". Nur 

darf er dabei den Geiſt der Gemeine nicht außer acht laſſen. 
Denn bei bedeutenderen Beränderungen, namentlich in Bezug 
auf die Zeiten der Gottesdienſte oder auch auf ihre innere Ge- 
ſtaltung, hat die Gemeine ein Recht, gehört zu werden. Es 
würde wahrlich kein Segen darauf ruhen, wenn ein einzelner 

Liturg Veränderungen gegen den Wunſch der Gemeine durch- 
jeen wollte, bloß weil e8 ihm ſo zwe>mäßiger erſchiene. 

Par. 24 Die Gemeinmuſik, 

1. Eine dem Charakter der Brüdergemeine entſprechende 
Mujik dient in hohem Grade dazu, den Gottesdienſt der Ge- 

meine harmonijc< und lieblich zu geſtalten. Dies gilt von 
funſtvollen Gefangſtü>en ebenſo wie von dem den Geſang der 

Gemeine begleitenden Orgelſpiel. Es darf in der Tat der Ein-
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fluß der Muſif auf die Andacht und Erbauung der Gemeine 

nicht gering geachtet werden. Aber um ſo mehr iſt eine weiſe 
und verſtändige, dem Gemeingeiſt entſprechende Leitung exr= 

forderlich. Denn ſobald fich die Muſit, wenn auch noch jo 

funſtvoll, ungebührlich hervordrängt, ſich zur Hauptſache und 

zum Selbſtzwec> macht, wirkt ſie nicht erbauend und fördernd, 

ſondern zerſtreuend und ſtörend. Nur ſolche Kompoſitionen 

ſind deShalb zum Vortrag zu wählen, welche wie durch wahre 
Schönheit, ſo vorzüglich durch edle Einfachheit und Würde ſich 

auszeichnen. Die Gemeinhelfer haben de8halb darauf zu ſehen, 

daß nur ſolche Brüder mit der Leitung der Gemeinmuſik be- 

traut werden, welche nach Herz und Einſicht fich dazu eignen. 

Was den Choralgeſang in unſren Verſammlungen be= 2. 
trifft, ſo foll unſren Melodien, die dem Geiſt unfrer Lieder 

angemeſſen find, der Borzug vor anders gearteien Sing- 
weiſen gegeben werden. 

Kirc<liche Feſtzeiten und Gedenktage der Gemeine. Par. 25 

Die ><riſtliche Kirche hat fich mc<t damit begnügt, nur 1. 

im allgemeinen das Erlöſungswerk unſres Herrn zu betrach- 

ten, ſondern ſie hat auch die weſentlichen Stücke der Erlöſung 

im einzelnen zu beſonderer Feier empfohlen. Daraus iſt 
die Reihe feſtlicher Zeiten entſtanden, welche in geſchicht- 
licher Folge den ganzen Ratſchluß Gottes zur Beſeligung des 
Menſchengeſchlecht8 umfaßt und die erjte Hälfte des kirch- 

lichen Jahres einnimmt. 

Die Liebe Goites des Vaters, welcher jeinen eingebornen 2. 

Sohn gab, betrachten wir in der Advent38- und Weihna<hts- 

zeit; die Gnade unſres Herrn Jeſu Chriſti, der für uns ge- 
ſtorben, auferſtanden und gen Himmel gefahren iſt, betrachten 
wir in der Paſſions- und Oſterzeit bis zum Feſt der 
Himmelfahrt; die Gemeinſchaft des heiligen Geiſtes betrachten
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wir in dex Pfingſtzeit; und am Feſt der heiligen Dreieinig- 

keit beſchließen wir die ganze feſtliche Zeit, indem wir alles das, 

was die göttlihe Gnade zu unſrem Heil getan hat, dankbar 

überbliden. 

Außer den allgemeinen Feſttagen haben wir in unſern 
Gemeinen beſondere geſchichtliche Gedenktage. Es ſind neben 

dem 31. Oktober 1517, dem Anfang der Kirchenreformation 
Luthers, folgende Gedenktage der Brüderkirche : 

1. März 1457 Anfang der alten Brüderunität. 
12. Mai 1724 Grundſteinlegung des erſten Betſaales der Ge- 

meine in Herrnhut. 

12. Mai 1727 Verpflichtung auf die erſten Gemeinorduungen 
daſelbit. 

17. Juni 1722 Boginn des Anbaues von Herrnhut. 
6. Juli 1415 Märtyrertod des Johann Hus. 

13. Anguſt 1727 Geiſtestaufe der Gemeine in Herrnhut bei 
der Feier des Hh. Nbendmahles in der Kirche zu Berthel8= 

DOLF. 

21. Auguſt 1732 Anfang der Brüdermiſion unter den Heiden 

(St. Thomas in Weſtindien). 
13. November 1741 Älteſtenfeſt der Brüdergemeine. (vergl. 8 5,4.) 

Beſondere Feſttage, jeder einzelnen Gemeine in Bezug 
auf die Zeit der Feier eigentümlich, jind die Gemeinfeite. 

Sie beziehen ſich auf die Gründung des Ortes oder die Cin= 
weihung des Kirchenſaales. Es wird dabei mit innigem Dank 
vor dem Herrn deſſen gedacht, was die einzelne Gemeine jeit 
ihrer Gründung oder im verfloſſenen Jahr an Beweiſen der 

Gnade und Hilfe Gottes erfahren hat. 

Am 16. September feiern die Diener der Gemeine ihr 
Feſt und verbinden ſich dabei unter einander zu neuer Treue 
vor dem Herrn. Es iſt dies eine beſonders ſchöne Gelegenheit 
für dieſelben, ſich gemeinſchaftlich ihrer Stellung unter der Lei- 

tung des göttlichen Oberhirten und Älteſten Jeſus Chriſtus
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und damit ihres hohen und heiligen Berufes einerſeits, fowie 
ihrer gemeinſamen Dienerj<huld andrerjeits recht bewußt zu 
werden. Auch die Gemeine wird daran erinnert, fürbittend 
ihrer Diener zu gedenken. 

Die Chorſeſte, die aber nicht mehr in allen Teilen der 6. 
Unität gefeiert werden, fallen auf folgende Tage : 

30. April das Witwenfeſt, 

4. Mai das Schweſternfeſt, 

4. Jum das VMädchenſeſt, 

24. Juni das Knabenſekt, 

17. Auguſt das Kinderfeſt, 

29. Auguſt das Brüderfeſt, 

7. September das Ehefeſt. 

Die Sonuntagsfeier. Par. 26 

Wir leſen 1 Moſe 2, 2. 3: „Und Gott vollendete am 1. 

ſiebenten Tag ſeine Werke, die er machte, und ruhete am ſie- 
benten Tage von allen Werken, die er machte. Und Gott ſeg- 
nete den ſiebenten Tag und heiligte ihn, darum daß er an dem- 
jelben geruhet hatte von allen jeinen Werken, die er machte.“ 

Auf dieſe GotteStat gründete ſich das Geſeß des Alten 
Bundes, in welchem Gott ſeinem Volk gebot, am ſiebenten Tag 
der Woche von jeglicher irdiſchen Arbeit abzuſtehen und ihn 
dem Herrn zu heiligen (2 Moſe 20, 8-- 11). Und auf diejem 
zweifachen Gotte8zeugnis, in BVerbindung mit der BWVoll= 
endung der zweiten Schöpfung durch die Auferſtehung Jeſu 

Chriſti und die Ausgießung des heiligen Geiſtes, ruht die 

<riſtliche Sonntagsfeier. Mit der geſamten <hrijtlichen 

Kirche feiern auch wir den Tag der Auferſtehung Jeſu Chriſti 

als einen dem Herrn geweihten Ruhetag, an welchem der Menſch 
zu ſeinem zeitlichen und ewigen Wohl für ſein irdiſches Tage- 
werk neue Leibe8- und Geiſteskraft gewinnen, vor allem aber
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ermuntert werden ſoll, das Herz aufs neue zum Herrn zu 

erheben und mit Kräften des ewigen Lebens erfüllen zu 

laſſen. 

Der Sonntag iſt uns daher als der wöchentlich wieder- 

kehrende Gedenktag der Erlöſung, die durc; Jejum Chriſtum 

geſchehen iſt, beſonder38 ehrwürdig und wichtig. Er foll unter 

uns als der Tag des Herrn geheiligt werden durch die öſffent- 

liche Predigt des Wortes Gottes, d. h. de3 Wortes von der 

Verſöhnung, davon vorzüglich der Sonntag nie ſchweigen joll, 

und dadurch, daß wir ihn fleißig anwenden in ſtiller Betrachtung 

als einen Tag, der uns gegeben iſt zur Erbauung auf unſren 
allerheiligſten Glauben. Darum iſt es zu mißbilligen, wenn 

am Sonntag Vergnügungen, über denen man die Erbauung und 

den Gottesdienſt zur Nebenfache macht, vorgenommen werden. 

Und da der einzelne nicht nur auf fich ſelbſt, ſondern auch 
auf ſeine Umgebungen und die <riſtliche Gemeine, deren Glied 

er iſt, Rückſicht zu nehmen hat, da überdies auch in vielen 

Ländern geſetzliche Verordnungen über die Sonntagsruhe be= 

ſtehen, ſo müſſen wir es um ſo mehr für durchaus unſtatthaft 

erklären, wenn in unſren Gemeinen am Sonntag in Werkſtätten 

und Hantierungen gearbeitet wird. Die Vorſtände der Ge= 

meinen ſollen über der Aufrechterhaltung dieſer guten Ordnung 

wachen. 

Schon unſre Kinder ſollten von früheſter Zeit an einen 

Eindruck von der hohen Beſtimmung des Sonntags erhalten 
und, wenn ſie die nötige Reife erlangt haben, von ihren Eltern, 

beziehungsweiſe von ihren Lehrern, in die Predigt mitgenommen 

werden ; in früheren Jahren aber iſt eine beſondere Kinderſtunde 

oder Sonntagsſchule für ſie das Angemejſenere. 

Die etwa notwendigen beſonderen Beſtimmungen hinjichtlich 
der Sonntagsfeier in unſren Gemeinen werden den Synoden 

der Unitätsgebiete überlaſſen.
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Sonſtige Verſammlungen der Gemeine, Par. 27 

Wir beſchränken unſere gemeinſchaftliche Erbauung nicht 
auf die ſonntägliche Predigt. Wo Leben vorhanden iſt, findet 
fich ein ſtärkeres Bedürfnis nach Gemeinſchaft. Es muß daher 
häufiger Gelegenheit geboten werden, das innere Leben zu 
fräſtigen durch Beſchäftigung mit dem Wort Gottes und Aus= 
ſprache der Herzen in Bitte, Gebet und Dankſagung... Unter 
den Verjammlungen, die am Sonntag oder in der Woche in 
größerer oder geringerer Zahl gehalten werden, erwähnen wir 
folgende: 

1. Bibellejen und Auslegung. Manchmal hat dieſe 
Berjammlung die Form einer geordneten Rede, die der Pre- 
diger über einen einzelnen Text oder einen Abſchnitt der Schrift 

hält, man<mal wird ein ganzes Buch Kapitel für Kapitel ge- 
lejen und ausgelegt, oder e8 wird wiederum ein beſonderer 
Gegenſtand behandelt und von verſchiedenen Teilen des Wortes 
Gottes Licht darauf geworfen. Da es ſehr notwendig iſt, daß 
die Meitglieder unjerer Gemeinen in der Wahrheit feſt gegründet 
ſind, ſo ſehen wir eine ſolche ſyſtematijche Belehrung als einen 

Hauptzwe> unſerer Verfjammlung an, den ein Prediger immer 
im Auge behalten ſoll. 

2. Singſtunden und Liturgien. Unjere Singſtunden 
ruhen auf dem Gedanken, daß die Gemeine, wenn jie in den- 

jelben ihre inneren Wünſche und Gefühle ausſpricht, ſich dabei 

nicht bloß von dem leitenden Prediger führen läßt, fondern jelbſt 
ihrer Andacht einen Ausdruck gibt. Bisweilen wird vom Pre- 
diger ein Gebet eingeſchoben, oder kurze Stellen der heiligen 
Schrift unterbrechen den Geſang. Wo noch Liturgien an 
Feſttagen oder bei anderen Gelegenheiten im Gebrauch ſind, 
werden in gleicher Weiſe Choräle und Chorgeſänge vom Chor 
geſungen. 

3. Gebet8-Verfammlungen. Wir wünſchen, daß ſich 

in jeder Gemeine eine Zahl Beter finden möge, die, dem Hei- 
land vielleicht allein befannt, die Freudigkeit zu ihm haben,
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daß, jo wir etwas bitten nach feinem Willen, er uns höret, und 
die wiſſen, daß wir die Bitte haben, die wir von ihm gebeten 
haben. Auch gibt es unter uns Gebet8-Vereine, welche ſich als 
nüßlich und anregend erwieſen haben, um die Aufmerkſamkeit 
auf gewiſſe Gegenſtände des täglichen Gebet3 zu lenken und ſo 
den Geiſt des gemeinſamen Gebet8 wachzurufen. Aber außer 
dieſen mehr oder weniger privaten Gebet8vereinen muß die Ge- 
meine als folche ihre Gebet3verſammlung haben, wo die Bedürf- 
mjje nicht bloß der einzelnen Mitglieder, ſondern der Gemeine, 
der <riſtlichen Kirche, des Miſſionswerks daheim und draußen, 
und der Welt überhaupt gemeinſam vor den Herrn gebracht 
werden und ſein Segen für dieſelben erbeten wird. Unſere 
Brüder in den erſten Zeiten der Gemeine hielten große Stücke 
auf dieje Gebetsvereine, wie es ihre Einrichtung des „Stunden=- 
gebetes" bezeugt, und wenn unſer geiſtliches Leben nicht in 
Schlaffheit und Stumpfheit verſinken ſoll, müſſen wir auf die 
Ermahnung des Apoſtels ſorgfältig achten: „Betet ohne Unterlaß“. 

4. Liebe8mahle. Unſere Liebe8Smahle lehnen ſich an 
eine ähnliche Sitte der erſten <riſtlichen Gemeine an. Außer 

dem Abendmahls8-Liebe8mahl, welches hauptſächlich als Vor- 
bereitung auf den Genuß des heiligen Abendmahls dienen foll, 

werden Liebe8mahle an Sonn= und Feſttagen gehalten, um die 
gemeinſame feſtliche Feier zu erhöhen. Gelegentlich werden 
dabei Anſprachen an die Gemeine gehalten nicht bloß von dem 
Prediger, der ſie leitet, ſondern auch von andern eingeladenen 
Brüdern. 

Anmerkung. Dem Liebe3mahl verwandt iſt der BundeS3-=- 

felch, ein liturgiſcher Gebrauch unferer Brüdergemeine, der 
mit dem Kelch im Abendmahl nicht verwechſelt werden darf. 

Er fommt zur Anwendung, wenn die Gemeine oder einzelne 
Teile derſelben bei bejonderen Gelegenheiten ihre Verbindung in 

dem Herrn ausſprechen wollen, und wenn beſtimmte Berufsfkreiſe, 

wie 3. B. die Diener der Gemeine oder die bei der Jugend 
angeſtellten Perſonen ſich zu ihrem Dienſt aufs neue verbinden.
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5. Berſammlungen für die Kinder und die Ju- 
gend. Die Kinder, die in unſeren Gemeinen aufwachſen oder 
die in unſeren Erziehungsanſtalten und Sonntagsſ<ulen unſerer 
Pflege anvertraut find, find ein beſonderer Gegenſtand unſerer 
Aufmerkſamkeit und Pflege. Sie werden angehalten, nicht bloß 
jolche allgemeine und beſondere Gemeinverſammlungen zu beſuchen, 

welche für fie paſſend ſind, ſondern es ſind auch beſondere Ver- 
ſammlungen für die Jugend eingerichtet, wo Anjprachen an fie 

gehalten werden, die ihren Bedürfniſſen angepaßt jind, und die 
Wahrheiten der Schrift in einer einfachen und feſſelnden Weije 

ihrem Herzem nahe gebracht werden. Wir wünſchen, daß unſere 

Kinder ſchon früh in eine nahe Gemeinſchaft mit dem Heiland 
kommen, und daß ſie in ihm, der unſer vollkommnes Vorbild 
Ut, lernen das zu lieben, was wahrhaftig iſt, was ehrbar, was 

gerecht, was feuſch, was lieblich. 

Die Feier der Sakramente. Par. 28 

Eine beſonders wichtige, auf perſönliche Aneignung dringende 1. 
Darbietung des Evangeliums iſt uns die Feier der Sakramente, 
der heiligen Taufe und des heiligen Abendmahles. Sie 
ſind uns von Gott als Gnadenmittel gegeben zur Gründung und 
Stärkung des Lebens im Glauben, in der Liebe und in der 

Hoffnung. 

A. Die heilige Taufe. 

Unſere Kinder ſind ſchon durch die Geburt in der <riſt- 2. 

lichen Kir<e von Gott zur Teilnahme an dem Reich Jeju 

Chriſti berufen (1. Kor. 7, 14), und Chriſtus jelbſt hat die 

Kinder geſegnet und ihnen das Reich Gottes zuerkannt (Marc. 

10, 14-16). Degshalb iſt es in unſrer Brüder-Unität Pflicht 

der Eltern, ihre Kinder im früheſten LebenSsalter, ſobald die 

Umſtände e8 geſtatten, zur Taufe zu bringen. Die Gemeine, 

in deren Mitte das Kind getauft wird, ſollte billig durch ihre 

Teilnahme an der Handlung es betätigen, daß fie mit den
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Eltern des Kindes die Pflicht übernimmt, dasſelbe nun auch 
in ihrer Mitte“ unter der: Zucht und Vermahnung zum Herrn 
als ein Kind der Gemeine auſwachſen zu laſſen. 

Taufzeugen oder Paten ſollten nur folc<he Perſonen 
jein, welche die Bedeutung und den Crnſt der Sache zu 

würdigen imjtande jind. (Es liegt denſelben zwar keine 
geſetzliche Pfliht ob, für das Wohl der Kinder, zu 
deren Taufe ſie als Zeugen gebeten wurden, zu ſorgen ; um ſo 
mehr aber jollte es von ihnen ſelbſt als eine Pflicht <riſtlicher 
Liebe erkannt werden, ein ſolches Kind zu einem beſonderen 
Gegenſtand ihrer Fürbitte zu machen, und ſfollte dasſelbe ver- 
waiſen, fich ſeiner nach Vermögen treulich anzunehmen. 

Erwachſene, welche nicht als Kinder die Taufe empfangen 
haben, jollen auf ihre Bitte hin nach gründlicher Unterweiſung 
in den Heilswahrheiten getauft werden und werden durch die 

Taufe wie in die <riſtliche Kirche ſo auch zugleich in die 
Abendmahl2gemeinſchaft aufgenommen. 

Die Taufhandlungen ſind in der Regel in öffentlicher 
Gemeinverſammlung vorzunehmen. 

B. Das heilige Abeudmahl. 

Die liturgiſche Form unjrer Abendmahlsfeier ſteht mit 
dem Weſen der Sache, wie es aus der Einſezung des Herrn 
erhellt, in ſchönem Einklang und hat fich unter uns als die 
Herzen anſprechend und jegenSreich bewährt. 

Wann und wie oft das heilige Abendmahl gefeiert werden 
joll, darüber läßt ſich eine allgemeine für alle Gemeinen gel- 
tende Negel nicht feſtſtellen. Wünſchens8wert iſt, daß dasſelbe . 

etwa monatlich einmal gehalten werde, 

Es wird nämlich allen wahren Gemeingliedern Herzens= 
bedürfnis jein, das Abendmahl öfter zu genießen. Es iſt das8= 

jelbe gerade dann ein geſegnetes Gnadenmittel zur Stärkung 
und Befeſtigung des inneren Lebens, wenn wir es als eine öfter
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an uns herantretende Gelegenheit zur Selbſtprüfung anſehen 

und als neu zu knüpfende Verbindung mit dem Herrn und 
unter einander treulich benußen. Dabei bleibt e8 der Herzens- 
ſtellung und Überzeugung eines jeden überlaſſen, auch ſeltener 
daran teilzunehmen. Niemals aber müſſe jemand dazu nahen 
aus unlauteren oder äußerlichen Beweggründen, 3. B. weil es 

ihm Sache der Gewohnheit geworden, oder weil er das Weg- 
bleiben als eine Schande in den Augen jeiner Brüder anſieht. 

Wenn aber ein Mitglied einer Abendmahls8gemeine aus 9. 
Gleichgültigkeit gegen dieſes hohe Gut, aus unfreundlichen und 
feindſeligen Gefühlen gegen irgend jemand, oder aus anderen unlau- 
teren Gründen fortwährend der Teilnahme am Abendmahl fich ent- 
zieht, jo ſoll eine ſol<e Handelweiſe nicht angeſehen werden 
als Treue gegen ſich ſelbſt, ſondern als Untreue und ſchwere 
Verfündigung gegen den Heiland. 

Den Kranken iſt das heilige Abendmahl auf ihr aus- 10. 
drückliches Verlangen zu reichen, wenn es die Umſtände der 

Krankheit erlauben. Der Charakter des Gemeinſchaft8smahles 
findet am ſchönſten jeinen Ausdruck, wenn einige Glieder der 

Gemeine bei einer ſolchen Abendmahlsfeiexr gegenwärtig ſind. 

Bei der Feier. des Abendmahls iſt die gaſtweiſe Zu=11. 

laſjung von Perſonen, welche nicht Mitglieder der Brüder- 

gemeine ſind, grundſäßlich geſtattet. Doch bleibt es den ein= 

zelnen Unitätsgebieten überlaſſen, genauere Jiegeln darüber feſt- 

zuſetzen. 

Die Vorbereitungsrede vor dem heiligen Abendmahl 12. 

ſollte von den zum Abendmahl berechtigten erwachſenen Mit- 

gliedern der Gemeine nie ohne Not verſäumt werden. 

Die Konfirmation, Par. 29 

Wie in anderen Teilen der chriſtlichen Kirche, ſv iſt auch 1. 

bei uns zwiſchen die Kindertaufe und das heilige Abendmahl die 

Konfirmation geſeßt zur Beſtätigung der Taufe und zur 

4
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Berechtigung am Mitgenuß des heiligen Abendmahles. Bei 

ſolchen, die al8 Erwachſene getauft worden find, kommt daher 
die Konfirmation in der Regel nicht in Anwendung. 

2, Das zur Konfirmation erforderliche Alter ift nicht genau 

feitzuſeßen ; doch wird empfohlen, die Handlung mch<t zu über- 
eilen. Es geht derjelben ein ausführlicher Unterricht über die 
ganze Heilslehre und eine Prüfung über die Hauptpunkte 

voran. Auch ſollen die Prediger beſonders bemüht ſein, die 
Konfirmanden auf die Notwendigkeit einer perſönlichen Aneignung 
der Gnade aufmerkſam zu machen und fie mit Gotte8 Hilfe 

dahin zu leiten. 

3. Die Konfirmation8handlung ſelbſt iſt ihrer hohen Be- 
deutung gemäß feierlich zu begehen. Wor dem Herrn und der 
verſammelten Gemeine bekennen die Konfirmanden ihren Glauben 
an den dreieinigen Gott. Es geſchieht dies am beſten durch 
vorgelegte Fragen, welche fie gemeinſam beantworten. Sodann 
werden ſie mit Handauflegung eingeſegnet. 

Par. 30 Die Trauungen, 

Bei den Trauungen unſrer Geſchwiſter ijt das in den 
einzelnen Unitäts8gebieten eingeführte Formular zu gebrauchen. 
Den Predigern wird empfohlen, in der Anrede an das zu 
trauende Paar, wo ſolche im Gebrauch iſt, auf die Wichtig- 
feit des bevorſtehenden Schrittes und auf die gegenſeitigen 
Pflichten nach der Lehre der heiligen Schrift nachdrücklich hin- 

zuweiſen. 

Par. 31 Die Begräbmiſe, 

Die Begräbniſſe unſrer entſchlafenen Geſchwiſter bieten 
eine nicht zu verjäumende Gelegenheit dar, uns ſelbſt daran zu 

erinnern, wie wir unſren Gang durch dieſe Zeit im Licht der 

Ewigkeit, der wir entgegengehen, zu betrachten haben.
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Der LebensSlauf des Entſchlafenen vder die nähere Kennt- 
nis, welche der Seelſorger von den Herzenserfahrungen des 

Heimgerufenen erlangt hat, können Veranlaſſung geben, den 
Reichtum der Gnade Zeſju zu preiſen, ſowie auch die Gemeine 
zu warnen, zu tröſten und im Glauben zu ſtärken. Eitle 
LobeSerhebungen jedoch, ebenſo wie ſtrenges Richten der Ver- 

ſtorbenen, müſſen in den Begräbnisreden vermieden werden. 

Über der Einfachheit und Gleichartigkeit der Leichenſteine 
und deren Inſchriften auf unſren Gotte8ä>ern ſoll ſoviel als 

möglich gehalten werden. 
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Par. 32 

Fünftes Kapitel. 

Die Kir<enzuht. 

Die Grundſäße der Kir<enzucht. 

Wir halten die Kirchenzucht nach dem Vorgang der apoſto- 

liſchen Gemeinen und der alten Brüderkirche für ein weſentliches 

Stü einer <riſtlichen Gemeine. Im weiteſten Sinne des 

Wortes verſtehen wir darunter die Erziehung der einzelnen 

Glieder der Gemeine für ihren himmliſchen Beruf, eine Er= 

ziehung, welche durch die Einrichtungen und Anſtalten der 

Gemeine ausgeübt wird. Im engeren Sinne bezeichnet fie 

die verſchiedenen Grade der brüderlichen Beſtrafung, die dann 

eintreten und in Anwendung fommen, wenn die liebreiche Dur 

rechtweiſung ihren Zweck nicht erreicht. 

Der erſte Zweck der Kirchenzucht iſt die Rückſicht auf 
das Wohl der Gemeine in ihrer Gejamtheit. Hier gilt es 
zum Beſten des Ganzen kirchliche Zucht und Sitte unter uns 
aufrecht zu erhalten, damit nicht das geiſtliche Leben der Ge- 

meine geſtört werde. Zunächſt kommt es alſo darauf. an, dem 

Einreißen des Verderbens8 von deſſen erſtem Entſtehen an vor- 

zubeugen und alles, wa8 etwa zur Verführung dienen kann, bei 

Zeiten zu entfernen und damit zugleich vor der Gemeine ein 

Zeugnis abzulegen, daß ſie nicht zur Unreinigkeit berufen iſt, 

ſondern zur Heiligung (1 Theſfſ. 4, 7). 

Der andere Zwe> der Kirchenzucht iſt das Heil der 

einzelnen Glieder der Gemeine, welche den Verſuchungen zur
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Sünde auf die eine oder andere Weiſe zu unterliegen in .Ge- 
fahr ſind. E38 gilt, die Strauchelnden vor Fall und Ärgernis 
zu bewahren, ſie auf dem rechten Weg zu erhalten, und, wenn 
:eins von demſelben abgewichen iſt, es wieder auf denſelben 
zurückzuführen. Darin Üegt denn zugleich auch ein Wachſen 
'und Starkwerden des einzelnen, wodurc< wiederum die Gemeine 
al8 Ganzes gebaut wird (Epheſ. 2, 21). 

Zunächſt iſt es die Aufgabe der Diener der Gemeine, 
die Kirchenzucht zu üben, teil8 durch das öffentlich verkündigte 

Wort, teils durch ſpezielle Seeljorge an den einzelnen Gliedern 

der Gemeine. Dieſe Seelſorge gehört ſo weſentlich zum Be=- 
griff einer <riſtlichen Gemeine, daß kein Gemeinglied, welchem 
Stande es auch angehören mag, davon ausgenommen iſt. Und 

mit Recht kann es von den Geſchwiſtern verlangt werden, daß 
ſie, was in dieſer Beziehung von dem Seelſorger getan wird, 

gern und willig annehmen. Wer ſich der brüderlichen Seel= 
ſorge überhaupt entzieht, der bezeugt damit, daß er kein rechtes 
Glied der Gemeine iſt, und mag ſelbſt Gott Jechenſ<aft geben 
(Czech. 33, 9). Die Seelſorger aber, deſſen eingedenk, welche 
große Verantwortung ſie auf ſich laden würden, wenn ſie in 
dieſem wichtigen Teil ihres Berufes ſich Verſäumniſſe zu ſchulden 
fommen ließen, ſollen mit der größten Treue und Gewijſſen- 

haftigkeit gerade dieſes ihres Amtes warten. Sie jollen die 
ihnen anvertrauten Seelen pflegen, wie es recht iſt, und zumeiſt 
den Irrenden und Fehlenden mit ſorgſamer Liebe nachgehen. 
Sie dürfen ſich aber auc<; nicht aus Menjc<enfurcht oder 
Menſchengefälligkeit ſcheuen, da, wo e8 not tut, Ernſt zu be- 
weiſen ; vielmehr müſſen ſie mit der von der heiligen Schrift 
gebotenen Gerechtigfeit und Unparteilichkeit nach allen Seiten 
hin unerſchrofen handeln. Doch auch bei allem notwendigen 
Ernſt geſchehe die Vermahnung immer zugleich im Geiſt wahrer 
Liebe und Demut. Man rede als Bruder zum Bruder. Das 
brüderliche Wort, das aus einem Herzen kommt, dem das 
Seelenheil des Pflegebefohlenen wie das Leben der Gemeine 
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Gegenſtand liebevoller Sorge iſt, wird Eingang finden ; es wird 
nicht erbittern, ſondern zum Segen ſein. 

Dabei iſt es von großem Gewicht, wenn den Seelſorgern, 
namentlich in den Fällen, wo ſie mit Ernſt einzuſchreiten haben, 
die fräftigſte Unterſtüßung von ſeiten dex Gemeine zu teil wird. 
Aber auch wenn dieſe nicht in der rechten Weiſe eintritt, darf 
die Zucht de3halb nicht aufgehoben werden oder erſchlaffen, ſo 
lange wir noch eine geſchloſſene Kirchengemeinſchaft bilden, die 

den Charakter einer Gemeine Jeſu tragen will. Wird die Zucht 
jchlaff geübt, ſo erſchlafft in der Gemeine auch die Erkenntnis 
und das Verſtändnis ihres göttlichen Berufes und ſomit auch 
ihr inneres Leben. 

Aber auch neben der amtlichen Seelſorge darf es in einer 
<hrijtlichen Gemeine an der gegenſeitigen brüderlichen Er=- 

mahnung und Zurechtweiſung der einzelnen Glieder unter ein= 
ander nicht fehlen. Wird jemand von . einem Fehl übereilt, 

oder fieht man ihn in einer bedenklichen Herzensſtellung, fo 
helfe man ihm wieder zurecht mit ſanftmütigem Geiſt (Gal. 6, 
1). Ein gutes Wort zu rechter Zeit, auch wenn es ein ernſtes 

und ſtrafendes iſt, findet dann eine gute Statt, und nancher 
Seelenſchaden kann, ehe er weiter um ſich greift, abgewendet 
werden. Man hat damit feinen Bruder gewonnen. Dieſe 
gegenjeitige Ermahnung und Zurechtweiſung kann ebenſo wie 

die des Seelſorger8 nur dann ihren Zwe, die Beſſerung des 
Nächſten, erreichen, wenn man dabei die Liebe walten läßt, die - 

langmütig iſt und freundlich, die nicht eifert, nicht das Ihre 

ſucht und ſich nicht erbittern läßt (1 Kor. 13, 4. 5). Cin 
Veiſchlicher Natureifer, ein Handeln im eigenen Geiſt kann da= 

gegen hier viel verderben. 

Sind ſolche Übertretungen vorgekommen, die nicht ver- 
ſchwiegen werden dürfen, ſondern eine Anzeige bei dem Seel- 
jorger oder den Gemeinbehörden erfordern, ſo iſt es Pflicht 

aller derjenigen Geſchwiſter, denen irgend etwas bekannt ge=
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worden, was unrecht oder ſtrafbar iſt, beizeiten durch eine frei- 
mütige und wahrhaſte Mitteilung am rechten Orte die treue 
Wahrnehmung und Ausübung der Zucht möglich zu machen. 
Doch darf dies niemals in böswillige Angeberei oder gar Ver- 
leumdung ausarten, die in der heiligen Schrift mit zu den 
ſchweren Sünden gerechnet wird. 

Kommt es darauf an, die Wahrheit einer Ausſage zu be- 
weijen, jo darf dem, über welchen Klage geführt wird, der Name 
desjemigen nicht verſchwiegen werden, der die Mitteilung über 
ihn gemacht hat. Ja es muß dem Beklagten, ſobald er es ver- 
langt, Gelegenheit gegeben werden, mit ſeinem Verkläger vor 
dem Seelforger zu erſcheinen. 

Die Anwendung der Kirchenzuht, Pay, 33 

Auf Grund der Anweiſungen unſres Herrn und ſeiner 1. 
Apoſtel (Matth. 18, 15--17; 1 Kox. 5, 11. 13; 1 Tim. 6, 
3--5; 2 Joh. 10. 11) haben wir drei Grade der Kirchen= 
zucht. Der erjte Grad iſt die Zurechtweiſung, welche der 

Seeljorger dem Irrenden erteilt, entweder allein oder in Ge= 
meinj<haft mit anderen Brüdern ; der zweite Grad iſt die 
Ausſchließung vom heiligen Abendmahl; der dritte Grad 
iſt der Ausſchluß von der Gemeine. Wie und bei welchen 
Veranlaſſungen jeder dieſer drei Grade anzuwenden ſei, darüber 

haben die einzelnen Unitätsgebiete Beſtimmungen zu treffen. 
Denn ſ<on um der verſchiedenen kirchlichen Stellung willen, 

welche unſere Gemeinen in den verſchiedenen Gebieten neben 
ihren YJachbarkirchen einnehmen, iſt es untunlich, allgemein 
gültige Anordnungen zu geben. 

Die genannten verſchiedenen Grade der Kirchenzucht finden 2. 
freilich nur ihre Anwendung auf die offenbar werdenden Ver- 
gohen, und es bleiben oft gerade die ſchwerſten und tiefiten 
Sünden, weil ſie die verborgenjten ſind, von dieſem Verfahren 

der Kirchenzucht unberührt. Für die Gemeine iſt das unleugs=
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bar ein ſchwerer Dru. Aber ſie hat denſelben mit eben dem 
Gehorſam zu tragen, wie unfer Heiland -einen Judas in ſeinem 

Jüngerfreis trug, ob er ihn gleich durchſchaute. Den Heuchler 
trifft ein zwiefaches Gericht. Für denjenigen aber, welcher 

wegen vffenbar gewordener Vergehen der Kirchenzucht verfällt, 

ſiegt in dem Umſtand, daß er oft andere neben ſich ſehen muß, 
die an und für ſich gleicher Strafe wert wären, nach der 
Natur ihres Fehlers aber nicht fo von ihr getroffen werden, 

ein ſehr geſegneter Prüfſtein für die Aufrichtigkeit und Gründ»=- 

ichfeit ſeiner eigenen Jieue. 

Über die Wiederannahme derer, die vom heiligen Abend- 
mahl oder von dex Gemeine ausgeſchloſſen find, haben nicht die 
Seeljorger für ſich, ſondern die Behörden der Gemeinen zu 
beſchließen. Es muß hier mit möglichſter Vorſicht und mit ge- 
nauer Überlegung zu Werke gegangen werden. Nur eine klare 

Überzeugung von dem Herzenszuſtand der Wiederaufzunehmenden 
kann uns leiten. Und hier iſt es wiederum allein der Herr 
und ſein Geiſt, der uns auf unſer Gebet hin den rechten Blick 
in die ganze Lage der betreffenden Pexſonen und die rechte 

Verbindung ſchonender und ernſter Liebe lehren wird. Solche 

Klarheit wird uns um ſo eher geſchenkt werden, je mehr wir 

dabei einen tiefen Bli in unſer eigenes verdorbenes Herz tun 

und al3 Sünder, die einer täglichen Bergebung bedürfen, uns 

vor dem Herrn demütigen. Äußere Rüdſichten aber, ſie ſeien, 

welche ſie wollen, dürfen dabei nicht beſtimmend ſein. 

Wie der Ausſchluß, ſo iſt auch die Wiederannahme aus- 

geſchloſſener Glieder der erwachſenen Gemeine in einer geeig- 

neten Verſammlung anzuzeigen.
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Sechſtes Kapitel. 

Die Diener der Gemeine, die Kirchen- 
amter und die Ordination. 

Der Dienerſinn, Par. 34 

Eine Gemeine Jeju Chriſti macht einen Leib aus, an 1. 

welchem Chrijtus das Haupt iſt. Alle Glieder desſelben follen 
eines dem andern Handreichung tun, nach dem Werk eines 

jeglichen Gliedes in ſeinem Maße, und machen, daß der Leib 

wächſt zu ſeiner ſelbſt Beſſerung, und das alles in der Liebe 
(Epheſ. 4, 19). Es haben ſich daher in unſrem Brüderverein 
alle als Diener der Gemeine anzuſehen, und nicht nur die 
welche irgend einen Auftrag oder Geichäft zum Beſten der 
Gemeine oder eines einzelnen Chores zu beſorgen haben. Die 
Überzeugung: ich diene dem Herrn und der Gemeine, gibt 
jelbſt einer geringſcheinenden Dienſtleiſtung, wie aller unſrer 
Tätigkeit, einen höheren Wert, und von ihr durchdrungen, tun 
wir alles, was wir tun, zu Gottes Ehre. 

Im engeren Sinne des Wortes aber nennen wir nach dem 2. 
Borgang der Schrift Diener der Gemeine alle diejenigen, 
welche von einer Unitäts-Direktion berufen ſind zu Älteſten 
der Gemeine, denen die Wache und Aufſicht über das innere 
und äußere Wohl derſelben und ihrer Schulen und Erziehungs3- 
anſtalten, die Bedienung der Gemeine mit Wort und Sakra-
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ment, die Seelenpflege und die Verwaltung der äußeren An=- 
gelegenheiten anvertraut iſt. 

Von den Dienern des Herrn und ſeiner Gemeine wird 
erwartet, daß jie entſchloſſen ſind, ſich mit Leib und Seele 

dieſem Dienſt aufzuopfern. Sie ſollen ſich eine klare Einſicht 
zu erwerben ſuchen in die beſonderen Aufgaben, die der Herr 
gerade unjerer Gemeinſchaft im Reiche Gottes gegeben hat. Sie 
jollen ein richtiges Verſtändnis für unſre Verfaſſung gewinnen 
und ein ſicheres Urteil darüber, wie die Vorſchriften derſelben 
auf die einzelnen Fälle in Anwendung zu bringen ſind. 

Aber noch wichtiger ſind für ſie die vom heiligen Geiſt 
gewirften Gnadengaben, ein von der Barmherzigkeit de8 Hei- 

landes tieſgebeugter Sinn, ein durch ſeine Kraft geſtärkter und 
gehobener, freudiger Mut, ein von ſeiner Liebe erfülltes Herz, 

ein aufmerkſames Ohr für die leitende, warnende und ſtrafende 

Stimme des Geiſtes Gottes, ein Schaffen der eigenen Seligkeit 
mit Furcht und Zittern und ein herzliches Verlangen nach dem 
Seelenheil derer, an denen und für die ſie arbeiten dürfen. 

Sie jollen nicht, was das Jhre iſt, ſuchen, ſondern was des 

Herrn ijt. Sie ſollen die Herde Chriſti weiden, nicht gezwun- 
gen, ſondern williglich, nicht um ſchändlichen Gewinnes willen, 
jondern von HerzensSgrunde, nicht al8 die über das Volk hexrr- 
jhen, ſondern Vorbilder der Herde werden. 

Sie ſollen wiſſen, daß ſie als Diener Chriſti und Haus8- 
halter über Gottes Geheimniſſe nicht bloß von Menſchen ge- 
richtet werden, ſondern dem Erzhirten Rechenſchaft ſchuldig ſind 
über ihre Amtsführung und Dienertreue, über ihre Worte und 
Taten, auch über die ihnen anvertrauten Seelen. (1. Kor. 
4, 1--5; Ebr. 13, 17; Czech. 33, 7--9.) Sie ſollen ſich nicht 
leiten laſſen durch Menſchenfurc<t oder Menſchengefälligkeit und 
auch die Schmach Chriſti nicht ſcheuen. Sie ſollen alle Treue 
in der Amtsführung nicht als ein Verdienſt anſehen, ſondern 
als eine Gnade.
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Sie ſollen, wenn der Herr zu ihrer Arbeit ſich mit ſeinem 6. 
Segen bekennt, ſich um ſo mehr ihrer Unwürdigkeit ſchämen ; 
und wenn die Früchte ihnen verborgen bleiben, ſollen ſie ſich 
über ihre Verjäumnmiſſe ernſtlich prüfen, aber doch anch nicht an dem 
Amt verzagen, jondern in Stilleſein und Hoffen ſtark werden 
und in Demut auf den Herrn harren, der allein“ das Gedeihen 
geben kann. Ihre einzige Kraft und Stärke und ihr großes 
Vorbild iſt Chriſtus, der unter den Seinen war wie ein Diener. 
Von ihm lernen und nehmen ſie alles, was ſie bedürfen für 
ihr Herz und für ihr Amt. 

Anmerkung. Die Verpflichtung zu einem in ſolchem 
Sinn auszuübenden Dienſt bringt die Annahme zur Akoluthie 

(Nachfolge im Sinn von Matth. 4, 19; 16, 24.) in beſonderer 
Weiſe zum Ausdrutk. 

Sie iſt ein Gebrauch unjrer Brüdergemeine --- der aber 
nicht mehr durchgängig gehandhabt wird --, nach welchem Brüder 
und Schweſtern den Handſchlag darauf geben, daß ſie ſich dem 
Dienſt des Herrn in der Gemeine in hingebender Treue und 
willigem Gehorſam weihen wollen. 

Das öſſentliche Lehramt, Par. 35 

Wie die Brüdergemeine in ihrer Geſamtheit bei der Weije 1. 

beharrt, in welcher ſie ſeither ihr Verſtändnis am Geheimniſſe 

Chriſti zum Ausdru> gebracht hat, ſo darf auch die in ihrer 
Mitte geſchehende Verkündigung des Wortes und <rijtliche 
Jugendunterweifung von dieſem Grunde nicht abweichen. 

Sie hält es im Bli auf die eigene Gemeinſchaft weder 2. 

für notwendig noc< für heilſam, durch Auſſtellung eines in allen 
einzelnen Lehrpunkten feſt formulierten Bekenntniſijes die Ge- 
wiſſen zu binden und den Geiſt zu dämpfen, erblickt auch das 
Heil der Gemeine nicht in irgend welcher Verpflichtung der
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Gemeindiener auf ein folches, fondern vielmehr in der Belebung 
und Kräftigung des Gemeingeiſtes durch die Gnade des Herrn. 

Aber ebenſo wenig kann ſie dulden, daß in ihrer Mitte 

jemand eiwas gegen die heilige Schrift und beſonders gegen die 

Wahrheiten, welche wir nach unſrem Verſtändnis als den Hanpt- 
inhalt der heiligen Schrift anſehen und in 8 8 dargelegt haben, 

ſehre und predige. Es darf aljo das hochwichtige Amt der 

Verfündigung des Wortes in der Gemeine und der <riſt- 
lichen Jugendunterweiſung ſolchen Brüdern, welche mit dieſen 
Wahrheiten in wirklichem, innexem Widerjpruch ſtehen, nicht 
anvertraut werden. Denn wer die Stellung gläubiger und gewi]= 

ſenhafter Unterordnung unter die heilige Schrift, auf welcher 

jene oben ausgeſprochenen Wahrheiten beruhen, nicht zu der 
ſeinigen machen will oder machen kann, der befindet jich in 
bewußtem Zwieſpalt mit dem Geiſt der Gemeine und kann dieſe 

aljo weder belehren noch erbauen. 

Che daher ein Bruder den Auftrag erhält, das Predigtamt 

zu verwalten oder an der öffentlichen Verfündigung des Cvangeliums 

teilzunehmen oder Religions8unterricht zu erteilen, bedarf es einer 

ſorgfältigen Prüfung, ob er ſeiner Erkenntnis und jeinem 

Herzen nach dazu geſchickt fei, ob er auf dem Grunde des Glau= 
bens der Gemeine ſtehe, oder doch gewillt ſei, denjelben in ge= 

wiſſenhafter Pietät zu achten und heilig zu halten. 

Die Gemeine darf daher auch nur ſolche Brüder mit dem 
verantwortungsvollen Amt der Vorbildung der künftigen Diener 

am Wort betrauen, zu denen ſie das volle Vertrauen hat, daß 
ſie im lebendigen Glauben der Gemeine und in gewijjenhafter 

Unterordnung unter die heilige Schrift ſtehen, und die darum 

bereit ſind, die Zuſage zu geben, daß ſie es für ihre heiligſte 

Aufgabe anſehen, ihre Schüler, ſo viel Gott Gnade gibt, zu 
eben ſolcher Unterordnung unter die heilige Schriſt und zu 
einem inneren Verſtändnis deſſen zu führen, was der Gemeine
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Grund ihres Glaubens und Kraft ihres Wirkens für den Herrn 
und ſein Reich von der Väter Tagen an geweſen iſt. 

Von einem Lehrer des göttlichen Wortes wird vornehmlich s. 
erfordert, daß er mit der heiligen Schrift gründlich bekannt 

ſei, unter der Erleuchtung des heiligen Geiſtes in den Sinn 
derjelben immer tiefer einzudringen ſuche und die Kraft der 

Gotte8wahrheiten auf fein eigenes Herz einwirken laſſe, damit 

es immer mehr von ihm heißen könne: „die Liebe Chriſti 
dringet mich" (2. Kor. 5, 14). 

=]
 

Weſentliche Stücke der Vorbereitung auf die Predigten 
und ſonſtige Reden an die Gemeine find vor allem das Gebet, 

ſodann ein gründliches Studium des betreffenden Schriftabſchnitte3 

und ein denfendes Sichvertiefen in denſelben, endlich die An- 
wendung deſſen, was geſagt werden foll, auf das eigene Herz 

und das eigene Leben. Ein Zengnis, das von dem lebendigen 
und warmen Gefühl des Herzens begleitet wird und auf der eigenen 
tatſächlichen Erfahrung beruht, wird jederzeit den meiſten Ein- 
druck auf die Herzen machen. „Um recht zu predigen“, fagt 

der Graf Zinzendorf, „tue vor jeder Predigt drei Blicke : einen 
auf die Tiefe deines Elends, einen anderen auf die Tieſe des 

menſchlichen Elend8 um dich her, und den dritten auf die gött= 

liche Liebe in Jeſu, damit du leer von dir und voll des Cr- 
barmens gegen deine8gleichen Gottes Troſt in die Herzen legen 

fannſt.“ 

Alle unſre geiſtlichen Reden ſollen die Schrift auslegen 8. 

und auf das Herz anwenden, lehrhaftig ſein, überdacht und 

geordnet ; ſie ſollen aber nicht beſtehen in hohen Worten menjc<h- 

licher Weisheit und Redekunſt, ſondern vielmehr in Beweijung 

des Geiſtes und der Kraft. Dieſe Kraft aber beruht darauf, 

daß der Geiſt Gottes ſelbſt uns die in der heiligen Schrift ge= 

gebenen Gottesoffenbarungen recht auslegen und anwenden lehrt. 

(1. Kor. 2, 1. 4. 13.)
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Ein Botſchafter an Chriſti Statt joll darauf bedacht ſein, 
daß er nichts vorenthalte von dem ganzen Rat Gottes zur 

Seligkeit, daß er das Wort der. Wahrheit recht teile nach An- 
leitung der <riſtlicken Feſtzeiten und nach dem verſchiedenen 
Bedürfnis und Glaubensſtand ſeiner Zuhörer, der gläubigen 
und ungläubigen, daß er als ein Schriftgelehrter, zum Himmel- 
reich gelehrt, Altes und Neues aus ſeinem Schat hervorlange 

und unter dem Gnadenbeiſtand des heiligen Geiſtes die Seelen in 
alle Wahrheit leite. Er darf es mie vergeſſen, daß er als 

Sünder unter Sündern ſteht, mit denen er gleicherweiſe der 
Gnade und Vergebung bedarf. Er hat ſich die Salbung von 
Gott zu erbitten, damit er recht jtrafe und recht tröſte, und 
nicht durch ſeine Zurechtweiſungen ſich die Herzen ſeiner Hörer 
verſchließe oder Trägheit ſtatt Ernſt, ſelbſtgefälliges Richten 
über andere ſtatt der Buße und der göttlichen Freude in den 
Herzen bewirke. 

Par. 36 Die Seelſorge. 

1. Sollen die Diener der Gemeine ihr Amt im Segen führen, 
ſv muß das Verhältnis, in welchem fie zur Gemeine ſtehen und 

die Gemeine zu ihnen, da8 des gegenſeitigen vollen Ver- 
trauens ſein. Es muß jeder Schein verſchwinden, als ob das 
Intereſſe der Gemeine und ihrer Diener ein verſchiedenes ſei. 
Nur dann kann die Seelenpflege gedeihen, kann das öffentlich 
gepredigte Evangelium Frucht ſchaffen, kann die Gemeinzucht 
eine ſegensSreiche Wirkung ausüben. Ein ſjolche8 Verhältms des 

Vertrauens kann aber nicht hergeſtellt werden, wenn nicht beide 
Teile ſich dazu gegenſeitig die Hand reichen. 

Die Diener der Gemeine müſſen vor allem das Wort 
des Heilands in ihrem Herzen tragen: „Einer iſt euer Meiſter, 
ihr aber ſeid alle Brüder" (Matth. 23, 10). Demgemäß müſſen 
ſie ihren Geſchwiſtern mit Offenheit und Geradheit, mit Liebe 

und herzlicher Teilnahme am inneren und äußeren Wohl der
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einzelnen entgegenkommen. Sie müſſen in ihrem eigenen äußeren 
Wandel und namentlich in ihrem häuslichen Leben alles ver= 
meiden, was Anſtoß und Ärgernis geben kann, indem ſie mit 

der Ermahnung vollen Cruſt machen, die der Apoſtel Paulus 

dem Timotheus und Titus gibt. (1. Timoth. 3, 1-7; 
Titus 1, 6--9.) Sie müſſen danach trachten, zu fliehen, was 

ihnen die Herzen entfremdet, was nacß Überhebung, Stolz und 
Anmaßung ausſieht. Sie müſſen die demütige Liebe ſich ſchenken 
laſſen, in der einer den anderen höher achtet als fich jelbit, 
damit ſie ſich in allen Dingen beweiſen als die Diener Gottes 
und als ſolche, denen es ein koſtbares Kleinod iſt, lieben zu 
dürfen und geliebt zu werden. 

Die Mitglieder aber müſſen ihrerjeits redlich bemüht 
fein, alle etwaigen ungünſtigen Vorurteile zu verbannen, und 
die, welche an ihnen arbeiten ſollen, unbefangen kennen zu lernen. 
Sodann aber dürfen ſie von dieſen auch nicht eine unmögliche 
Vollkommenheit verlangen, auch nicht ihr Urteil über ſie allein 
auf die natürlichen Gaben und Anlagen gründen. Fühlen die 
Geſchwiſter, daß die, welche mit Leitung der Gemeine und mit 

Seelſorge betraut ſind, den aufrichtigen Wunſch haben, nach 

dem Sinne Jeſu ihr Amt zu verwalten und vor ſeinen Augen 
treu zu ſein, ſo ſollen ſie auch mit deren Schwachheiten Geduld 
haben und ſie in Liebe tragen nach der Ermahnung des Apoſtels: 

„Wir bitten euch aber, liebe Brüder, daß ihr erkennet, die an 

euch arbeiten und euch vorſtehen in dem Herrn und euch ex- 

mahnen ; habt ſie deſto lieber um ihres Werkes willen und ſeid 

friedſam mit ihnen“. (1. Theſſ. 5, 12. 13.) 

Freilich gehört zu einer ſolchen jchönen und herzinnigen 

Geiſte8gemeinſchaft viel Gnade vom Herrn. Ein bloß äußerlich 

freundſchaftliches Verhältnis genügt hier nicht. Ein ſolches, des 

tieferen Grundes entbehrend, würde im Fall ernſter Zurecht- 

weiſung gar leicht geſtört werden. Es gehört dazu das Bewußt- 

ſein, daß man beiderſeit8 an einem Werk arbeitet, einem 

Herrn dient. E38 gehört dazu == und das iſt das eigentliche 
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Bindemittel =-, daß die Seelen auf beiden Seiten Leben haben 
und zur täglichen Nahrung dieſes Leben8 das Bedürfnis emp= 
finden, von einem Brot zu eſſen und aus einer Quelle zu 
zu trinken. Cs gilt, die Aufgabe als eine gemeinſame zu ex- 
faſſen, mit einander auf demſelben Weg Jeſu nachzufolgen und 
ihn immer völliger zu ergreifen, nachdem ſie von ihm ergriffen 
worden ſind. 

„Das bindet, das macht Brüderſchaft. 

Da iſt kein irdiſch Band zu finden, 
Das ſo gar innig könnte binden, 
Als diefes tut durch Gottes Kraft.“ 

Fehlt nun eine ſolche tief gegründete Verbindung der Herzen 

unter einander, ſo fehlt es ſicher auch auf der einen oder an= 
deren Seite an diejem Leben und Lebens8bedürfnis, an dem 

Trieb, der auf den gemeinſchaftlichen Mittelpunkt der Seelen 
gerichtet iſt. Weil aber allein Gottes Geiſt ſolche Kräfte und 

Triebe wirken kann, ſo ſollen die Diener des Herrn und der 
Gemeine, die ihrem Herrn gern Früchte jchaffen möchten, ſich 
ſelbſt und ihren Geſchwiſtern dieſe Gnade fleißig und zuver- 
fichtlich erbitten. Ebenſo aber jollen alle treuen Glieder unſres 
Bundes mit derjelben Zuverſicht und dem gleichen Fleiß den 
Herrn anflehen, daß er ſelbſt ſich ſolc<e Diener und Dienerinnen 
erwecke, die Leben haben, und denen es Gnade iſt, dem zu dienen 
und alle Kräfte zu weihen, der ſein Blut an uns gewandt. 

Par. 37 Die Beſetzung der Ämter, 

1. Die Berufung der Gemeindiener und die Einführung 
in ihr betreffendes Amt wird durch die Synoden den Unitäts= 
Direktionen aufgetragen. Indem - die Direktionen dieſen wichtigen 
Auftrag ausführen, haben ſie auf Grund gewiſſenhafter Prü- 
fung nur ſolche Brüder und Schweſtern zu berufen, welche die 
erforderlichen Fähigkeiten nach Herz und Verſtand beſißen, und 

von denen zu hoffen iſt, daß ſie in der Schule des heiligen
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Geiſtes jich gern darüber belehren und ſich das ſchenken laſſen 
wollen, was der Herr von ſeinen Dienern verlangt. 

Bei Verſezungen von einem Amt in das andere 
werden die berufenden Behörden ſich jederzeit durch die forg- 
fältigſte Erwägung aller hierbei in Betracht kommenden Um- 
ſtände leiten laſſen, um das Beſte des Ganzen und der Ein- 
zelnen zu fördern. 

Wer vom wahren Dienerſinn beſeelt iſt, wird einen jeden 
an ihn gelangten Antrag gewiſſenhaft vor dem Angeſicht des 
Herrn mit Gebet und Flehen um die Offenbarung ſeines guten 
und heiligen Willens überlegen und mehr auf das Rückſicht 
nehmen, was er dem Heiland und ſeiner Gemeine ſchuldig iſt, 
jowie auf ſeine eigene innere Führung durch den Herrn, als 

auf etwaige äußere Annehmlichkeiten. Es wäre unſer Verderben, 

wenn eine entgegengejezte Denkart unter uns einriſſe, und 

würde viel dazu beitragen, die Diener der Gemeine um ihre 
Achtung zu bringen. 

Die Diener der Brüderunität ſind den Unitäts- 

Direktionen für die Verwaltung ihrer Ämter verantwortlich und 
ihnen Gehorſam ſchuldig. 

So oſt die Diener irren und fehlen, mögen ſie ſich gegen=- 
jeitig zurechthelfen in fanftmütigem und brüderlichem Geiſt und 
auch Erinnerungen von anderen Mitgliedern der Gemeine gern 

und willig annehmen. Der Fehlende aber verlange nicht, von 
jeinen Meitarbeitern auf jede Weiſe vor der Gemeine entſchul- 

digt zu werden, ſondern bekenne gern ſeine Fehler, wie es Sün= 

dern unter Sündern zufommt. 

In jolchen Fällen diene uns zur Richtſchnur die apoſtoli- 

ſche Anweijung 1. Tim. 5, 19. 20: „Wider einen Älteſten 
nimm feine Klage auf ohne zwei oder drei Zeugen. Die 
da ſündigen, die ſtrafe vor allen, auf daß ſich auch die anderen 

fürchten.“ 
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7. Wenn Perſonen, welche im Dienſt der Brüder-Unität an= 

geſtellt ſind, zu Klagen der Gemeinglieder Anlaß geben, 

jo wird die zuſtändige Behörde ſolche Beſchwerden gründlich 

prüfen und die etwa nötigen Maßnahmen ergreifen. 

8. Kann ein Gemeindiener fein Amt fortdauernd nicht mehr mit 

dem Bertrauen und zum Segen einer Gemeine verwalten, oder 
erweiſt er ſich al8 untüchtig in demſelben, ſo ſoll nicht ge= 

wartet werden, bis ſich Gelegenheit zur BVerjezung darbietet, 
vielmehr foll Abberufung, mit oder ohne einſtweilige Penſionierung 

eintreten, bis eine Wiederanſtellung möglich wird. Iſt aber 
Gelegenheit zu ſofortiger Verſezung vorhanden, ſo darf die Aus= 

ſjührung der notwendigen Veränderung nicht gehindert werden 
durch die Weigerung des Angeſtellten, den betreffenden Antrag 

anzunehmen. 

Par. 38 Die Verheiratung der Gemeindiener. 

Bei ihrer Verheiratung jollten die Diener der Gemeine 
darauf bedacht ſein, eine Lebens8gefährtin zu wählen, welche auch 
dann, wenn ſie nicht felbſt ein Amt in der Gemeine empfängt, 

doc< durc< ihren Wandel das Amt ihres Mannes ehrt und ihm 
in treuer Fürbitte dasſelbe tragen hilft. CEbenjo jollten die 
Schweſtern, welche in eine ſolche Ehe treten, deſſen eingedenk 
ſein, welche hohe Pflichten fie durch die Berheiratung mit einem 

Diener der Gemeine auf ſich nehmen. Hat ein in den Gemein- 

dienſt berufener Bruder bei ſeiner Verheiratung eine ganz un= 

paſjende Wahl getroffen, ſo haben die betreffenden Behörden das 
Recht und die Pflicht, auf geeignete Weiſe dafür zu ſorgen, daß 

dem Amt und der Gemeine kein Nachteil daraus entitehe. 

Par. 39 Der Unterhalt der Gemeindiener. 

Nach dem Wort der Schrift: „Ein Arbeiter iſt ſeines 

Lohnes wert“ (Luc. 10, 7), iſt es billig, daß ihm die zu ſeinem
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Unterhalt nötigen Mittel dargereicht werden, damit er 
ſeine Zeit und Kraft dem ihm aufgetragenen Dienſt zu widmen 
im ſtande ſei. 

Die Bildungsſtätten für die künftigen Gemeindiener. Par. 40 

In allen ſelbſtändigen Unitätsgebieten beſtehen höhere 1. 
Bildungsanſtalten, in welchen künftige Diener der Brüder-Unität 
ihre wiſſenſchaftliche Ausbildung empfangen und ſich für den 
Gemeindienſt vorbereiten. 

In Deutſchland das theologiſche Seminarium in 
Gnadenſeld und das Pädagogium in Niesky. 

In England das der Univerſität in Mancheſter ange- 
gliederte Seminarium (The Moravian College) in Fair- 
field. 

Zn Amerifa das theologiſche Seminarium und 
das Pädagogium (Moravian College and Theological 
Seminary) in Bethlehem. 

Dieſe Bildungsanſtalten ſtehen zwar unter der Leitung und 2. 
Verwaltung der betreffenden Synoden und Gebiet8behörden, ſind 

aber inſofern als Unitätsinſtitute anzuſehen, als fie eine hohe 
Bedeutung für die ganze Brüder = Unität und gewiſjermaßen 
einen Unitäts8charakter haben. Denn die in ihnen gebildeten 
Diener lönnen auch außerhalb ihres Gebietes eine Anſtellung 
finden, und ſtudierende Jünglinge aus einem Gebiet können 
auch in den wiſſenſchaftlichen Inſtituten eines anderen Gebietes, 

nach eingeholter Erlaubnis der betreffenden Behörde, ihren 
Studien und ihrer Vorbereitung auf den Gemeindienſt ganz 
oder teilweis fich widmen. 

In diefen Bildungsanſtalten ſoll allen anderen Zielen be= 3. 
ſtändig vorangehen die Erziehung zur Nachfolge unſres Herrn Jeſn 
Chriſti im Dienſt an ſeiner Gemeine und die Unterweiſung in 

ſeinem heiligen Wort. 
5
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Par. 41 

Kap. VI, Diener der Gemeine, Kirchenämter, Ordination. 

Die Ordination im allgemeinen. 

Der georduete Kir<hendienſt in der evangeliſchen Brüderkirche, 
mittelſt deſſen ſie eine ſelbſtändige Wirkjamkeit im Reiche Gottes 

in gleicher Weiſe wie jede andere äußerlich geſchloſſene Kirchen- 
gemeinjchaft auSübt, beruht auf dex Weihe von Biſchöfen, Presbytern 

und Diakonen. Cs erhalten nämlich alle diejenigen, welche unter uns 

das Lehramt und die Bedienung der Sakramente zu verwalten haben, 
die uußere, geſegzmäßige Beglaubigung zu ihren Kirchenhandlungen 
durch die Ordination. Die dazu beſtimmten Brüder werden 
mit Anrufung des Herrn, als unſres Kirchenhauptes, und mit 

Handauflegung, begleitet vom Gebet der verfammelten Gemeine, 
zu dem einen oder anderen Kirchengrade geweiht. Wir achten 
jie dadurch als beſonder3 vom Herrn und der Gemeine dazu 
gejegnet, daß fie, in welchem Teil unſrer Kirche ſie auch ſeien, 

das Cvangelium predigen und die Gemeine Gottes weiden, die 
er mit ſeinem Blut erworben hat. 

Par. 42 Biſchöfe, Presbyter und Diakonen. 

A. Die Biſchöfe. 

Die biſchöfliche Ordination, die wir von der alten böhmiſch- 

mähriſchen Brüderfirche überkommen haben, wollen wir als 
ein von dieſer ehrwürdigen Kirche unter ſchweren Bedrängniſſen 

und blutigen Verfolgungen treu bewahrtes Gut, welche8, als 
ſie vertilgt zu ſein ſchien, auf Hoffnung, da - nicht8 zu hoffen 
war, dennoch erhalten und endlich, als die Zeit zu ihrer Er= 

neuerung gefommen war, unſren Vätern übergeben wurde, teuer 
und wert halten, da darauf nicht allein unſer Zuſammenhang 

mit der alten Brüderkirche, ſondern auch unſre Berechtigung, 
uns die erneuerte Brüderkirche zu nennen, weſentlich beruht. 

Dennoch aber hat das VBiſchoftum in der erneuerten Brüder= 
firhe von Anfang an eine andere Bedeutung gehabt als in 
der alten. In dieſer hatten die Biſchöfe als ſolche Teil am
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Kirchenregiment ; fie hatten ihre Sprengel und beſorgten in 
Gemeinſchaft mit dem - Älteſtenrat und unter Zuziehung der 
Synoden die Auſſicht und Leitung der ganzen Kirc<e. In der 
erneuerten Brüderkirche hingegen waren längſt, ehe e8 Biſchöfe 
gab, die von der Gemeine erwählten Älteſten zur Leitung des 
Ganzen beſtellt, und. nur das Bedürfnis nach rechtmäßig ordi- 
nierten Kirchendienern war: die Veranlaſſung zur Einführung 
der biſchöflichen Ordination, wodurc<; aber in der beſtehenden 
Oberleitung der Gemeine keine Änderung eingeführt werden 
ſollte. So hat von Anfang an das Biſchoftum eine eigentüms- 
liche Stellung in unſrer Brüder-Unität eingenommen, und dieſe 
Stellung it bis heute dieſelbe geblieben. 

Auf dem oben Geſagten ruhen die folgenden beſonderen 
Beitimmungen : 

3. Nur einem Biſchof ſteht das Recht zu, die Ordinationen zu 
den verſchiedenen Kirchengraden zu vollziehen. Erſcheint ihm 
ein Bruder, den er ordinieren foll, innerlich ungeeignet, ſo 

Ut er berechtigt, die Ordination für ſeine Perſon abzulehnen. 
Der Trüger dieſes für die Kirche wichtigen Amtes ſoll darum 
im beſonderen Sinn ein Mann der Erfahrung und des Ver- 
trauens ſeiner Brüder ſein. Denn fein Werk bei der Ordi- 
nation muß, wenn es ſeinen tiefſten Zweck erfüllen ſoll, ein 

Werk ſeines Herzens an den Herzen ſeiner Brüder ſein. Er 
joll dem zu ordinierenden Bruder als ein Vater in Chriſto 
entgegentreten und foll ihn auch nach dex Ordination, und 

wie ihn ſo die ganze Brüder-Unität fort und fort auf beten= 
dem Herzen tragen. 

b. Sv ehrwürdig und innerlich bedeutſam darum das Amt des 

Biſchofs für die geſamte Brüderkirc<e iſt, jo verleiht es doch 
keinerlei Anſprüche auf Leitung der ganzen Kirche oder ein- 
zelner Teile derſelben. Daher kommt auch den Bijchöfen 
eine Verwaltung beſonderer Sprengel nicht zu. Ein Biſchof 

muß wie jeder andere Diener der Unität zu jedem Amt, 
welches er bekleidet, einen beſonderen Auftrag von der Synode 
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oder von der Oberbehörde des betreffenden Unitätsgebietes 
erhalten. Ebenſo muß die Ernennung eines von ihm zu 
ordinierenden Bruders von der betreffenden Synode bezw. 

der zuſtändigen Umtät3behörde au8gehen. 

Anmerkung. In beſonderen Ausnahmefällen, wie ſolche 

auf entfernteren Miſſion8gebieten vorkommen, kann die Ordination 

eines Diafonus von einem Presbyter im Namen und Auſtrag, 
eines Biſchof8 vollzogen werden. 

B. Die Preshyter, 

Zu Presbytern ſind folche Diakonen zu ordinieren, welchen 
neben dem Predigtamt zugleich die Leitung einer Gemeine in 

einem der Unität8gebiete, oder welchen die Leitung eines ab= 

gegrenzten Zweigs brüderiſcher Tätigkeit übertragen wird.. 

Entſprechend dem ihnen anvertrauten größeren Pflichtenkreis 
ſoll die erneute Weihe ſie des fürbittenden Gedenkens der Ge- 

meine und des für ihren Dienſt unentbehrlichen Segens des 

Herrn aufs neue feierlich verſichern. Für die betreffenden 
Brüder iſt ſie ein wertvoller Anlaß zu erneuter Herzenshingabe 
an den Herrn und ſeinen Dienſt in der Gemeine. 

Die Ernennung von Presbytern und Diakonen geſchieht 

durch die Gebietsbehörden. Von dieſen wird dann ein Biſchof 

angewieſen, die Weihe zu vollziehen. 

C. Die Diakonen. 

Die Weihe der Diakonen bezeichnet den erſten Grad der 
kirchlichen Weihe. Sie berechtigt zur Predigt und zur BVer= 

waltung der Sakramente. 

Wie es aber Grundſaß bei uns bleiben muß, daß nur 
ſolchen Dienern Jeſu, deren Herz und Wandel rechtſchaffen iſt, 
dieſe oder eine andere kirchliche Weihe erteilt werde, jo ſoll die- 
ſelbe auch jedesmal als eine beſondere Veranlaſſung angeſehen und 

benußt werden, diejenigen, welche die Weihe empfangen ſollen,
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aufmerkſam zu mochen auf die Wichtigkeit des Auftrages, 

deſſen ſie in der Nachfolge Jeſu als ſeine Diener gewürdigt 
werden. 

Geiſtliche, welche in ſolchen proteſtantiſchen Kirchen, die die 
drei Grade der Ordination nicht anerkennen, zum kirchlichen 
Dienſt geweiht worden ſind, und bereits eine Gemeine mit Wort 

und Sakrament und in der Seelforge bedient haben, jollen, 
falls ſie Mitglieder der Brüderkirche werden und in diejer zu 

einem geiſtlichen Amt berufen werden, als Diakonen gelten. 

Doch foll dieſe Beſtimmung die betreffende Gebietsbehörde nicht 
hindern, in außergewöhnlichen Fällen nach freiem Ermeſſen zu 
handeln. 

DET 
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Par, 43 

S1tebentes Kapitel. 

Die Wirkſamkeit der Brüderkir<e für 
das Reich Gottes. 

Die gemeinſamen Werke der Brüder-Unität. 

Vorbemerküng. 

Die Brüderkirc<he ſieht e8 als einen von Gott ihr zuge= 
wieſenen Beruf an, überall unter Heiden und Chriſten das 
Evangelium zu verfündigen. Sie iſt beſtrebt, das ſo vielen 
noc< unbefannte oder verdunfelte Geheimnis der Gottſeligkeit 
in Chriſto fund zu tun, ſo viel jie es vermag, und jendet dar= 

um ihre Boten in die Länder der Chriſtenheit und Heidenwelt. 

A. Das Miſſionswerk. 

Als unſere Vorfahren 1732 und 1733 die erſten Boten unter 
die Negerſklaven auf St. Thoma38 und zu den verachteten Grönlän= 
dern ausſandten, waren fie gemeinſam von der Glaubensöüber- 

zeugung durchdrungen, daß der Herr ſelbſt jie zu dieſem Werk 
gerufen habe. Die Boten zogen im Namen und Auftrag des 

Herxn und der Gemeine hinaus. Nicht eine Miſſion3-Geſellſchaft 
innerhalb dieſer ſandte ſie, ſondern die Gemeine ſelbſt nahm 

dieſe Arbeit, als ihr in. ihrer Geſamtheit vom Herrn zu ihrem 

Segen gegeben, in die Hand. =- Seit jenen erſten Tagen hat
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ſich unſere Gemeine als Brüder=Unität, hat ſich auch das ihr 
anvertraute heilige Werk der Miſſion über die Erde ausge- 
breitet. Aber noch heute iſt und ſoll das Werk unſrer Miſſion nicht 
ſein ein Werk einzelner Teile oder gar einzelner Perſonen 

innerhalb unſerer Kirhe. Im Gegenteil! Wie die geſamte 
Brüder-Unität, unbeſchadet der Verſchiedenheit der einzelnen 
Gebiete in Verfaſjung und Leben, noch heute ein eng mit ein- 
ander verbundenes Ganze bildet = eine Brüder-Unität 
-- (ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, Eph. 4. 5), ſo iſt 

auch da3 geſamte MiſſionSwerkt der Brüder-Unität ein 
Ganzes und als ſolches ein Werk der geſamten Unität, 
troß der Verſchiedenheiten in Verfaſſung und Einrichtung Der 
einzelnen Mijſſionsgebiete. 

Die Einheit unſers Miſſionswerkes kommt dadurch zum 
Ausdruck, daß die leitende MitſionSbehörde aus Vertretern der 

verſchiedenen Unitätsgebiete beſteht und durch die General-Sy- 
node gewählt wird. 

B. Die Brüderkirche in Oſterreich. 

Alle Provinzen der Brüder-Unität treiben gemeinſam das 
Werk in Böhmen und Mähren, dem Lande der Väter, mit der 
Abſicht das Evangelium zu verfündigen und, ſo der Herr will, 
die Brüderkirche daſelbſt wieder aufzubauen und auszubreiten. 
Die erneuerte Brüderkirche tut dies in dankbarer Erinnerung 
an die vorbildliche Willigkeit und Kraft der alten Brüder-Uni- 
tät, für den gemeinſamen Glauben zu leiden, und um ihrer 

Wertſchäzung der ihr aus jenen Ländern übermittelten Güter 
an kirchlicher Ordnung und Zucht Ausdruck zu geben. 

C. Das Ausſätzigen-Aſyl in Jeruſalem. 

Treu dem Grundſatz der Bäter, ſich der Armen und 
Armſten anzunehmen, Übernahmen die vereinigten Provinzen
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der Brüder-Unität im Jahr 1881 das 1867 gegründete Aus- 
ſäßigen=-Aſyl „Jeſushilfe“ in Jeruſalem und betreiben ſeither 
gemeinſam dieſes Werk der pflegenden uud rettenden Liebe. 
Es iſt ihnen ſchäßenswert, auch an der Stätte, da der Herr 
wirkte, litt und ſtarb, ihm an dieſen geringſten unter feinen 

Brüdern und Schweſtern dienen zu dürfen. 

Par. 44 Die Werke der einzelnen Unitütsgebiete. 

1. Die Art und Weiſe, wie die Brüderkirche das Evangeliſa= 
tions8werk in der Chriſtenheit treibt, iſt in den Unitätsgebieten 

eine verſchiedene. 

A. In der Deutſchen Brüder- Unität geſchieht es 
vorzug8weiſe durch das Diaſpora-Werk, dem der Hauptge=- 
danke zugrunde liegt, daß die Brüderkirche ein Teil der evan= 
geliſchen Kirche iſt. Darum erkennt ſie e8 auch als ihren Beruſ, 
derſelben, ſo viel ſie fann, zu dienen, um hie und da zerſtreute 

und des inneren Haltes bedürftige Seelen auf den rechten Weg 
zu leiten, ſie in der Liebe zu Chriſto zu befeſtigen und durch Ge- 

meinſchaft8-Einrichtungen unter ſich und mit uns näher zu ver- 
binden, ohne ſie von ihrer Kirche zu trennen. Vielmehr ſollen 
dadurch die lebendigen Glieder der Kirche gemehrt, befeſtigt und 

durch die nähere Verbindung unter einander im Glauben und 
in der Liebe und in der Heiligung geſördert werden, Den weiten 
Kreis dieſer, in den anderen Abteilungen der evangeliſchen Kirche 
zerſtreuten, mit uns verbundenen Geſchwiſter und Freunde hat 
man (nach 1. Petri 1, 1) ſeit 1750 „die Diaſpora der Brüderge- 
meine“ genannt. Brüder-Sozietäten und ſonſtige geſchloſſene 
Gemeinſchaften finden ſich in Deutſchland und in einigen anderen 
Staaten des europäiſchen Feſtlandes mit verſchiedenen Einrich- 

tungen je nach der kirchlichen Verfaſſung der einzelnen Länder. 
Aber ein großer Teil der von uns beſuchten Freunde entbehrt 

eines ſol<en äußeren Zuſammenſchluſſes.
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B. In England und Amerika iſt vorzüglich durch das 
Werk der einheimiſchen Miſſion (Home Misgion) unſrer Kirche 
eine reiche und ſehr geſegnete Arbeit für das Reich Gottes in 
die Hand gegeben. In Städten und Dörfern ſind Predigtpläte 
errichtet worden, um das CvangeliſationSwerk unter folchen zu 
treiben, die von Gott entfremdet ſind, und den religibſen Be- 
dürfmſſen derer zu dienen, welche weit entfernt von den Kirchen 
wohnen. An anderen Orten find einheimiſche Mijſion8gemeinen 

gegründet, die ſich im Lauf der Zeit zu ſelbſtändigen, vollbe- 
rechtigten Gemeinen unſrer Kirche entwickeln ſollen. 

Cin beſonderer Zweig unſrer Tätigkeit für das Reich Gottes 
in allen unſern Unitätsgebieten iſt die Erziehung uns anver- 

trauter Kinder in unjern Erziehungs-AÄnſtalten, die wir 
als Miſſion in der Kinderwelt anſehen. Der Herr hat uns in 
denſelben ein ausgebreitetes Feld geſegneter Tätigkeit eröffnet, 
das ſich weit über den engeren Kreis unfrerx Brüdergemeine 

hinaus erſtreckt. (vergl. 8 16. 4. 5.) 

Die Brüderkirche in allen ihren Gebieten erkennt es als 
ihren Beruf an, nach den verſchiedenen Gelegenheiten, die wir 
in den verſchiedenen Ländern dazu haben, durch allerlei Werke 
der inneren Miſſion, in Rettung3= und Waijenhäujern, in 

Sonntagsſchulen, in Anſtalten für Armen- und Krankenpflege, 
in Verbreitung der heiligen Schrift und <riſtlicher Erbauungs- 
bücher, in Jüngling8- und Jungfrauen-Vereinen u. a. m. die 
in Gefahr ſtehenden oder ſchon verirrten Schafe der mit Blut 
erfauften Herde unſers Heilande3 ihm treulich ſuchen zu helfen 

und in den ärmſten und geringſten ſeiner Brüder ihm jelbſt zu 
dienen. 

Die Brüderkirche in allen ihren Gebieten erkennt es als 

ihren Beruf an, auch in ihrem Teil durch Druckſchriſten und 
namentlich durch Zeitſchriften, entweder im Namen der ge- 
ſamten Brüderkirche oder einzelner Gebiete, ein lautes und klares 

3.
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Zeugnis für Chriftum abzulegen und auch von den beſonderen 

Gnadenſchätzen, die ihr der Herr gegeben“ hat, nicht zu ſchweigen. 

Unjere periodiſchen Gemeinſhriften haben den be- 

ſonderen Zweck, das Band der Gemeinſchaft, das alle unſre Ge- 
biete und Gemeinen in der alten und neuen Welt umſchlingt, 
durch wechſelſeitige Mitteilungen zu erhalten und zu befeſtigen. 

Was3 der Herr an feinem Volke tut, was ſich in unſern Ge- 

meinen, auf unfern Mijfionen, in den Bezirken unſrer Diaſpora 

und ihrer Sozietäten, auf dem ausgedehnten Gebiet der ein- 
heimiſchen und inneren Miſſion ereignet, ſoll dadurch zur Kunde 

aller unſrer Brüder und Schweſtern gelangen und un8 in naher 
Bekanntſchaft mit einander erhalten. 

In bejonderer Weiſe wollen wir dieſer Verbindung mit all 
unfern Brüdern und Schweſtern im Herrn auf dem weiten 
Erdenrund dienen durch das Loſungs8büchlein, das alljährlich 
in den verſchiedenſten Sprachen zum Segen für viele Tauſende 
ſeinen Gang antritt. 
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Erſtes Kapitel, 

Das Unitätsgebiet. 

Grundzüge der Organiſation, 

Die Einheit der Brüder-Unität in ihrer Geſamtheit iſt 

im tiefſten Grunde eine geiſtige, alſo unſichtbare. Infolge aber 

der gemeinjam durchlebten Geſchichte ihres Anfang3 hat ſich 
bi8 heut dieſe Einheit ihren Ausdruck verj<hafft in der Einheit 

des evangeliſchen Bekenntniſſes wie in den Grundjäßen für das 
Leben der Brüdergemeine und ihrer Glieder (). die betr. Ka- 
pitel des G.=S.=Verl.). Vor allem prägt ſie ſich endlich dadurch 
aus, daß die Brüder-Unität als Geſamtheit drei Werke gemein= 
ſchaftlich betreibt, von denen das eine, das Veijfionswerk, ein 

weltumſpannendes, die beiden andern, das böhmijc<-mährijche 

Werk und das Werk unter den Ausſäzigen in Jerufjaiem, von 
örtlich begrenztem Umfange ſind. Da nun die vier felb- 
ſtändigen Unitäts8gebiete bereits eine, wenn auch weſentlich 

gleichartige, doh völlig ſelbſtändige Verfaſjung haben, jo muß 

ſich die Verfaſſung der geſamten Unität darauf beſchränken, die 

gemeinſchaftliche Arbeit an den gemeinſamen Werken zu ex- 
möglichen und eine Oberaufſicht über die verſchiedenen Glieder 
und Gebiete herzuſtellen. 

Je weniger feſtgefügt daher die Verfaſſjungsformen für 

die Unität in ihrer Geſamtheit jein können, um ſo ehr i1t 

Par. 45 

1. 
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es Aufgabe und Vorrecht der einzelnen Unitätsgebiete, für die 

Zwecke und Ziele, für die Grundſäße und Gxundlagen der 

Brüder=Unität freudig und tatkräftig einzutreten. In dem 

Maße wie die einzelnen Mitglieder, Gemeinen, Behörden dies 
tun, wird das Ganze der Unität gedeihen und der Segen davon 
auf ſie alle zurückfließen. 

Andrerjeits werden die Organe der Geſamtheit, General 

ſynode und Unität8-Direktion, inſonderheit Miſſion8-Direktion, 
wenn fie jich tatkräftig der Werke und Aufgaben der Unität 

annehmen und im rechten Unitätsgeiſte ihres Amtes walten, 

anregend und fräſtigend auf die Unitätsglieder zurückwirken 
und ſie dabei ſtärken, in dem gleichen Geiſt ihre Sonderauf- 
gaben hinauszuführen. 

Damit aber ſtellen Glieder und Geſamtheit ſich gemein- 

jIchaftlich in den Dienſt des Herrn und Heilandes Jeſu Chriſti, 

defjen eich auch die Brüderkirche will bauen helfen nach der 
ihr gewordenen Gabe und Aufgabe. 

In Deutſchland ſind die rechtlichen Grundlagen für die 

Verfaſſung der Evangeliſchen Brüder-Unität als einer freien, 
Felbſtändigen Kirche folgende: Durch König Friedrich 11. von 
Preußen wurde in der erſten Generalkonzeſſion vom 25. Dezember 
1742 die erneuerte Brüderkirhe oder „Böhmiſch - Mähriſche 

Brüder-Umtät" als ſelbſtändige Kirche mit dem Necht der Ver= 
fſaſſungs- wie Gewiſjen8- (das heißt Lehr=) freiheit und dem der 

Gründung jelbſtändiger Kixc<hgemeinen ſtaatlich anerkannt. In 
Sachjen gewährte das „Verſicherungsdekret“ vom 20. September 
1749 den evangelijch-mähriſchen Gemeinen Toleranz und voll- 

ſtändigen landes8herrlichen Schuß, verſprach auch völlige Ge- 
wiſſensfreiheit zur AusSübung ihres Religion3exerciti. Andere 

Konzeſſionen gewährten für andere deutſche Staaten das gleiche. 

Für England und jJeine Kolonien wurde die volle kirchliche 
Selbſtändigkeit der Brüderkirche 1749 durch die Parlamentsalte 
Georgs I1., Kap. 120, als einer alten proteſtantiſchen Cpisko= 
palfirche, anerfannt. 

Die Brüderkirche in Amerika (The Moravian Church in
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America) erhielt jitaatliche und rechtliche Anerkennung dadurch, 
daß die verſchiedenen Staatsöbehörden den Provinzialbehörden, 
den Cinzelgemeinen, den Bildung8=- und anderen Anſtalten Kor- 
porationsrechte verliehen. 

Umfang der Unität. Par. 46 

Die Evangeliſche Brüder-Unität umfaßt folgende Gebiete : 

A. Die ſelbjtändigen Unitätsgebiete. 

1. Die Evangeliſche Brüder-Unität in Deutſchland 

(Deutſche Brüder-Unität). 

Die Evangeliſche Brüder-Unität in Großbritannien 
und Irland (Britigh Province of the Moravian Church). 

3. Die Evangeliſche Brüder-Unität in Amerika, nörd- 
liche Provinz (American Province of the Brethren's 
Unity, The Moravian Church in America, United Brethren, 

Unitas fratrum). 

4. Die Evangeliſche Brüder = Unität in Amexika, 

jüdliche PBrovinz (f. u. 3.). 

Jedes dieſer vier Unitätsgebiete ordnet ſeine Angelegen- 
heiten und verwaltet wie vertritt fein Beſitztum ſekbſtändig, 

beides aber nach den allgemeinen Grundſätzen, die für die ge- 

jamte Brüderkirhe in Verfaſſung, Lehre, Gottesdienſt und 
Leben der einzelnen Gemeinen maßgebend ſind. Für die 

Durchführung dieſer allgemeinen Grundſätze in ihrem Bereich 
iind die einzelnen Unitäts8gebiete durch ihre verfaſſungs8mäßigen 
Organe (Synode, Direktion --- Provinzial-Älteſten-Konferenz =-) 
der Generalſynode verantwortlich. 

bO
 

B. Provinzen in einem Übergangszuſtand. 

1. Jamaika. 

2. Die öjtliche Weſtindiſche Provinz. 

Die verfaſſungsmäßige Stellung diefer Gebiete iſt durch 
bejondere Beſtimmungen geregelt.
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C. Die Miſſionsgebiete. 

1. Labrador, 7. Südafrika-Weſt. 
2. Alaska. 8. Südafrika-Oſt. 
3. Indianermijſion N.-Amerika. 9. Nyaſa. 
4. Nikaragua. 10. Unyamweſi. 
5. Demerara. 11. Weſt-Himalaya. 
6. Suriname. 12. Auſtralien. 

Die Mäiſſion8gebiete entbehren mehr oder weniger der - 
verfaſſungsmäßigen Selbſtändigkeit je nach dem Grade ihrer 
Abhängigkeit von den durch die Geſamtheit der Unität dar- 

gereichten perſönlichen Kräften und Geldmitteln. Sie haben 
die Pflicht, nach dem Ziele völliger Selbſtändigkeit auf dem 
Wege der Selbiterhaltung und Selbſtbedienung zu ftreben. 

Das Ausſäßigen-Ayl „Jeſu8-Hilfe“ in Jeruſalem 
iſt gleichfalls ein Werk der gefamten Brüder-Unität. (Yiäheres 
fiehe 8 73). 

D. Die Evangeliſche Brüderkirc<e in Öſterreich. 

Die Evangeliſche Brüderkirche in Oſterreich entbehrt troß 
ihrer ſtaatlichen Anerkennung als ſolcher bis jezt wegen der 
geringen Zahl und Kleinheit ihrer Gemeinen der völligen 

Selbſtändigkeit. Ihre Gemeinen werden nach Lofaljtatuten 
verwaltet. (Näheres ſiche 8 72.) 

Par. 47 Rechte und Pflichten innerhalb der Unität. 

1. Die einzelnen Gemeinen und einzelnen Mitglieder der 
Brüder-Unität ſind dies kraft ihrer Zugehörigkeit zu einem 
der in 8 46 genannien Unitäts8gebiete. 

2. Eine Zugehörigkeit zur Cvangeliſchen Brüder-Unität ohne 
gleichzeitige Zugehörigkeit zu einem der genannten Unitätsgebiete 

iſt nicht möglich.



Par. 47. Rechte und Pflihten innerhalb der Unität. 

Der Übergang aus einem Gebiet der Unität in ein an- 

deres ijt geſtattet, doch bedarf e3 dazu der Zuſtimmung der für 

jedes Gebiet zuſtändigen Behörden. 

Verfaſſungömäßige Rechte und Pflichten der einzelnen 
Mitglieder fommen nur da zur Geltung, wo das betreffende 
Mitglied in die Liſte eingetragen iſt. 

Jedes felbſtändige Unitätsgebiet (8 46) gibt ſich ſeine eigne 

Verfaſſung nach den in den Paragraphen 67--71 enthaltenen 
Vorjehniſten. 
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Zweites Kapitel. 

Die Generalſynode, 

Par. 48 Bedeutung als Vertretung der Unität., 

1. Die Generalſynode iſt die verfaſſungö3mäßige Ver= 

tretung der Geſamtheit der Gvangeliſchen Brüder=- 
Unität. 

2, Die vollberechtigten Mitglieder der Generalſynode ſind 

Vertreter der geſamten Cvangeliſchen Brüder-Umtät. Sie 
ſtimmen nach ihrer freien Überzeugung und ſind an beſtimmte 

Nufträge und Anweiſungen ihrer Wähler nicht gebunden. 

Wenn ſie auch verpflichtet find, das Wohl der Gebiete, in 
deren Auftrag und Namen ſie Mitglieder der Generalſynode 
ſind, zu vertreten, ſo follen fie dabei doch nie die Rückſicht 
auf die Geſamtheit außer acht laſſen. 

Par. 49 Wirkungskreis der Generalſynode, 

Der Wirkungskreis der Generalſynode umfaßt folgende Be= 

fugniſſe und Obliegenheiten : 

1. Feſtſtellung der allgemeinen Grundſäße der Brüder- 
firche für Verfaſſung, Lehre, Gottesdienſt, Ordination, 
Gemeinordnungen und Kirchenzucht.
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2. Feſtſezung der einzeluen Beſtimmungen, die au8- 
ſchließlich die Verfaſſung der Geſamtheit der Cvan- 
geliſchen Brüder-Unität betreffen. 

3. Wahl von Biſchöfen für das Werk der Heidenmiſſion.*) 

4. Feſtjezung der gemeinſchaftlichen Arbeits8gebiete und 

Werke der gefamten Brüder-Unität und Aufſtellung der 
für dieſelben und ihre Leitung maßgebenden Grundſäße, 
infonderheit für das Werk der Heidenmiſſion, für das 
Ausſätzigen- Aſyl in Jeruſalem und für die Evangeliſche 

Brüderkirche in Öſterreich. 

Einſezung der oberſten Verwaltungs8-Behörden für 

die Brüder-Unität und ihre Werke, inſonderheit Ernennung 
der Unität3=Direktion und Wahl der Mijſjions-Direktion 

ſowie etwaiger Verwaltungs-Ausſchüfſe, und Oberaufſicht 
über dieſe Verwaltungs-Körper.*) 

Die Unitäts-Direktion und die Miſſion3-Direktion neb)t 

etwaigen Verwaltungsausſchüſſen erſtatten der General- 

ſynode die erforderlichen Rechenſchaft8berichte. 

6. Oberaufſicht über die Verwaltung des Vermögens der 

Miſſionöanſtalt und der der Evangeliſchen Brüder-Unität 

gehörenden Fonds. 

Befugnis, Rechenſchaft zu fordern, wie nach den all- 

gemeinen Grundſäßen der Lehre und des Lebens in den 

verſchiedenen Unitäts=-Gebieten gehandelt worden iſt. 

Gegebenenfalls Prüfung der Beſchlüſſe der Synoden 

der einzelnen Unitätsgebiete, ob ſie mit den Grundjäten 

und der Verfaſſung der Evangeliſchen Brüder-Unität über- 

einſtimmen. Sollte dies nicht der Fall ſein, ſo verweiſt 

die Generalſynode ſolche Beſchlüſſe an die betreffende 

Synode zurück. 

8. Erledigung der verfaſſung3gemäßen Berufungen (Ap- 

pellationen 8 55). 

*) Über die Wahl zwiſchen zwei Generalſynoden ſiehe 88 56, 57,7 

und 63. 
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Kap. 11. Die Generalſynode. 

Ortliche Angelegenheiten einzelner Brüdergemeinen ſowie 
rein perſönliche Angelegenheiten einzelner Mitglieder ſind 

ausdrücklich ausgeſchloſſen (vergl. 8 55). 

Die Beratungsgegenſtände ſind dem Wirkungskreis 

dex Generalſynode zu entnehmen. 

Zuſammenſegung der Geteralſynode, 

Vollberechtigte Mitglieder der Generalſynode ſind: 

A. von AmtSswegen: 

Die Mitglieder der Miſſion3-Direktion. 

Zwei Mitglieder der Deutſchen Unitäts3-Direktion. 

Je ein Mitglied der Britiſchen, der beiden Amerikaniſchen 

und der beiden Weſtindiſchen Provinzial- Älteſten -Kon- 
ſerenzen. 

Anmerkung: Die unter 2 und 3 aufgeführten Mitglieder 

werden von den betreffenden Behörden ſelbſt getvählt. 

Je zwei Biſchöfe aus den vier ſelbſtändigen Unitäts- 
gebieten, die von deren Synoden bejtimmt werden. 

. Der Miſſionsſekretär in London. 

B. durch Wahl: 

. Je neun Abgeordnete der Deutſchen, Britiſchen und Amexri- 
kaniſchen Brüder-Unität. 

Anmerfung: 7 Abgeordnete von dex nördlichen, 2 von der 
ſüdlichen Provinz der Amerikaniſchen Unität. 

Je ein Abgeordneter der mit dem Wahlrecht ausgeſtatteten 
Miſſionsgebiete ; nämlich zur Zeit: Jamaika und Weſt- 
indien=-Oſt. 

Cin Abgeordneter der Cvangeliſchen Brüderkirche in 
Oſterreich. 

C. durch Berufung: 

Nicht mehr als fünf Vertreter von Miſſions8gebieten. 

Anmerkung: Dieſe Vertreter werden von der Miſſion3- 

Direktion berufen, die aus den betreſſenden Gebieten Vor- 

ſchläge einholt.
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Par. 51. Wahl der Mitglieder der Generalſynode. 

Beratende Mitglieder ohne Stimmrecht ſind: 

Die Mäatglieder der oberſten Behörde de3öjenigen Unitäts- 
gebiets, in welchem die Generaliynode abgehalten wird. 
Der Direktor der Expedition der Miſſion8-Verwaltung. 

Der Direktor der Mijſionsſchule in Niesky. 

Der Redakteur des Miſſionsblattes. 

Der Archivar der Brüder-Unität. 

Der Vertreter des Ausfäßigen-Ajyls in Jeruſalem. 

Der Vertreter des Böhmiſch-Mähriſchen Komitees. 

Anmerkung: Die unter 11 bis 14 genannten Mitglieder ſind 

dies nur, fofern die Generalſynode in Deutſchland abge- 

halten wird. 

Wahl der Mitglieder der Generalſynode. 

1. a. Jedes ſelbſtändige Unitätsgebiet wählt feine Abgeord= 

neten und deren Stellvertreter auf ſeiner vorbereitenden 

„Synode nach dem von ſeiner Verfaſſung dafür angeord 

neten Verfahren. 

Über Vollzug und Ergebnis der Wahl iſt ein be- 
ſonderes Protokoll aufzunehmen, das der Unitäts=-Direktion 

rechtzeitig einzuſenden iſt zur Prüfung und Übergabe an 

die Generalſynode, 

. Wählbar ſind alle männlichen Mitglieder der Brüder- 

Unität, die ihr wenigſtens ſeit zwei Jahren angehören, 

Abendmahls8genoſſen ſind, bis zum 1. Januar des Jahres, 
in welchem die Wahl ſtattfindet, das 24. Lebensjahr zus= 
rückgelegt haben und die alle ſonſtigen zur Mitgliedſchaft 
der für ſie zuſtändigen Synode erforderlichen Eigen= 

jc<haften beſißen. 

2. Das für die Abgeordneten von Miſſionsgebieten und der Cvan- 
geliſchen Brüderkirche in Öſterreich erforderliche Wahlver- 

fahren wird in den betreffenden Provinzial-Ordnungen und 

Statuten feſtgeſtellt. 
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Kap. I. Die Generalſynode. 

Vorbereitung für eine Generalſynode. 

A. Tagungen. 

Die Generalſynode tritt auf Berufung der Unitäts- 
Direktion (8 57, 6.) alle 10 Jahre zuſammen. 

Außerordentliche Tagungen können entweder auf Be- 

j<luß der Unitäts-Direktion oder auf Beſchluß der Synoden 
zweier Unitätsgebiete jederzeit berufen werden. 

Für jede Generalſynode hat eine Neuwahl der Abgeord- 
neten ſtattzufinden. 

Den Ort ihres Zuſammentritt8 beſtimmt die Unitäts- 
Direktion, falls nicht die Generalſynode ſelbſt darüber Beſchluß 

geſaßt hat. 
B. Koſten. 

Die Koſten der Generalſynode, d. i. Reiſegelder, Tage= 
gelder, Mietsentſchädigungen und Bureaukoſten werden aus den 
Mitteln des dafür beſtimmten Fonds beſtritten. 

Nach Abſchluß der jede3maligen Generalſynodal-Rechnung 

wird den Ober - Behörden der Unitätsgebiete ein zuſammen= 
gefaßter Bericht über die Einnahmen und Ausgaben des be= 
treffenden Fonds zur Mitteilung an die Gemeinen zugeſendet. 

Cl. Anträge. 

Jeder Generalſynode müſſen in den ſelbſtändigen Unitäts- 

gebieten vorbereitende Synoden, in den Mäajſions8gebieten und 
in der Evangeliſchen Brüderkirche in Öſterreich vorbereitende 

Allgemeine Konferenzen vorangehen. 
Jede Körperſchaft und jedes Mitglied der Brüder- Unität 

iſt zu Eingaben und Vorſchlägen, die zum Wirkungskreis der 

(Generalſynode gehören (8 49), berechtigt. 

Sollen Anträge vor dem Zuſammentritt der Generalſynode 
durch Druc veröffentlicht werden, ſo müſſen ſie (in zwei Exems= 

plaren) der oberſten Behörde des betreffenden Umitätsgebietes 

eingereicht werden, zur Prüfung und Weiterbeförderung an die 

Unitäts8-Direktion, die durch den Geſchäftführenden Ausſchuß 
über die Veröffentlichung zu beſchließen hat. Der Geſchäft-



Par. 53. Geſchäftsverfahren. S9 

führende Ausſchuß läßt die Anträge fachlich geordnet, doH ohne 

Begründung drucen. 4. 
Anträge, die außerhalb de8 Wirkungskreijes der General- 

fynode fallen, find von den einzelnen Gebiet8-Behörden zurück- 
zuweiſen. 

Während der Tagung der Generalſynode ſind Anträge an 5. 
den Synodal-Vorſtand einzureichen. 

Sämtliche Anträge müſſen mit NamensSunterſchrift ver- 6. 
jehen ſein. 

Geſchäftsverfahren. Par. 53 

Der Vorſitzende der Unitätsdirektion eröffnet die General- 1. 
jynode mit einem öffentlichen Gottesdienſt und leitet die Wahl 
des Synodalvorſtandes (Präſidium) auf Grund der Geſchäfts- 
ordnung der leßten Generalſynode. Er kann ſich hierbei durch 

ein anderes Mitglied der Unitäts-Direktion vertreten laſſen. 

Die Generalſynode prüft die Wahlprotokolle durch einen 2. 
Ausſchuß, entſcheidet danach über die Gültigkeit der Wahlen 

und beſchließt über die ihr von dem Geſchäftführenden Aus- 
j<huß der Unitäts = Direktion vorgelegte Geſchäft8- und Be 
ratungsordnung. 

Die Beſtimmungen des Verlaſſes der vorangegangenen 3. 
Generaljynode bleiben in Kraft, ſofern ſie nicht von der tagen= 
den Synode jfelbſt abgeändert werden. 

Die Beſchlüſſe werden in der Regel nach abſoluter Stimmen= 4. 
mehrheit der anweſenden, vollberechtigten Mitglieder gefaßt. 
Bei BVerſaſjungsänderungen iſt jedoch Zweidrittel- Mehrheit 
geboten. 

Der Synodal-Vorſtand ſorgt für Beglaubigung und Samm- 5. 
lung der Protofolle, die Unitäts-Direktion durch den Geſchäft- 
führenden Ausſchuß für ihre Regiſtrierung und Aufvewahrung. 

Die Synvdal-Alkten gehören dem Unitäts-Archiv. 6, 
Der Schluß der Tagung liegt in der Hand der General= 7. 

ſynode ſelbſt.
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Par. 54 

1. 

Kap, 11. Die Generalſynode. 

General-Synodal-Verlaß. 

Die Geſamtheit aller für die Evangeliſche Brüder = Unität 

geltenden Beſtimmungen it in dem 

General-Synodal-Verlaß 

enthalten, der im Auftrag der Generalſynode von der Unitäts= 

direktion veröffentlicht wird. 
- Er enthält die beſtätigten oder abgeänderten Beſtimmungen 

des Verlaſſes der vorigen Synode, verbunden mit den neuen 

Feſtſezungen und ſchließt ſich darin an die während der General= 
ſynode vorgenommene amtliche Beſchlußfammlung an. 

Als Anhang werden diejenigen Beſchlüſſe und Erklärungen 
dem Verlaß beigefügt, die ihrer Natur nach im Verlaß jelbſt 
feine Stelle finden können, aber nach Schluß der Synode 

Gültigkeit haben. 
Für zweifelhafte Fälle iſt die deutſche Aus8gabe des Wer- 

laſjes maßgebend. 

-------04> 0
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Drittes Kapitel. 

Berufungen. 

Berufungen (Appellationen). Par. 55 

1. Die Synoden (8 67) 

ſind die endgültig entſcheidende Berufungsſtelle für die 
einzelnen Mitglieder, Gemeinen, Anſtalten und Behörden 
eines Unitäts-Gebiets. 

2. Die Unitäts- Direktion (8 56) iſt 
a. die endgültig entſcheidende Beruſungsſtelle für die einzel- 

nen Näitglieder, Gemeinen, Anſtalten und Behörden der 

WMeiſjionsSgebiete, der Cvangelijchen Brüderkirche in 

Oſterreich und des Ausſätßigen-Aſyl8. 

Auch für die Mijſion8-Direktivn und die Oberbehörden 
der Unitätsgebiete iſt dies der Fall, wenn in ihren gegen= 
ſeitigen Beziehungen eine Berufung ſich als notwendig 
erweiſt. 

Die Direktion, gegen welche Berufung eingelegt 
worden iſt, iſt berechtigt, ihre Angelegenheiten darzulegen. 

Doch ſteht ihr bei der Entſcheidung kein Stimmrecht zu. 
b. die erſte Berufungsſtelle in allen Angelegenheiten, die 

dem Wirkungskreis der Generaljynode angehören, 

(8 49), jedoch nur für die Minderheit einer Synode, 
jofern ſie ein Drittel der ſtimmberechtigien Mitglieder in



Kap. 111. Beryuſungen. 

ſich begreift, ſowie für die Minderheit einer oberſten Ge- 

biet8sbehörde, unter der gleichen Bedingung. 
In dieſem Fall hat die Oberbehörde des Umitäts- 

gebiets, von welchem aus Berufung an die Unitäts- 

Direktion eingelegt iſt, zwar das Recht, Einſicht in die 
Verhandlungen zu nehmen, aber nicht eine Stimme 

abzugeben. 
3. Die Generalſynode iſt die endgültig entſcheidende Be= 

rufungsſtelle. 

a. für die unter 2 b genannten Fälle ; 
b. für die Oberbehörden der einzelnen Unitätsgebiete und 

der Miſſionsdirektion je in ihrer Geſamtheit, ſofern der 
fragliche Gegenſtand zum Wirkungskreis der General- 
ſynode gehört. Berufungen, die außerhalb des Wirkungs= 

kreiſes der Generalſynode fallen, werden hiermit ausdrück- 

lich ausgeſchlovſſen. 
Über die beſchränfte Gültigfeit dex Provinzial-Kirchen= 

ordnungen ſiehe 8 69, 5. 
Im Falle einer Berufung an die Generalſynode bleibt das 

Urteil der Unitäts-Direktion bi8 zum Zuſammentritt der 

Generalſynode in Kraft.
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Dierkes Kapitel. 

Die Unitöts-Direktion. 
(Unitäts-Älteſten-Konferenz.) 

Zuſammenjetung, Par. 56 

Die Unitäts-Direlktion beſteht aus der Miſjion3-Direktion 1. 

und den Oberbehörden der vier ſelbſtändigen Unitäts- 

gebiete. 

Sie hat ihren Sitz in Berthelsdorf bei Herrnhut und 2. 
iſt die von der Evangeliſchen Brüder-Unität berufene Verwalterin 
ihres Vermögens, die fie wegen desfelben gerichtlich und außer- 

gerichtlich zu vertreten hat. (Vgl. Verfügung des Königlich 
Sächſiſchen Miniſteriums des Kultus und öffentlichen Unter- 
richts vom 30. April 1895 und Zeugnis des Appellations8- 
gericht8 Baußen vom 30. Oktober 1844.) 

Der Vorſitzende zeichnet im Namen der Umtäts-Direktion 3. 
und gibt die rechtlich verpflichtenden Willenserklärungen für 
die Evangeliſche Brüder-Unität ab; inſonderheit hat er das 
Recht, General= wie Spezial-Vollmachten im Namen der Evan=- 
geliſchen Brüder-Unität und deren Direktion auszuſtellen. 

Die Generalſynode wählt den Vorſißenden aus den Mit- 4. 
gliedern der von ihr neugewählten Miſſion3-Direktiovn, nachdem 

ſich letztere fonſtituiert hat. Der Vorſitzende der Miſſions3-
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Direktion iſt von der Wahl ausgenommen. Zwiſchen zwei 
Generalſynoden werden etwaige Neuwahlen von der Unitäts- 
Direktion vollzvgen. 

Payr. 57 Wirkungsfkreis, 

Der Wirkungskreis der Unitäts=Direktion umfaßt folgende 
FT] 

Befugniſſe und Obliegenheiten : 

1. Oberaufficht über die Beobachtung der von der General= 

[8
] 

ſynode feſtgeſeßten allgemeinen Grundſätße der Brüderkirche 
für Verfaſſung, Lehre, Gottesdienſt, Ordination, Gemein- 

ordnungen und Kirchenzucht (8 49). 

a. Beſchlußfaſſung über grundſägliche Fragen, die Die 
Miſſion8-Direktion in Bezug auf das Miſſion3werk der 
Umitäts-Direktion vorzulegen hat, ſowie über Auſgabe 
alter oder Inangriffnahme neuer Miſſions8gebiete. Dieſe 
Beſchlüſſe ſind für die Miſſions-Direktion maßgebend: 
wenn aber die Miſſion8-Direktion für ihre Ausführung 
nicht glaubt die volle Verantwortung übernehmen zu 

fönnen, ſo hat ſie das Recht, unter eigener Verantwortlich- 
feit davon abzuweichen, und muß dies fofort der Unitäts- 

direktion mitteilen. 

b. Entſcheidungen in Bezug auf die Evangelijche Brüder= 

firhe in Oſterreich und das Ausfätzigen-Aſyl (ſiehe 

Näheres 8 72 und 73). 

a. Gegenſeitige KenntniSnahme von den Beſchlüſjen und 

Erlaſſen der Synoden der einzelnen Unitätsgebiete. 

Zu dem Zweck hat jede der vier Unität8-Oberbehörden 
die Pflicht, Erlaſſe und Beſchlüſſe ihrer Synode den 

andern Oberbehörden mitzuteilen. 

Ebenſo müſſen Beſchlüſſe grundſäßlicher Art, welche 
die einzelnen Körperſchaften der Unitäts-Direktion faſſen, 

alſo Beſchlüſſe, die eine weitere Ausgeſtaltung oder eine 

Einſchränfung der in dem General=-Synodal-Verlaß aus=



Par. 57. Wirkungsfreis. 95 

geſprochenen Grundſäße und Beſtimmungen darſtellen, 
der Umtäts-Direktion bekannt gemacht werden. 

bp. Meinung5austauſch über etwaige Abweichungen von 
den Grundjäßen und Beſtimmungen des Verlaſſes der 
Generalynode und womöglich Beſeitigung derſelben. 

3. Pflicht, die Bekanntſchaft zwiſchen den Unitätsgebieten zu 
fördern. 

4. Entſcheidung über Au8nahmen von Beſtimmungen des 

General-Synodal-Verlaſfes, die von der Miſſions=-Direktion 

oder einer der vier Oberbehörden verlangt werden. 

Entſcheidung der Berufungen (Appellationen), für die 
die Umtäts-Direftion zuſtändig iſt (vgl. 8 55). Eine Ver= 
tagung der Entſcheidung bis zum Zuſammentritt einer 
Direktion3-Konferenz (8 58) iſt geſtattet. 

6. Einberufung der Generalſynoden zu den ordentlichen 

wie außerordentlichen Tagungen (8 52, 1 und 2). 

Beſchlußfaſſung über die von der Miſſions8-Direktion und 
von dem Verwaltungsausſchuß der Brüderkirche in Öſter- 
reich vorgeſchlagenen Ordinationen von Biſchöfen, auch 
aus der Zahl der Mitglieder der Miſſion8-Direktion ſelbſt. 

8. Veranlaſſung und Vollziehung der Ergänzungswahlen 
für Miſſion8-Direktion und etwaiger Neuwahlen des Vor= 
ſißenden der Unitäts-Direktion. 

9. Verwaltung der Fonds der Evangeliſchen Brüder-Unität 
durch Vermittelung des Geſchäſtführenden Ausſchuſſes. 

GC
G?
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Die von der Unitäts-Direktion getroffenen „Cntſcheidungen“ 

jind maßgebend, fofern ſie nicht von der General-Synode ab=- 

geändert werden (8 49, 5 und 8). 

Die Unitäts-Direktion berücfichtigt nur ſolche Vorlagen, 
die jich auf ihren Wirkungskreis beziehen, und die ihr von den 
Verwaltungs8organen der Unitäts8werke oder einer der Ober= 
behörden der vier Unitätsgebiete unterbreitet werden.
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Payr. 58 
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Zuſammenkünfte. 

Die Unitäts-Direktion tritt zwiſchen zwei ordentlichen 
Generalſynoden zwei= oder dreimal zu gemeinſchaftlichen 
Beratungen (Konferenzen) zuſammen. Die einzelnen Körper= 

ſchaften werden dabei durch je einen Bevollmächtigten ver- 

treten, der jedeSmal durc; Wahl innerhalb der Körperichaft 
dazu ernannt wird. Die Miſſion8=-Direktion hat das Recht, 

zwei Mitglieder zu entſenden, ein ſtimmberechtigtes und ein 
beratendes. 

1. Die Konferenzen wählen ſich ihren jedesmaligen Vor= 

ſißenden felbit, dem außer der Leitung der Beratungen aud) 
die Pflicht obliegt, für einen zuſammengefaßten Konferenz- 

bericht zu Händen der Unitäts-Direktion und zur Mitteilung 
an die Gemeinen Sorge zu tragen. Bei der Beſchlußfaſſung 

hat jede Körperſchaft eine Stimme. 

Der Ort der Konferenzen wird jedesmal durc< Beſchluß 
der Unitäts-Direkftion bejtimmt. 

Die Koſten werden aus den Zinſen des Unitätsreiſefonds 
beſtritten. 

2. Die Gegenſtände dex Beratung und Beſchlußfaſſung 
umfaſſen den geſamten Wirkungskreis der Umitäts-Direktion 

(8 57). 
C3 ſteht den Konferenzen frei, die Verwaltung ſämtlicher 

Unitätswerke einer Prüfung zu unterziehen, wobei die betreffen= 
den Verwaltungsorgane verpflichtet ſind, jede dafür notwendige 

Ausfunft mit den dafür nötigen Unterlagen, jfoweit tunlich, 

zu geben. 
Die Konferenzen jind berechtigt, Maßnahmen gutzuheißen, 

Ausſtellungen zu machen, Ratſchläge zu erteilen und Beſchlüſſe 

zu faſſen. 

3. Die Beratungs3gegenſtände ſollen womöglich vor dem 
Zuſammentritt der Konferenzen den einzelnen Körperſchaften 
der Unitäts-Direktion zum Zwe der Vorberatung rechtzeitig 
vorgelegt werden. Der Geſchäftführende Ausſ<huß (|f. 8 59) 

ſtellt die Beratung3ordnung zuſammen.
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Geſchäftführung. Par. 59 

Die Geſchäſtführung der Unitäts-Direktion wird folgender- 
maßen geregelt : 

1. Der Worfſißende der Unitäts - Direktion, ein von der 

Miſſion3- Direktion und ein von der Deutſchen Unitäts- 

Direftion ernannte8 Mitglied dieſer Körperſchaften bilden 
den Geſchäftführenden Ausſ<huß; in der Regel follen 
alle drei Nationalitäten darin vertreten ſein. Der Ausſchuß 

wählt den Stellvertreter des Vorſißenden. Die Obliegen=- 
heiten des Aus)chuſſes ſind; 

Herbeiführung von Beſchlüſſen durch Abſtimmung oder 

von jonſtigen Wereinbarungen innerhalb der Unitäts- 

Direktion; Führung eine8 Verzeichniſſes (Journal) der von 
der Unitäts-Direktion gefaßten Beſchlüſſe; Ausſchreibung 

der Ergänzungswahlen für Müöüſſions-Direktion und der 
Neuwahl des Vorſizenden der Unitäts-Direftion; Samms- 
lung der Akten der Unität8-Direktion einſchließlich derjenigen 
der Unität8-Konferenzen; Sorge für die Ordnung des Ge= 
ſchäft8ganges in der Unitäts3-Direktion. 

Die einzelnen Körperſchaften der Unitäts-Direktion ſfiehen 
in unmittelbarem Verkehr miteinander. Cbenſo dürfen ſich 

die Verwaltungs8organe des Böhmiſchen Werkes und des 

Ausfäßigen-Aſyl8 unmittelbar an die Unitäts-Direktion 

wenden. =- Im übrigen wird die Geſchäftführung nach Be= 

dürfms geordnet. 

Bei der Beſchlußfaſſung hat jede der fünf die Unmitäts- 

Direktion bildenden Körperſchaften eine Stimme. 

1
 

W
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Die Verwaltung der der Evangeliſchen Brüder-Unität par. 60 

gehörenden Fonds, 

1. Fonds für die Generaljynode. 

Aus dieſem Fonds werden die Koſten der General- 

ſynoden beſtritten; ſie dürfen aber nicht mehr betragen als 

die Summe, um die der Fonds durch Verzinſung innerhalb. 

der verfloſſenen Synodalperiode gewachſen iſt.
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Unität3-Verwaltungsfonds. | 
“Die jährlichen Zinſen dieſes Fonds werden als Beitrag 

für den Gehalt der Mitglieder von Miſſion8-Direktion an 
' die Miſſionsanſtalt abgegeben. 
Umität3-Reite-Fonds8. 

Von den Zinfen dieſes Fonds werden die Koſten der 
Konferenzen der Unitäts-Direftion (8 58) beſtritten. 
Mit der Verwaltung dieſer Fonds wird der Geſchäft- 

führende Ausſchuß der Unitäts-Direktion beauftragt. 

Die Kapitalien dieſer Fonds ſind bei der Hauptkaſſe der 
Deutſchen Brüder-Unität angelegt, die ſie nach dem bei ihr für 
die eigenen Fonds geltenden Zinsfuße zu verzinſen hat. 

2
 

Par. 61 Das Unitäts-Archiv. 

1. 

bo
 

Das Archiv der Brüder-Unität ſieht unter der Verwaltung 
dex Deutſchen Unitäts8-Direktion. Das für die Aufbewahruug 
des Archiv8 dienende Gebäude und ſeine innere Einrichtung 
iyjt Eigentum der Deutſchen Unität. Lettere trägt zur Zeit 

den Gehalt des Archivars und ſämtliche Verwaltungskoſten. 

Die Benußung des Archivs ſteht allen Unitätsbehörden 
frei. Ebenſo wird erwartet, daß auch die den einzelnen Unitäts= 

gebieten gehörenden Archive zu gegenſeitiger Benutzung zur 

Verfügung geſtellt werden. 
Von allen amtlichen Schriften, die in einem der vier 

jelbſtändigen Unitätsgebiete und aus dem Bereich der Miſſion 
herausgegeben werden, ift je ein Exemplar außer an das Unitäts- 
Archiv auch an die Oberbehörden der anderen Unitätsgebiete 
und an die Bibliotheken der drei theologiſchen Seminare ein= 
zuſenden.
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JFünftes Kapitel. 

Die Miſfions-Direktion. 

Verfaſſung der Miſſions-Direktion, 

Die „Miſſions =Direktion der Evangeliſchen 

Brüder- Unität"“" (Unitäts- Miſſions -Direktion, Miſſions- 
Direktion) ijt die von der Generalſynode eingeſetzte und ihr 
verantwortliche oberſte Verwaltungsbehörde des Heidenmiſſion8= 
werks der Cvangeliſchen Brüder-Unität. 

Ihre juridiſche Bezeichnung iſt „Direktion der Miſſions8- 
anſtalt der evangeliſchen Brüder-Unität“, und ihr Sit befindet 
ſich in (Berthel3dorf bei) Herrnhut. 

Sie bejteht aus fünf Mitgliedern, von denen je eins als 
Vertreter der Deutſchen, der Britiſchen und der Amerikaniſchen 

Unität gewählt werden muß. 

Die Miſſion8-Direktion wählt ſich ihren Vorſitzenden und 
deſjen Stellvertreter ſelbſt. Der Vorſitende zeichnet im Namen 
der Direktion. 

Die Mitjions-Direktion hat der . Generalſynode und der 

Unität8-Direktion die Wahl ihres Vorſitzenden und feines Stell- 
vertreter3 mitzuteilen. 

Dem Ermeſſen der Miſſion8-Direktion bleibt die Verteilung 

ihrer Verwaltungsgebiete und Obliegenheiten unter ihre Mit- 
glieder überlaſſen. 

Par. 62
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Sie ſekt ihre eigene Geſchäft8ordnung feſt. 
Auzzüge aus den Protokollen, welche Gegenſtände be= 

handeln, die mc<t einfache Berwaltung8maßregeln betreffen, 
teilt Miſſion3-Direktion der Unitäts-Direktion mit, damit dieſe 

auch von den Vorgängen auf dem Gebiet des Miſſionswerks 
Kenntnis erhalte, die nicht durch das „Miſſions8blatt“ ver= 
öffentlicht werden können. 

Par. 63 Wahl der Mitglieder. 

1. Die Generaljſynode völlzieht jedeSmal die Wahl ſämts- 

licher Mitglieder der Miſſion8-Direktion nach Erledigung der 
die Mätſion betreffenden Angelegenheiten. 

Die bisherigen Mitglieder führen ihr Amt bis zur Über- 
nahme der Geſchäfte durch die neugewählte Miſſion8-Direftion. 

Die Vertreter der drei Unitätsgebiete werden zuerſt gewählt. 
Bei Ergänzungs8wahlen findet ein zweifſaches Ver- 

ſahren ſtatt: 
(1.) Vorſc<lag: 

a. Die Stimmen des Unitätsgebiets, das durch den Verluſt 
feines Vertreters betroffen iſt, jollen zuerſt eingeholt und als der 
Vorſchlag dieſes Gebiets angeſehen werden. Durch die Verfaſjung 
deöfelben wird das dabei zu beobachtende Verfahren geordnet. 

b. Bei den zwei andern Mitgliedern ſoll Miſſion38-Direktion 
einen Vorſchlag unterbreiten, der wenigſtens zwei Itamen enthält. 

(2.) Wahl: 
Die Wahl ſelbſt wird von der Unitäts-Direktion voll 

zogen (8 57,8). 

Die Wahlen werden von dem Geſchäftsausſchuß der Unitäts- 

Direktion ausgeſchrieben und ihr Ergebnis feſtgeſtellt. 

Auf Grund des Wahlprotokolls wird ein Wahlbericht an 

ſämtliche Wahlkörper erſtattet zur Mitteilung an die Gemeinen. 

Das nach dieſen Beſtimmungen neuerwählte Mitglied der 

Direktion wird von den übrigen Mitgliedern als Mitglied der 

Direktion dex Miſſion8-Anſtalt kooptiert (vgl. Statut der 

Miſſion8-Anſtalt 8 7).
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Wirkungsfkreis. Par. 64 

Der Wirkungsfreis der Miſſions-Direktion umfaßt 

folgende Befugniſſe und Obliegenheiten: 

1. Berwaltung des geſamten MiſſionSwerks der Evangeliſchen 
Brüder=Unität und ſomit Oberleitung und Beauſfſichtigung 
der Miſſion8-Gebiete ſowie der heimiſchen Miſſion8- 
Angelegenheiten, ſofern jolc<he nicht von den einzelnen 

Unität3-Oberbehörden bejorgt werden. - 
Mijſion8-Direktion iſt hierbei gebunden an die im 

Teil 111 des General-Synodal-Verlaſjes niedergelegten all- 
gemeinen Prinzipien für den Betrieb des Miſſionswerks 

der Brüder-Unität ſowie an etwaige beſondere Beſtimmungen 
der General=-Synode, welche in deren Beſchlüſſen nieder= 
gelegt ſind und fo lange Gültigkeit beſitzen, als ſie nicht 

durch einen Beſchluß der General-Synode oder durch eine 
bejondere Entſcheidung der Unitäts-Direktion (8 57 1a 
und 4) aufgehoben find. 

Innerhalb dieſes Kreiſes hat Miſſion8-Direktion das 
Recht zum Erlaß ſolc<ex Verordnungen, die fich bei der 

Ausübung der Verwaltungspraxis als erforderlich erweiſen 

(vgl. 8 70, 3). 
Als Organ hierfür dienen die Amtlichen Mittei- 

lungen der Miſſion3-Direktion. Beſtimmungen, welche 

nur für einzelne Miſſion3gebiete gelten, ſind den Behörden 

und Miſſionaren derſelben in geeigneter Weiſe mitzuteilen. 
Beſondere Feſtſez ungen (Regulative) begrenzen 

den Wirkungskreis der Miſſion8-Direktion innerhalb der 
einzelnen Unitäts8gebiete und regeln die amtlichen Be=- 

ziehungen zwiſchen ihr und den betreffenden Umtätsbe- 

hörden (8 65 ). 

Die öffentliche, gerichtliche wie außergerichtliche Ver- 
tretung des MiſſionSwerks im allgemeinen und der 

Miſſion8-Anſtalt im beſonderen. 
Willen3erklärungen, die die Evangeliſche Brüder-Unität 

auf dem Gebiet dex Heidenmiſſion und inſonderheit die 

iw
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Miſſion3-Anſtalt der Evangeliſchen Brüder-Unität recht- 
lich verpflichten, werden von dem Vorſitzenden der Miſſions- 
Direktion oder von feinem Bevollmächtigten abgegeben 

und bedürfen in ihrer Ausfertigung der perſönlichen Unter=- 
ſchrift des Betreffenden. 

Innerhalb der Unitätsgebiete vertritt die Miſjion8= 
Direktion das MiſjionSwerk in kir<licher Beziehung 
nur im Einverſtändnis mit den betreffenden Unitäts= 

Behörden. 
Berufung der in den Miſſionsdienſt tretenden Pexſonen, 

ihre Verſezung in den Ruheſtand, vorkommendenfalls 

auch Abſetzung. 

Über das bei den Berufungen einzuſchlagende Ver= 

fahren werden in den Feſtſezungen (Regulative) nähere 
Beſtimmungen getroſſen (8 65). 

Beſtimmung über die Annahme zur Afoluthie, über die 
Weihe zum Diakonus und Presbyter der in ihrem 
Amtsbereich angeſtellten Perjonen und das Recht, Vor= 
ſchläge wegen einer zu erteilenden Bijſchof8weihe an die 
Unitäts8-Direktion zu richten. 
Heranbildung der zukünftigen Miſjionare, injon= 

derheit innerhalb der dafür beſtimmten Bildungsanſtalten. 
Nähores ſiehe die Regulative. 
Oberleitung der innerhalb der deutſchen Provinz gelegenen 

Erziehungsanſtalten für Kinder von Miſſionaren. 
Näheres fiehe das betreffende Regulativ. 
Verwaltung des gejamten in- und ausländiſchen Ver= 
mögens der Miſſion und inſonderheit des8jenigen der 

Miſſionsanſtalt einſchließlich des Recht8 de8 Zuerwerbs 
und der Veräußerung einzelner Teile dieſes Vermögens 
und ſomit auch die Oberleitung und Beaufſichtigung aller 
der Miſſion und der MiſſionSanſtalt gehörenden geſchäft= 

lichen Betriebe. (Siehe die Miſſion8-Provinzial-Ordnungen. 
Über die Mitwirkung des Finanzausſchuſſes ſowie über 
die Verantwortlichfet der Miſſion8-Direktion gegenüber
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der Generalſynode und der Unitäts- Direktion ſiehe 
Teil 1V). 

8. Herausgabe von Mijfionsſchriften. 
9. Verpflichtung, die Beſchlüſſe der Unitäts-Direktion 

in den 8 57, 1a und 2a vorgeſehenen Fällen einzuholen. 

Feſtſezungen zwiſchen Miſſions-Direktion und den Behörden Par. 65 
der Unitätsgebiete, 

Die bejonderen Fejtjeßungen (Regulative), die den 1. 

Wirkungskreis der Miſſions8-Direktion innerhalb der ſelbſtän- 
digen Unitätsgebiete begrenzen und die amtlichen Beziehungen 
zwiſchen ihr und deren Behörden regeln, werden zwiſchen dieſen 

und der Miſſions-Direktion vereinbart und bedürfen für etwaige 
Abänderung der beiderſeitigen Zuſtimmung. 

Der Unitäts-Direktion werden dieſe Feſtſezungen mitgeteilt, 2. 
und ſie hat das Recht, fich gutachtlich dazu zu äußern. 

Die Feſtſezungen müſſen auf folgenden Grundſätzen 3. 

ruhen: Jedes ſelbſtändige Unitätsgebiet iſt verpflichtet, für die 
Mijſion8-Angelegenheiten in feinem Bereich nach Kräften zu 
jorgen, und die einzelnen Synoden wie Behörden haben dieſe 

Fürſorge tatkräftig in die Hand zu nehmen. 

Zn die aus dieſer Fürſorge hervorgehende Verwaltungs- 4. 
tätigfeit iſt Miſſion8-Direktion nicht berechtigt unmittelbar ein- 

zugreifen. 

Miſſion8-Direktion verwaltet innerhalb der ſelbſtändigen 5. 

Unitätsgebiete unter eigner Verantwortlichkfeit nur die Inſtitute 
und Geſchäfte, die CGigentum der Miſſion8-Anſtalt ſind ; doch 

muß eine Mitwirkung der betreffenden Ober «Behörde dabei 
vorgejehen und durch die „Feſtjezungen“ genau beſtimmt werden. 

An das Vermögen der Miſſion8-Anſtalt und an fonjtiges 6. 

Eigentum der Mijfion (3. B. Fonds) hat kein Unitätsgebiet 

Sonderanſprüche. 

Anmerkung: Dadurch, daß die Miſſions = Direktion und die 

Miſſion3-Anſtalt innerhalb der Deutſchen Umität ihren Siß haben, 

jowie infolge davon, daß tatſächlich die Beziehungen der Deutſchen 
Unität zum Miſſion3werk und die Beteiligung jener an der Arbeit
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jehr bedeutend ſind, iſt es geboten, in den Feſtſehungen zwiſchen 

Miſſion3 «Direktion und Deutſcher Unitäts3- Direktion 

gemeinſame Beratungen beider Körperſchaften vorzuſehen und die 

beiderſeitige Mitwirkung bei den in die verſchiedenen Wirkungskreiſe 

gehörenden MiſſionSangelegenheiten befonders forgfältig zu ſichern 

wie zu regeln; doch iſt jede gemeinſame Beſchlußfaſſung dabei aus=- 

geſchloſſen. | 

Par, 66 Rechtliche Stellung der Miſſions-Direktion. 

1. Auf Grund eines vom Königlich Sächſiſchen Kultus- 
miniſterium anerkannten Statuts (Dres8den, 2. Juli 1894) 
ſtehen der 

„Miſſionsanſtalt dex Evangeliſchen Brüder-Unität“ 

laut Geſez vom 15. Juni 1868 8 6a die Rechte der juriſtiſchen 
Perſon zu. 

2. Die „Miäiſſionsanſtalt“ hat den Zwe, das Werk der 

Heidenmiſſion der Brüder-Unität finanziell zu unterhalten. 

3. Das Statut muß ſtets mit den Beſchlüſſen der General- 
Synode in Übereinſtimmung erhalten werden. 
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Sechſtes Kapitel. 

Die ſelbſtändigen Unitätsgebiete. 

Die Synoden der ſelbſtändigen Unitätsgebiete. Par. 67 

Die verſaſſungsmäßige Vertretung der Geſamtheit jedes der 1. 
vier jelbſtändigen Unitätsgebiete iſt die Synode dieſes Gebiets. 

Sie beſteht aus gewählten und aus amtlichen Mitgliedern. 2. 
Letztere jind notwendig, teils um Rechenſchaft abzulegen, teils 
um auf Grund ihrer beruflichen Arbeit die Intereſſen des 
Unitätsgebiet38 ſachgemäß zu vertreten, teils um durch die 
Synodalberatungen in den Stand geſezt zu werden, die Be=- 
jchlüſſe der Synode ihrem Sinn und Zweck entſprechend in das 
Leben einzuführen. 

Die Wähler haben einerfeit8 das Recht, Abgeordnete zu 3. 
wählen, die ihre Anſchauungen perſönlich vertreten, andrerfeits 
aber auch die Pflicht, nur ſolche Abgeordnete zu wählen, die 
mit der Einjicht in die Gemeinverhältniſſfe das Wohl der Ge- 
jamtheit im Auge behalten. 

Die Wahl darf nur auf ſolche Mitglieder der Brüder- 4. 
gemeine fallen, welche einen unbeſcholtenen Wandel führen und 
mit gutem Grunde die Verpflichtung übernehmen können, welche 

die Weitgliedjhaft der Synode ihnen auferlegt.
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Pax. 68 

Kap. VU. Die ſelbſtändigen Unitätsgebiete. 

Wirkungskreis der Synoden, 

Der Wirkungskreis der Synode umfaßt nachſtehende Be=- 
ſfugniſſe uud Obliegenheiten im Bereich des eigenen Unitäts8= 
gebietes : 

1. 

1
 

I
 

Die Ausführung und Verwirklichung der von der General- 
ſynode feſtgeſtellten allgemeinen Grundſäße der 

Brüderkirc<he für Verfaſſung, Lehre, Gottesdienſt und Ge- 
meinleben. 
Die gejeßgebende Befugnis in Beziehung auf die kirchliche 

Verfaſſung, die gottesdienſtlichen und die fkirchengemein= 
lichen Ordnungen. 

Beſtimmung der Arbeitö3gebiete und Werke, wie Schule 

und Erziehung, äußere und innere Weiſſion, Diaſpora und 
dergleichen. Die Synode beſtimmt über die Aufhebung 
beſtehender und die Inangrifſnahme neuer Arbeitsgebiete, 
ſowie über die Aufnahme neuer oder die Aufhebung alter 

jelbſtändiger Gemeinen. 

Wahl und CEinſezung der oberſten Verwaltungsbehörden 
(Direktionen, Provinzial-Älteſten-Konferenzen). 
Oberaufficht über die im Namen der Geſamtheit der 
einzelnen Unitätsgebiete betriebenen Werke und deren 
Verwaltung. 
Die freie Verfügung (Veräußerung und Erwerbung) über 
das der Geſamtheit gehörende Vermögen und Beſtimmung 
über jeine Vertretung. 

Wahl von Biſchöfen der Evangeliſchen Brüderkirche. 
Wahl der Abgeordneten für die Generalſynode. 
Erledigung der Aufgaben, welche der Synode als Be=- 
rufungsinſtanz zufommen (8 55). 
Die Synoden find den Generalſynoden für die Grund= 

fäße verantwortlich, nac< denen ſie Beſchlüſſe fatſen und die 
Oberaufſicht über ihre Organe und Werke führen. 

Die Beſchlüſſe der Synoden ſind für alle Behörden, Ge=- 
meinen, Gemeindiener und einzelnen Mitglieder des betreffenden 

Unitätsgebietes bindend.



Par. 69. Kirchenordnungen. 

Kir<enordnungen. 

Jedes ſelbſtändige Unitäts8gebiet hat das Recht zur Her- 
au8gabe einer eigenen Kirchenordnung (Church Book. 

Provincial Digest). 

Es iſt geſtattet, in dieje Kirchenordnungen den Inhalt 

des geltenden General-Synodal-Verlaſſes (8 54) ſo aufzu- 
nehmen, wie es den Sonderbedürfniſjſen des einzelnen Unitäts- 

gebietes entſpricht. 

Dabei wird vorausgeſetßt, daß die weJentlichen Be=- 

ſtimmungen des General - Synodal = Verlaſjes, namentlich in 
Bezug auf Weſen, Lehre und geiſtliches Leben der Brüder- 
gemeine darin aufgenommen werden und feine Beſtimmungen 

mit denen des General-Synodal-Verlaſjes im Widerſpruch ſtehen. 

Die Synoden der einzelnen Unitätsgebiete haben darüber 
zu entſcheiden, doch ſteht der Unmitäts-Direktion das Oberauſ= 

jichtsrecht zu (8 57). 

Jede derartige Kirchenordnung hat nur für das eigene 

Unitätsgebiet Gültigkeit. Sollte ſie zu einer Berufung (Ap- 
pellation) Veranlaſſung geben, ſo iſt der geltende General 

Synodal-Verlaß allein maßgebend. 
Die Kirc<henordnungen müſſen der Unitäts-Direktion mit= 

geteilt werden. 

Dic Oberbehörden der ſelbſtändigen Unitätsgebiete, 

Die Synoden ſetzen als oberſte Verwaltungsbehörden der 

felbſtändigen Unität8gebiete die von ihnen gewählten Direktionen 

( Provinzial - Älteſten - Konferenzen ) ein. Dieſe handeln im 

Namen und Auftrag ihrer Synoden, ſind ihnen verantwortlich 

und haben ihnen daher über ihre Verwaltung Yechenſchaft 

abzulegen. 

Zu den Obliegenheiten dieſer Oberbehörden gehört vor 

allem die Durchführung der von den Synoden für ihr Unitäts= 

gebiet, ihre Gemeinen und Arbeit8gebiete gegebenen kirchlichen 

Anordnungen, gefaßten Beſchlüſſe, getroffenen Cinrichtungen 

und feſtgeſtellten Grundjätze. 
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1. 

6. 
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1.
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3. Andrerſeit8 haben dieſe Oberbehörden auch das Recht zum 

Erlaß ſolcher Verordnungen, die ſich bei der Ausübung der 

Verwaltungspraxis als erforderlich erweijen, jofern jie fich in 

Übereinſtimmung mit den von der Generalſynode aufgeſtellten 

Grundſäßen befinden. 
4. Auch die allgemeinen Aufgaben und Zwecke der Brüder= 

Unität müſſen dieſe Behörden im Auge behalten; ſie müſſen 

im Dienſt der geſamten Unität wie ihrer Glieder dem Geiſt der 

Brüdergemeine gemäß für <riſftliche Zucht und Ordnung, für 

Recht und Liebe eintreten. 

5. Der beſondere Wirkungsfkrei8 der einzelnen Oberbehörden 
umfaßt alle diejenigen Angelegenheiten, die mit der Verwaltung 

und Vertretung ihres Unitätsgebietes zuſammenhängen, und 

wird ebenſo wie die Amts8dauer der Mitglieder durch die Kirchen= 

ordnungen (8 69) näher feſtgeſtellt. 

Par. 71 Die Verfaſſung der Einzelgemeinen, 

Die Verfaſſung der einzelnen Brüdergemeinen wird von 
den einzelnen Unitätsgebieten nach Bedürfnis geordnet; nur 

muß dem für die ganze Brüder-Unität maßgebenden Grundſatz 

entſprochen werden, daß bei der Verwaltung und Wertretung 

der ſelbſtändigen Einzelgemeinen die Bertreter des Predigtamts 

mit denen der Gemeinglieder irgendwie in geordnete Verbindung 

treten, ſo daß ein gemeinſames Arbeiten an der äußeren und 

inneren Auferbauung der Gemeine verfaſſungömäßig gewähr= 

leiſtet wird.
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Sießentes Kapitel. 

Die Verfaſſung 
der gemeinſamen Unitätswerke. 

Das Miſſionswerk ſiehe Teil 111. 

Die Evangeliſche Brüderkirche in Öſterreich. 

1. Die Evangeliſche Brüderkirche in Oſterreich iſt durch 

Miniſterial-Verordnung vom 30. März 1880 für ſämtliche im 
Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder als ſelbſtändige 

Kirche anerkannt worden, welche in kirchlichen Angelegenheiten 
allein der Unitäts8-Direktion unterſteht und allen anerkannten 

Kirchen gleichberechtigt iſt. 

2. Das Werk in Böhmen und Mähren wird im Namen 
und Auftrag der geſamten Brüder-Unität von der Unitäts-= 
Direktion mit dem Siße in Berthelsdorf bei Herrnhut geleitet. 

3. Die Unitäts-Direktion überträgt unter ihrer Verants= 
wortung die Führung der Geſchäfte dem ihr unterſtellten Böhmiſch- 
Mähriſchen Komitee, das ebenfalls jeinen Sitz in Berthelsdorf 

bei Herrnhut hat. zFüur alle Maßnahmen, Erklärungen und 
Urkunden, die rechtsgültig vollzogen werden müſſen, ijt allein 

der Vorſitzende der Unitäts3-Direktion oder deſſen Stellvertreter 
zuſtändig. 

Pay. 72
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4. a.) Das Böhmiſch-Mähriſche Komitee beſteht aus 

1. dem Vorſizenden und ſeinem Stellvertreter, 

2. dem Sekretär, 

3. 4--5 weiteren Mitgliedern, 

Bon dieſen 7--8 Mitgliedern gehören, wenn irgend möglich, 
zwei der Deutſchen Umtäts-Direktion, eines der Miſſion3direktion 
an. Die Mitglieder müßſen in Herrnhut oder deſjen Nähe 
wohnen, jo daß fie in der Regel an den Sitzungen teilnehmen 
fönnen. 

Dem Komitee ſteht es frei, ſich auch außerhalb des Kreiſes 
ſeiner Mitglieder einen Kaſſierer zu wählen. Auf Antrag des 

Komitees kann ihm durch die Umtäts8-Direktion das volle Mit= 
glied3recht gewährt werden, welcher es freiſteht, dieſe Befugnis 
ein für alle Mal einer oder zwei der fie bildenden Körperſchaften 
zu übertragen. 

b. Das Komitee ijt der General-Synode und der Unitäts= 
Direktion verantwortlich und legt der General-Synode Rechen= 

Ichaft ab. 

0. Bei jeder General-Synode legen die Mitglieder des 
Komitees ihr Amt nieder. Das Komitee wird neu gewählt und 
von der General-Synode berufen. 

4. Die Neuwahl geſchieht folgendermaßen: Die zwei ge= 

nannten Mitglieder der D. U. D. und das eine Mitglied der 
M. D. werden von den betr. Behörden vorgeſchlagen und von 
der General-Synode berufen. Der Sekretär und die anderen 
Mitglieder werden von der General-Synode gewählt und berufen. 

ec. Bei erforderlichen Zwiſchenwahlen werden die Mit=- 
glieder aus D. U. D. und M. D. von dieſen Behörden, die 
diefen Behörden hingegen nicht Angehörigen von B. M. K. vor= 
geſchlagen, alle aber von M. D. und D. U. D. im Namen der 

U. D. beruſen. 

tf. Den Vorſizenden wählt das Komitee, wenn irgend mög» 

lich, aus den zwei der D. U. D. angehörenden Mitgliedern nach 

Verſtändigung mit D. U. D.
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3. Das Komitee beſtimmt die Zahl ſeiner ordentlichen 
Sitzungen ſelbſt, hat aber wenigſtens vier von dieſen als erwei- 
terte Sizung abzuhalten, zu denen der Vorſitzende des Ausſchuſſes 
4. u.) und ein von B. M. K. zu berufender Pfarrer (Prediger) 
einer der konſtituierten Gemeinen als beratende Mitglieder zu= 

zuziehen ſind. Bei dieſen erweiterten Sißungen ſind Jahres= 
voranſchlag und Jahresrechnung zu behandeln. Der Vorſitzende 
des Ausſchuſſe8 kann auf ſeinen Antrag auch zu anderen Sit- 
zungen des Komitee3 als beratendes Mitglied zugezogen werden. 

h. B. M. K&. hat das Recht, Ordinationen von Diakonen 
und Presbytern für das Werk anzuordnen und, wenn keines 
jeiner Mitglieder und auch keiner der Prediger der Brüderkirche 
in Oſterreich Biſchof iſt, ſicß von M. D. oder D. U. D. einen 

Ordinator zuweiſen zu laſſen. In dem 8 42, 8 des G. S. V. 
vorgeſehenen Fall ſteht dem B. M. K. das Recht einer Gebiets= 
behörde zu. 

5. 8. Cin AuSsſchuß (vergl. 8 83) hat ſeinen Siß in 
Öſterreich an dem Wohnort des jedesmaligen Vorſißenden und 
beſteht aus vier Predigern. 

b. Nachdem das B. M. K. den Vorſizenden ernannt hat, 
werden die drei anderen Mitglieder von der allgemeinen B. M.= 
Konferenz (|. u. 6) gewählt. 

6. Innerhalb des AuSſchuſſes entſcheidet bei Stimmengleich- 
heit die Stimme des Vorſitzenden. 

d. Der Ausſchuß hat die Aufgabe, das B. M.-Komitee 

über die Bedürfniſſe und Wünſche der Gemeinen in Kenntnis 

zu erhalten, über die Ausführung der Beſchlüſje des B.-Nt.- 

Komitees zu wachen, die A. B. M. K. vor dem B. M. K. zu 

vertreten und die Ausführung ihrer Beſchlüſſe zu beauſſichtigen. 

6. Die Amtsdauer des Ausſchuſſes beträgt drei Jahre ; die 
Mitglieder ſind wieder wählbar. 

f. Der Vorſitzende vertritt den Ausſchuß gegenüber dem 
B. M. K&. und gegenüber der A. B. M. K. 

6. a. Die Allgemeine Böhm.=Mähriſche Konferenz 
wird gebildet aus ſämtlichen in der Brüderkirche in Oſterreich 

8 

111



112 Kap. VIC. Die Berfaſſung der gemeinſamen Unitätsgebiete. 

angeſtellten Predigern. Dazu treten einige von den Gemein- 
räten der öſterreichiſchen Gemeinen für je drei Jahre gewählte 
Brüder, und zwar je ein Bruder aus dem Gemeinrate jeder 

Kultus8gemeine, ſowie jeder Filialgemeine, welche mehr al8 100 
Mitglieder zählt. 

b. Die A. B. M.-Konferenz wählt bei jeder Tagung ihren 
Vorſitzenden, deſſen Stellvertreter fowie ihren Schriftführer felbſt, 
und beſtimmt Zeit und Ort ihrer nächſten Zuſammenkunft. 

ce. Die Kojten diejer Konferenzen zahlt ſür die Prediger 
die Böhm.-Mährijſche Kaſſe, während die Auslagen der durch 
die Gemeinräte gewählten Vertreter von den Gemeinen ſelbſt 
zu tragen ſind. 

d. Die Protokolle dex Konferenz werden von dem Voxr- 
ſigenden derſelben dem Komitee zur Prüfung der Verhandlungen 
und zur Beſtätigung der Beſchlüſſe, ſoweit fie deſſen bedürfen, 

überſandt. 

e. Dem B. M. K. ſteht es jederzeit frei, eines oder mehrere 
jeiner Mitglieder als beratende zu dieſen Konſerenzen zu entſenden. 

7. a. Der Wirkungskreis der A. B. M. K. wie des Ausſchujſes 
umfaßt die beſonderen Angelegenheiten (Bedürfniſſe und Wünſche) 

der Gemeinen und Ortsgruppen, ſowie die in ihnen getriebene 
Evangeliſations8arbeit, die Wache über die Aufrechterhaltung der 
kirchlichen Ordnungen und weiter die Beratung über Förderung 

des böhm.-mähriſchen Werkes im allgemeinen. 

b. Innerhalb dex Grenzen des von B. M. K. aufgejtellten 

Jahresvoranſchlages leitet die Konferenz mit dem Ausſchuß den 
Haushalt des Werkes ſelbſtändig und hat darüber dem Komitee 

Rechenſchaft abzulegen. In Bezug auf die außerhalb des 

Jahre8voranſchlages liegenden geldlichen und ſonſtigen Angelegen- 
heiten ſind Anträge an das Komitee zu ſtellen, das darüber 
beſchließt. Die Beſchlüſſe der Konferenz, ſofern ſie nicht eine 

Ausführung des Jahres8voranſc<lages darſtellen, bedürfen zu 
ihrem Inkrafttreten der Beſtätigung des Komitees. 

8. Die Vertretung des Böhm.-Mähr. Werks auf der General- 
Synode wird durch die für die Zuſammenſezung der General
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Synode geltenden Beſtimmungen des Gen.-Syn.-Verlaſſe8 ge- 
regelt (8 50, 8 und 16). 

9. Hinſichtlich der nötigen Geldmittel iſt das Böhmiſch- 
Mäyrijche Wert, neben den Beiträgen der eigenen Mitglieder 

ſelbſt, auf die Gaben des Glaubens und der Liebe angewieſen. 

Darum iſt es für das Beſtehen des Werkes von größter Wichtig- 

feit, daß die Brüder-Unität in allen ihren Teilen ſich ihrer 

Verpflichtung ihm gegenüber dauernd bewußt bleibe. 
10. Um die Sache des Böhmiſc<-Mähriſchen Werkes in der 

Brüder-Unität zu befördern, ſind in den Unitätsgebieten Ver= 

trauenSmänner zu wählen. Im deutſchen Unitätsgebiet ernennt 

ſie B. M. K., erforderlichenfalls nach Verſtändigung mit D. U. D. 

In England und Amerika ernennt die betreffende P. A. C. zu- 
nächſt einen Bruder, womöglich aus ihrer Mitte, zum Wertreter 
des Böhmiſch-Mähriſchen Werkes. Dieſer wird amtlich dem 

B. M. &K. genannt und ſucht geeignete Vertrauen8männer. 

Das Ausſätigen-Aſyl in Jeruſalem, Par. 73 

Das Ausfäßigen-Aſyl „Jeſus8-Hilfe“ in Jeruſalem iſt Eigen= 
tum der Evangeliſchen Brüder-Unität und wird im Auftrag der 
Generalſynode von einem ihr verantwortlichen Ausſc<huß ver- 
waltet. Dieſer Ausſchuß wird in Jeruſalem durc< ein „Lokal- 
Komitee“ =- Kuratorium -- vertreten und unterſtüt. Ein Vertrag 
zwiſchen der Unitäts-Direktion und dieſem Komitee regelt die 

beiderſeitigen Beziehungen. Der „Diakoniſſenverband in der 
Brüdergemeine“ ſtellt die Pflegeſchweſtern zur Verfügung auf 
Grunde vertragösmäßiger Beſtimmungen. 

A. Zuſammenſehung des Verwaltungs=-Ausſchuſſes. 

1. Er beſteht aus 3 Mitgliedern, von denen eins der 
Miſſion3direktion und wenigſtens eins der Deutſchen Unitäts8= 

Direktion angehören müſſen. 

2. Dieſe 3 Mitglieder werden von der Generalſynode ernannt. 

Treten innerhalb einer Synodalperiode Vakanzen ein, ſo 
ernennt die Unitäts-Direktion die neuen Mitglieder. 

8*
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3. Eins der Mitglieder ernennt die Generalſynode zum 

Geſchäftsführer und Vertreter des Ajyl8. Im Bedarfsfall 
ſebt die Unität8-Direktion einen ſolchen ein. 

4. Die Vertreter des Aſyl8 in der Britiſchen und der 
Amerikaniſchen Unität wie in der Schweiz ſind korreſpon- 
dierende Mitglieder de8 Ausſchuſſes. Solche können 
außerdem nach Bedarf vom Ausſchuß ſelbſt ernannt werden. 

B. Wirkungsfreis des Verwaltungs8-Ausſchuſſes. 

1. Im Namen und Auftrag der Unitäts-Direktion ſtehen 
dem Ausſchuß alle mit Oberleitung und Verwaltung des 
Aſyl8 verbundenen Rechte und Pflichten zu. 

2. Cbenjo vertritt er das Aſyl inner= und außerhalb der 
Brüder-Unität, mit Ausnahme der Vollziehung recht8gültiger Akte, 
die in der Hand des Vorſißenden der Unitäts=Direktion liegen. 

3. Der Ausſchuß hat für Aufbringung der Mittel zum 
Unterhalt des Aſyl8 und für Berufung des Perſonals Sorge 

zu tragen. Berufungen bedürfen der Unterſchrift des Ge- 

ſchäftsführers8 und des Vorſitzenden der Unitäts-Direktion. 

4. Der Ausſchuß hat das Recht und die Pflicht, inner=- 
halb der Unitätsgebiete Berichte und Mitteilungen aller Art 
das Aſyl betreffend ſelbſtändig zu verbreiten, anderweitig für 

das Aſyl Freunde zu werben und innerhalb wie außerhalb der 

Unität Sammlungen zu veranſtalten. 
Für die unter 1--4 fallenden Maßnahmen iſt der Aus- 

ſchuß allein der General-Synode verantwortlich. 
5. Der Ausſhuß muß den Beſchluß der Unitäts- 

Direktion in folgenden Fällen einholen, in denen ihm jelbſt 

nur ein Gutachten zuſteht : 

3. Bei Ankauf und Verkauf von Grundſtücken, fowie bei 

Neubauten, wenn der Wert des Gegenſtandes 10 000 Mk. 
(500 L) überſteigt. 

b. Bei Veränderung weſentlicher Beſtimmungen der Ver- 
träge mit dem Lokal-Komitee und dem Vorſtand des 

Diakoniſſen-Verbandes.
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c. Bei Maßnahmen, die für den Fortbeſtand, für Ein=- 

ſc<hränfung oder Anusdehnung des Werkes von weſent= 
lichex Bedeutung find. 

C. Verwaltungsordnung des Ausſchuſſes. 

1. Die Beſorgung der laufenden Geſchäfte liegt in der 

Hand des Geſchäftsführers, der verpflichtet iſt, nach Bedarf 
Sißungen des Ausſchuſſes zu berufen und den Beratungsſtoff 
vorzulegen. 

Dem Vorſißenden der Unitäts=Direktion oder ſeinem Stell- 
vertreter ſteht das Necht zu, an fämtlihen Sißungen als be- 
ratendes Mitglied teilzunehmen. In Bezug auf die Vollziehung 
recht8gültiger Akte ſteht ihm ein Veto zu, 

2. Die korreſpondierenden Mitglieder wirken bei Beſchluß- 
faſſungen nicht mit. 

------ == vm elſe =-zilſp j----- --



Teil Ill. 

Das Miſlſionswerk 

Miſſions= Ordnung der Brüderkir<e 

beſtätigt und ergänzt durch die General-Synode der evangeliſchen 

Brüderkir<e 1909.
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Erſtes Kapikel,. 

Grund- und Richtlinien. 

Die Grundlage und die innerſten Beweggründe Par. 74 

unſrer uns vom Herrn zugewieſenen Miſſionö8arbeit ſind einmal 1. 

der Gehorjam des Glaubens gegen den Befehl des Herrn 

an feine Jünger, Matth. 28, 19: Gehet hin und machet alle 

Bölker zu Jüngern, indem ihr fie taufet und ſie lehret halten 
alles, was I< euch befohlen habe. 

Ferner, die Liebe Chriſti, der Wunſc<h, und die - Not- 2. 

wendigkeit, miterlöſten Sündern das Heil in Chriſto zu ver- 
fünden, wie Paulus ſpricht 2 Korinth. 5, 14: Die Liebe 
Chriſti dringet .uns alſo; und Fiöm, 10, 13. 14: Wer den 
Namen des Herrn anruft, der ſoll ſelig werden. Wie ſollen 
ſie aber anrufen, an den ſie nicht glauben ? Wie ſollen 
ſie aber glauben, von dem ſie nicht38 gehöret haben? Wie ſollen 
ſie aber hören ohne Prediger ? 

Endlich die ſelige Hoffnung auf die ſchließliche Vollendung 3. 
und Erſcheinung des Reiches Chriſti, wenn die Fülle der Heiden 
eingegangen iſt. Röm. 11, 25. 

Die geiſtliche Miſſion8-Methode -- Wort und Sakrament, Par. 75 

In ſeinem Miſſionsbefehl hat uns der Herr nicht nur den 1. 

Auftrag der Miſſion. gegeben, ſondern er hat uns zugleich die
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dazu unentbehrlichen geiſtlichen Mittel dargereicht: Wort und 
Sakrament. 

Ergänzend fügen wir das Wort des Herrn hinzu : Matth. 
5, 16: Laſſet euer Licht leuchten vor den Leuten, daß ſie 

eure guten Werke ſehen und euren Vater im Himmel preiſen. 
Zu Wort und Sakrament tritt das vorbildliche Leben hinzu, 
Uns iſt und bleibt die Miſſionsarbeit eine rein geiſtliche Sache. 

die ſich von der Anwendung aller weltlichen Mittel ſowie aller 
Einmiſchung in Politik fern zu halten hat, 

Das Wort. -- Unſrer Miſſionspredigt liegt allenthalben 

zu Grunde das Wort Gottes, die heilige Schrift. In 
den Mittelpunkt aller unſerer MiſſionSverkündigung tritt aber 

in Übereinſtimmung mit dem Wort de8 Herrn: „Lehret ſie 

halten alle8, was Ich euch befohlen habe, “ die Berſon unſeres 
Herrn und Heilandes3 und die von Ihm am Kreuz vollbrachte 
Erlöſung. „Es iſt in keinem andern Heil, und iſt auch kein 

andrer Name den Menjchen gegeben, darinnen wir ſollen ſelig 
werden“ foll allewege der Inhalt unſrer Miſſionspredigt ſein. 
„Shriſtus der Gekreuzigte, der uns von Gott gemacht iſt zur 
WeiSheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlöſung,“ 
Er iſt Kern und Stern unſerer Verkündigung. Einen anderen 
Grund wollen und können wir nicht legen, und wer nicht auf 
dieſem Grunde bauen will, dem können wir den heiligen Dienſt 
in der Miſſion nicht anvertrauen. Dieſe göttliche Predigt 
wollen wir nicht mit hohen Worten menſchlicher WeiSheit ver= 
kündigen, ſondern in Beweiſung des Geiſtes und der Kraft, die- 
weil wir wiſſen, daß das Evangelium eine Kraft Gottes iſt, ſelig zu 
machen, die daran glauben. Wir wollen nicht in erjter Linie 

die Heiden überzeugen von der Richtigkeit der <riftlichen 

Lehre und der Unrichtigkeit der ihrigen, ſondern fie follen und 
werden gerade an dem um unſrer Sünde willen dahingegebenen, 

gefreuzigten Gottesfſohn erfennen, was Sünde ijt dem heiligen 

Gott gegenüber, wie an dem Wort der Verſöhnung, was Gottes 
ſreie Gnade bedeutet. Und nicht minder wird das heilige 
Vorbild des reinen Menſchenjohnes fie reizen und nötigen, die
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in der Gnade Gottes gefundene Kraft in einem den Geboten 
Gottes entjprechenden Wandel zu betätigen. 

Das Sakrament. -- Wo ſich Empfänglichkeit für das 3. 

verfündigte Wort zeigt, wo dies Wort Erkenntnis der Sünde, 
Sehnſucht nach dem Heil in Jeſus Chriſtus und, ſo weit es 
erſichtlich ijt, auch den Willen weckt, dem Wandel nach väterlicher 

Weiſe zu entſagen, da ſoll das Sakrament der Taufe mitgeteilt 
werden. Mehr als oben genannte Vorausſetzungen, aber dieſe 

um ſo ernſter, ſind zur Taufe nicht erforderlich, fo weit wir 
die Schrift verſtehen. 

Tauſfſordnung. Par. 76 

Betrefſend die Taufe Erwachſener (Männer und Frauen) 1. 
gilt es als Regel, daß ſolche, welche in polygamiſchen Verhält 
nijſen leben, nicht zur Taufe zuzulaſſen find. Jedoch ſteht es 

der M. D. frei, mit den einzelnen Provinzialbehörden über ge- 

wiſſe Fälle beſondere Vereinbarungen zu treffen. So iſt ſie 
z. B. ermächtigt, die Taufe ſolcher Frauen zu geſtatten, denen, 
obwohl innerlich wirklich erweckt und bekehrt, die Löſung de3 

polygamiſchen Verhältniſſes unmöglich iſt. Jedoch ſoll niemals 
eine ſolche Berſon in unſerer Gemeine ein lirc<liches Amt be 

kleiden. Polyandriſten ſind unter keinen Umſtänden zur Taufe 
zuzulaſſen. 

In Rücficht auf die Taufe von Kindern gelten folgende 

Grundſäße : 

Kinder dürfen nur dann getauft werden, wenn wir eine 2. 
<riſtliche Erziehung vorausfeßen dürfen, aljo nur dann, wenn 
beide Eliern oder doch wenigſtens ein Teil der <riftlichen Kirche 
angehören. 

Kinder, die über 5 Jahre alt ſind, werden im allgemeinen 3. 

erſt nach vollendetem 12. Jahr und dann wie Erwachſene getauft. 

Doch ſind nach Befinden Ausnahmen zu geſtatten, zumal wenn 

eine Taufe ganzer Familien ſtattfindet. 

Die ſeitens der römiſch= wie griechiſch-katholiſchen Kirche 4. 

vollzogenen Taufen werden unſererſeits grundſätzlich anerkannt.
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Pär. 77 

Kap. 1. Grund- und Richtlinien. 

In ſolchen Fällen, wie namentlich bei ſogenannten „erſchlichenen“ 

vder „Maſſentaufen“, wo eine Anerfennung unmöglich zu fein 
ſcheint, hat der einzelne Miſſionar einen beſonderen Antrag an 

die Provinzialbehörde zu ſtellen, die befugt iſt, zu entſcheiden, ob 

die Taufe als gültig anzuerkennen iſt oder nicht. 
Der Taufe hat ſtets ein <riſtlicher Unterricht voranzugehen, 

der aber nicht zu lang ausgedehnt werden foll. 

Die al8 Erwachſene Getauſten erlangen mit der -Taufe 

auch die Berechtigung zum Genuß des heiligen Abendmahls. 

Doch ſoll dem erſtmaligen Genuß desſelben ein kürzerer Unter- 

richt über die Bedeutung des Abendmahls vorangehen. 

Die als Kinder Getauften werden, wie in unſern heimat=- 
lichen Gemeinen üblich, auf ihren Wunſch konfirmiert, ehe 
ſie zum Abendmahl zugelaſſen werden. Der Konfirmation hat 

ebenfalls ein Unterricht voranzugehen. 

Die Pflege der geſammelten heidenchriſtlichen Gemeine. 
Dieſe geſchieht weſentlich durch dieſelben, in 8 75 genannten 

Mittel. Die Verkündigung des Wortes ſoll aber nicht nur ex- 
folgen in den regelmäßig abzuhaltenden Gottesdienſten, nament 
lich am Sonntag, ſondern unſre Miſſionare ſollen mit allem 
Fleiß dahin wirken, daß das Wort Gottes reichlich in der Ge- 
meine, den einzelnen Häujern und Herzen wohne, und daß die 

Gemeine zur ſelbſtändigen Benutzung von Wort und Gebet er= 
zogen werde. Unſren Miſſionaren wird es auch zur Pflicht ge- 
macht, in ihren Gemeinen auf eine evangeliſche Heilighaltung 
des Sonntags zu dringen. Darin wird .nicht nur ein Zeugnis 
liegen gegenüber der umgebenden Heidenwelt, ſondern das in- 
nere Leben der Gemeine wird dadurch geſördert werden. 

Auch die Pflege der Gemeinſchaft in Vereinen und in 
andrer Weiſe wird dringend empfohlen. 

Ein ferneres, nicht zu unterſchäßendes Mittel zum inneren 
Aus8bau der Gemeine, auf welches unſere Miſſionare nicht auf= 
merffam genug gemacht werden können, iſt die ſpezielle Seelen- 

pflege, die durch das ſogenannte Sprechen jowie durch Haus-
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beſuche und Krankenbeſuche geübt wird. Bei dem weiblichen 
Teil der Gemeine ſollen die Frauen unſerer Miſſionare hel- 
fend eingreifen. 

Kirc<enzucht. Par. 78 

Endlich iſt eine für die <riſtliche Gemeine unerläßliche 1. 

Sache die Anwendung der Kirchenzucht. Für ihre AusSübung 

gelten die von der General-Synode gegebenen Beſtimmungen 
ebenſo gut für unjere Miſſion8s= wie für unſre heimatlichen 

Gemeinen. Demnach gibt es drei Grade. 

a) Die brüderliche, aber amtliche Vermahnung, die erweitert 
werden kann zu dem ſeelſorgeriſchen Rat, freiwillig ſich des 
Abendmahls zu enthalten. 

b) Der Ausſchluß vom heiligen Abendmahl, dD. hz. der zeitweilige 

Verluſt des Rechtes an dem Abendmahlsgenuß. 

6) Der Ausſchluß von der Gemeine und ihren Gaben und Vor- 
rechten, d. h. der zeitweilige Verluſt aller Rechte eines Ge- 
meingliedes. 

Dabei aber wird anerfannt werden müſſen, daß bei den 2. 

verſchiedenen Eigentümlichkeiten einzelner Miſſionsprovinzen die 

Handhabung der Kirchenzucht im einzelnen verſchieden ſein kann. 
Dieſen Eigentümlichfeiten iſt Rechnung zu tragen in den unter 
Zuſtimmung der Miſſion8-Direktion auf Grund der Synodal- 
beſtimmungen ausgearbeiteten Provinzialordnungen. Jedenfalls 
aber ſind die unter der Kirchenzucht Stehenden, auch die von 
der Gemeine Ausgeſchloſſenen, falls ſie fich nicht einer anderen 
Kirchengemeinſchaft anſchließen, als Mitglieder der Kirche anzu= 

ſehen, denen der Miſſionar als irrenden Schafen mit aller Liebe 
nachzugehen hat, ob er nicht ihrer etliche noc< für den Herrn 

gewinnen könne. Reuige, die vor Gott und Menſchen Buße 
tun, ſind mit Freuden (Luk. 15) wieder aufzunehmen, wenn 
auch in manchen Fällen um der gegebenen Ärgerniſſe willen ſie 
aus der Kirchenzucht nicht ſofort wieder entlaſſen werden können. 

(Es darf bei der Pflege der geſammelten <riſtlichen Ge= 3. 
meinen aber eins nicht überſehen werden, nämlich daß ſie um
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ſomehr geſegnet und wirkungsvoll ſein wird, jemehr hierbei die 
eingeborenen Helfer zur Mitarbeit herangezogen werden. Na= 
mentlich ſollte die Kirchenzucht nicht ohne ihre Mitwirkung ge= 

übt werden. 

Par. 79 Die Schulen, 

1. Wir betrachten die Schulen als einen wichtigen Zweig 
unſerer Miſſions8arbeit, denn auf ihnen beruht das künſtige Ge- 
deihen der Gemeinen. Unſere Miſſionare haben demgemäß auch 
da, wo neben ihnen vorgebildete Lehrer ſtehen, es als einen 

wichtigen Teil ihrer Arbeit anzuſehen, fich der Schulen in aller 
Weiſe anzunehmen. Dabei haben ſie ihr Augenmert nicht nur 
auf den Gang der Schulen im allgemeinen, jondern ims8beſondere 
auf die Erteilung des Religion3unterrichtes und auf die Er= 

ziehung der Kinder zu richten. Auch der Lehrer haben fie ſich 

auf alle Weiſe anzunehmen und dürfen nicht dulden, daß dieſe 
ſich als die unbeſchränkten Herren der Schule anſehen. 

2. Von Beginn an iſt bei Anlegung einer Schule darauf zu 

halten, daß die Eltern ſie nac; Möglichkeit unterſtüßen. In 
älteren Miſſion8gebieten ſollte es dahin kommen, daß die Ge= 

meinen ihre Schulen mit Hülfe der ſtaatlichen Unterſtüßung 
finanziell ganz tragen, und wo dies Ziel noch nicht erreicht iſt, 

iſt mit aller Energie darauf hinzuarbeiten. 

3. Außer den Tagesſchulen wird die Einrichtung von Sonn= 

tagsſchulen dringend empfohlen. 

Par. 80 Die Gliederung der Gemeine in Klaſſen, 

Die werdende und geſammelte Chriſtengemeine gliedert fich 

von ſelbſt in folgende fünf Klaſſen : 

a) Sogenannte neue Leute, d. h. diejenigen Heiden, welche ſich 

überhaupt zu einem allgemeinen <riſtlichen Unterricht melden. 
Ihnen ſind in den Statiſtiken auch diejenigen Chriſten aus 

anderen Kir<en bis zu ihrer Aufnahme zuzuzählen, welche 

ſich zum Eintritt in unſere Gemeine melden. 

b) Taufkandidaten, ſolche, welche ſich zur Taufe gemeldet haben 

und im Taufunterricht ſtehen.
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€) Getaufte Kinder, die Jugend bis zum 16. Jahr, bezw. bis 
zur Konfirmation einſchließend. 

4) Getaufte Erwachſene, alle mehr als 16jährigen, als Kinder 
getauften Erwachſenen bis zur Konfirmation. 

2) Die Abendmahlsgenoſſen. 

Weitere Heranbildung der Miſſionsgemeinen. Par. S1 

Die durch den Dienſt der Miſſion geſammelte Gemeine 1. 

joll fich als eine für den Dienſt Chriſti berufene Schar wiſſen, 
eine „Gemeine“, deren einzelne Glieder für einander verant»- 
Wortlich find, wie fie ſich als Schuldner derer anzuſehen haben, 

die noch außerhalb der Kenntni8 und des Beſitzes des in Jeſu 

Chrijto gegebenen Heils jtehen. Es iſt de8halb eine der wich- 
tigjten Pflichten unjrer Miſſionare, die Erziehung ihrer Ge=- 

meinen zu ſolcher Verantwortlichkeit und Tätigkeit zu üben und 

dem vorhandenen Trieb zu ſolcher Arbeit die rechten Bahnen 
zu weijen. 

Neben dieſer allgemeinen Erziehung zu einem tätigen 2. 
Chriſtentum werden ſich die Miſſionare es angelegen fein laſſen, 
auf allen Gebieten beſonders fähige Eingeborne zu direkter Mit- 
arbeit heranzuziehen und ſie in immer weiterem Maße in ge- 
ordnete kirchliche Tätigkeit einzuführen. 

Es geſchieht dies einmal durch Schaffung von Gemein- 3. 
orgamijſationen, die e8 der Gemeine ermöglichen, in allerlei Weije 

bei deren innerem Ausbau und äußerer Verwaltungstätigleit 

mitzuwirken. Hierfür gilt folgender Grundſaß: Eine geordnete 
Gemeine ſoll zwei Gemeinbehörden beſißen : 

2) die von dem Miſſionar zu ernennende, zur Mitarbeit an 
dem geiſtlichen Aus8bau der Gemeine berufene Konferenz. 
Ihr fönnen auch Frauen angehören. 

Dieſer Kreis iſt als die Vertretung der Chriſtengemeine 

nach ihrer inneren Seite hin anzuſehen und foll unter der
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Schulung des Miſſionars zu immer bewußterer Mit- 
arbeit an der Pflege der <riſtlichen Gemeine erzogen werden. 
In dieſem Kreis ſind beſonders auch alle Fälle der Kirchen- 
zucht zu behandeln, und durch ihn iſt ein Teil der Erziehung 
der Gemeine zu einem neuen Leben der Heiligung zu üben. 

v) Das von der Gemeine zu wählende, zur Mitarbeit an dem 

äußeren Ausbau der Gemeine (GotteShaus, Gottesacker, 
Firc<beitrag, Schule) berufene Komitee. Es iſt als eine 

Vertretung der Chrijtengemeine nach ihrer äußeren Seite 
hin anzuſehen und joll, durch 'den Miſſionar angeregt und 

geleitet, den äußeren Haushalt der Einzelgemeine fördern 

und überwachen. Das Komitee wirkt mit bei der Verwen=- 
dung aller durch die Gemeine auſgebrachten Mittel und iſt 
zu möglichſter Selbſttätigkeit zu erziehen. 

Cc) Die Wahl der unter b genannten Gruppe wie die Beratung 
allgemeiner gemeindlicher Angelegenheiten findet in einer ge- 
legentlich zuſammenzurufenden Verſammlung aller Gemein- 
mitglieder ſtatt. Welchen Gemeinmitgliedern das Wahlrecht 

zuzuerteilen iſt, wird in den provinziellen WMiſſion8ordnungen 

feſtgeſetzt. 

Par. 82 Eingeborne Evangeliſten, Lehrer und Prediger, 

ES iſt weiter dafür Sorge zu tragen, daß in Evangeliſation, 
Schule und Kirche Eingeborne als Helfer und Leiter herange- 

zogen werden. Die Miſſion kann ihre Aufgabe nur erfüllen, 
wenn und ſo weit es ihr gelingt, einen Stand eingeborner 
Lehrer und Geiſtlicher zu ſchaffen. 

Die Heranbildung und Förderung von Evangeliſten wird 
vielfach Sache des einzelnen Miſſionars oder gelegentlich für 
größere Gruppen zu veranſtaltender Kurſe ſein. Daneben ſind 

womöglich auf allen Miſſion8gebieten höhere Schulen zu exr=- 
richten oder, wenn ſie jchon beſtehen, mit allex Energie zu för= 
dern und in ihrem Veſtand zu ſichern. Sie ſollen neben der 
Fortbildung begabter Schüler beſonder8 der Heranbildung von
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eingebornen Hilfskräften für 'den Schul= und Kixrchendienſt 
dienen. Eine theologijche Schule vollendet den Au8bau des 
Schulweſens. 

Die Leitung und Förderung dieſer Schulen bildet eine be- 
jondere Pflicht der Provinzialbehörden und geſchieht in ſteter 
Fühlung mit der M. D. 

125
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Zweites Kapitel. 

Die Verfaſſung der Miſſionsgebiete. 

GLI 
€ 

Unſre Unität hat von Anfang an nicht eine für alle Miſ- 

ſions8gebiete gleiche Verfaſſung feſtgeſtellt, ſondern hat ſie im 
einzelnen den vorhandenen Umſtänden uno Bedürfniſſen ſich an= 
paſſen laſſen. Demgemäß zeigt die Verſaſjung der Miſſions- 
gebiete manche Abweichungen. Doch ſind folgende allgemeine 
Grundſäße maßgebend. 

Par. 83 Unſre Miſſionsgebiete als Miſſionsprovinzen, 

1. 

Unjre Miſſion8provinzen bedürfen einer geordneten Orga= 
nmifation, in welcher ſich die Arbeit der das Chriſtentum brin= 
genden und pflanzenden Miſſionstätigkeit vollzieht. 

Die Sendung der notwendigen Kräfte, die Entſcheidung 
über Anlage oder Aufhebung von Stationen wie die Darret- 
<hung der nötigen Mittel für Auſrechterhaltung und Erweite- 
rung der Miſſion3gebiete liegt in der Hand der M. D., die 
auch die lezte Entſcheidung über alle die Provinz betreſſen= 
den Angelegenheiten zu treffen hat. 

In jeder Miſſionsprovinz ſteht an der Spiße der Ver- 

waltung ein von M. D. berufener und eingeſeßter Präſes (Super- 
intendent), dem je nac< Bedarf andere von M. D. ernannte 
Provinzialbeamte zur Seite treten können oder, zumal in den 
älteren und größeren Miſſion8provinzen, eine aus amtlichen
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und nichtamtlichen Mitgliedern beſtehende Provinzial-Konfe- 

renz. (P.K.) 

Dieſe Provinzialbehörde hat die lofale Leitung und Über= 

wachung des Miſſions8gebietes in ſteter Fühlung mit M. D. 

zu üben. Ihr liegt die Beſezung der einzelnen Stationen mit 

geeigneten Kräften und die Auſſtellung des Jahres8voranſchlages 
für die Miſſionsprovinz ob. 

Den Abſchluß der Verſaſſung8organiſation einer Mitſions8- 

provinz bildet die Allgemeine Mäjſionsfonferenz (A. M. K.), 

eine in beſtimmten Zeiträumen einberufene Vereinigung aller 

im Miſſionsdienſt ſtehenden Brüder. Die Zugehörigkeit ein- 

geborener Geiſtlicher zu dieſer Verſammlung der fremden Miſ- 
ſionare iſt, wo ſie ſtatthat, nur als ein Notbehelf anzuſehen, 

bis die Organiſation einer Eingeborenenkirche jo weit gediehen 
iſt, daß dieſe Brüder einer Kirchenkonſerenz (vgl. 8 84) als Wer- 
treter ihrer Gemeinen veiwohnen. 

Der A. M. K. ſteht, ſolange keine Kirchenfonferenz be= 

ſteht (vergl. 8 84), das Recht der Beratung aller Angelegen- 

heiten der Miſſionsgeſellſchaft und der werdenden Cinge= 

borenenkirche zu. Nach Einführung einer Kirchenkonferenz berät 

A. M.K. nur die Angelegenheiten der Miſſion8geſellſchaſt. Im 

erſten Stadium der Entwicklung ſteht der A. M. K. weiter das 

Recht zu, der M. D. Vorſchläge bezüglich der Wahl der nicht- 

amtlichen Mitglieder der P. K. zu machen. Ihre Berufung 

erfolgt durch die M. D. Die laufende Verwaltung iſt Sache 

der amtlichen Organe. Im zweiten Stadium fällt dieſe Wahl 

der P.K. der Kirchenkonferenz zu. 

Die Einzelheiten dieſer Verfaſſung der Mäſſjions8provinzen 

ſind je nach der Entwicklung und den Bedürfniſjen der ein= 

zelnen Gebiete durch beſondere Beſtimmungen der M. D. zu 

ordnen. 

Dabei ſollen die Pflichten der Superintendenten, der P.K. 

und der A. M.K. ſcharf abgegrenzt und in das rechte Verhältnis 

zueinander geſetzt werden. 

9 
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Par. 84 

Kap. I1. Die Berſaſſung der Miſſionsgebiete. 

Die werdenden Eingebornen-Kirc<hen. 

Die Miſſions8gebiete ſind gleichzeitig als werdende Ein- 
gebornen-Kirchen zu beirachten, und deren verfaſſung8mäßiger 
AuSbau iſt zielbewußt zu fördern. 

Dieſe Entwickelung wird ſich bei dem ſehr verſchiedenen 
Stand der einzelnen Mijſions8gebiete in verſchiedenartiger Weiſe 
vollziehen müſſen. Doch werden überall die folgenden Grund 

ſäße zu beachten fein: 
Die Forderungen, welche an eine werdende Kirche geſtellt 

werden müſſen, um ſie je länger je mehr als ſolche aner= 
kennen und ihr dementſprechend größere Rechte zuerkennen zu 
können, ſind dreifache: Stellung von eingebornen Kräften ſür 

die Arbeit, geiſtliche und intellektuelle Fähigkeit zur Bildung und 

Verwaltung wohl organiſierter Einzelgemeinen und ſich ſtei- 
gernde finanzielle Beteiligung an dem Tragen der Laſten der 

Cingebornentirche. 
Eine werdende Kirche iſt, dem Stadium ihrer Entwicklung 

entſprechend, ſo' zu organiſieren, daß aus freien Vereinigun- 

gen der im geiſtlichen Dienſt ſtehenden eingeborenen Arbeiter 

mit den europäiſchen Miſſionaren zu einer mit M. D. ver= 
einbarten Zeit eine aus amtlichen (europäiſchen und einge- 

borenen) und gewählten, ſtimmberechtigten Vertretern der or= 

ganmiſierten Gemeinen beſtehende Kirchenkonferenz gebildet wird. 

Dieſe Verſammlung zieht alle Fragen des eigentlichen Kirchen 

weſens in den Kreis ihrer Beratungen. 

Par. 85 Ausführungsbeſtimmungen., 

Es iſt Aufgabe der M. D., dieſe allmähliche Aus8geſtaltung 
einer werdenden Kirche möglichſt zu fördern und die dem Or= 

ganiSmus der Miſſion dienenden Inſtanzen je länger je mehr 

in den Dienſt der Eingebornenkirche hinüberzuführen bezw., wo 

ſie entbehrlich geworden ſind, auszuſchalten. 

Überall, wo eingeborne Kräfte vorhanden ſind oder ſich be- 
ſchaffen laſſen, iſt M. D. zur Berufung neuer ausländiſcher 
Kräfte nur berechtigt, wenn die Provinzial-Konferenz nachweiſt,
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daß eine Bejezung der betreffenden Stellen durch eingeborne 
Kräfte nicht oder wenigſtens zur Zeit noch nicht möglich iſt. 

Um die Heranbildung eines Standes eingeborner Paſtoren 
nach Möglichkeit zu fördern und eine geordnete kirchliche Be- 
dienung der Meiſſions8gebiete zu ſichern, ſoll M. D. dafür Sorge 
tragen, daß in jedem größeren Miſſions8gebiet ein Biſchof ſei. 

Dei der Wahl ſolcher Biſchöfe wird den Miſſionaren der in 

Frage kommenden Gebiete die Erlaubnis erteilt, vertrauliche 

Vorſchläge an die M. D. einzuſenden, den Bruder betreffend, 
den ſie zu dieſem Amt geweiht ſehen möchten. 

Sobald ein Miſſionar als Präſes oder Vorſteher oder als 
Leiter einex Hauptſtation oder als Mitglied einer Helferkon= 
ferenz berufen wird, ſoll ex in der Regel die Ordination al3 

Presbyter erhalten. 
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Drittes Kapitel, 

Beſtimmungen betreffend die Miſſionare, 

Miſſionskir<e, nicht Miſſionsgeſellſchaft. 

Wir halten wie unſere Väter daran feſt, daß nicht eine 
bejondere Klaſſe unſerer Gemeine zum YMeiſſionsdienſt berufen 
iſt, jondern daß, da wir eine Miſſionsfir<e und nicht eine 
Miſſion3=-Gefellſchaft jein wollen, wir auch erwarten dürfen, 
in allen Klaſſen unferer Gemeine ſolche zu finden, die bereit 
jind, dem Herrn zu dienen und hinaus8zuziehen. Dies ſchließt 
aber nicht aus, daß wir in beſonderer Weiſe auch Brüder für 

dieſen Dienſt ausbilden. 

Pay. 36 

Par. 87 Die an den Miſſionar zu ſtellenden Anforderungen. 

Eine Hauptforderung, die wir an einen zu berufenden 
Mijſionar ſtellen müſſen, bleibt immer die, daß er „von Gott 

gelehrt“ ſei, d. h., daß er in der Schule des heiligen Geiſtes 
jelbſt von dem Erfahrung gemacht habe, was er verkündigen 

will. Das erſte Erfordernis eines rechten Miſſionars iſt alſo 
die wahre Bekehrung jeine3 eigenen Herzens, ſo daß er, 
durc< den Glauben gerecht, Frieden mit Gott hat. Er muß 
den freien und offenen Born wider die Sünde und Unreinig- 
keit kennen und daraus die Kraft der Heiligung täglich ſchöpfen. 

Das ſchließt keine8wegs aus, daß wir an den zu berufenden 
Miſſionar auch die Anforderung ſtellen müſſen, daß er die
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nötige geiſtige Begabung beſize, um das Evangelium ver- 
fündigen, eine Gemeine leiten, die Jugend unterrichten, fremde 
Sprachen erlernen und alle jene Obliegenheiten erfüllen zu 
tönnen, die der Miſſionsdienſt mit ſich bringt. 

Die beſondere Vorbereitung für den Miſſionsdienſt. Pay. 88 

Je mehr in unſeren Tagen die Anforderungen an die 
Mäittionare ſteigen, um jo mehr Aufmerkſamkeit muß dieſem 

Gegenſtand zugewendet werden. Unſere Chorhäuſer und Er= 
ziehungsanſtalten jind noch heute, wenn auch infolge veränderter 

Verhältmſſje leider nicht in dem Maß wie früher, Stätten, wo 

einem Bruder Gelegenheit zu ſolcher Vorbereitung geboten wird. 

Wir können aber dabei nicht der beſonderen Stätten für die 

Vorbildung der Miſſionare entbehren. Dies ſind unſere Miſ- 

jionSſchulen, denen ſeitens der Miſſion8=-Direktivn eine beſondere 
Aufmerkjamkeit zu widmen iſt. 

Die Berufung zum Miſſionsdienſt. Par. 89 

Die Berufung eines Bruders oder einer Schweſter für 

-den Mijſionsdienjt ſoll nicht geſchehen, ohne daß zuvor von 

der zuſtändigen Stelle ein amtliches Zeugnis eingeholt iſt. 

Diejenigen, welche zur Ausfertigung ſolcher Zeugniſſe verpflichtet 
find, jollten ſtet8 im Gemüt behalten, von welcher entſcheidenden 

Wichtigkeit ihr Zeugnis iſt, und es nur nach ernſter und ge- 
wiſſenhafter Prüfung ablegen. 

Die Kandidatenjahre, Par. 90 

Die erſten Jahre nach Eintritt in den Miſſionsdienſt find 
als Kandidatenjahre anzuſehen und dienen der weiteren Vor- 
bereitung. Die beſonderen Beſtimmungen hierfür find durch 

M. D. zu erlaſſen. So weit es die Verhältniſſe geſtatten, ſoll 

die Ordination und Verheiratung erſt nac beendeter Vorbe= 
reitungsözeit erfolgen.
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Par. 91 

Kap. I11. Beſtimmungen betreffend die Miſſionare. 

Die Verheiratung der Miſſionare, 

Von jedem zum Miſſionsdienſt berufenen Bruder wird 
erwartet, daß er bei der Wahl ſeiner Leben38= und Arbeits8- 
gefährtin nicht nur nach perjönlichem Wohlgefallen handele, 
jondern fich vor allem auch darnach richte, ob die von ihm 
erwählte Braut ſich für den Dienſt, zu dem er berufen, eigne. 

Sine öffentliche Verlobung darf keinenfalls ſtattfinden, ehe nicht 
die Miſjion3-Direktion dazu die Erlaubnis gegeben hat. 

Par. 92 Die Pflichten des Miſſionars gegenüber der ſendenden 

und der werdenden Kirche. 

Durch die Annahme des Rufes zum Miſſionsdienſt tritt ein 
Bruder oder eine Schweſter in ein Dienſtverhältnis nicht 
nur zur Gemeine oder Kirche, ſondern auch zu der Behörde, 
die fie im Namen der Gemeine hinaus8fendet. Damit über= 
nehmen ſie Rechte und Pflichten. Beide ſind in den be- 
treffenden Inſtruktionen, Ordnungen und Beſtimmungen der 

M. D. niedergelegt. Dieſen hat der Miſſionar pünktlich nach- 
zufommen und allen Anweiſungen ſeiner Worgeſeßten den 

ſchuldigen Gehorſam zu leiſten. Das Gleiche gilt auch den 

Provinzialbehörden gegenüber. Sollte dabei eine Anordnung 
ihm unerfüllbar erſcheinen, ſo bleibt ihm die Appellation unbe 

nommen. 

Das Verhältnis dex Miſſionare zu M. D. muß das des 
brüderlichen Vertrauens auf der einen und der väterlichen 

Fürſorge auf der andern Seite ſein. Ein rechter Mijſjionar 

dient nicht um des Lohnes, ſondern um des Herrn willen. 
Er darf darum auch im Äußeren die Treue im Kleinen nicht 
vergeſſen. 

M. D. iſt im Intereſſe des Werkes nicht nur berechtigt, 
ſondern auch verpflichtet, in dem Fall, daß der Dienſt oder 
das Auftreten eines Miſſionars Grund zu Anſtoß oder Tadel 
gibt, ihn zu ermahnen und, wenn er die Ermahnung nicht be- 
achtet, zu entlaſſen. Eine Entlaſſung kann nur nach den hier= 
für durch die General=-Synode gegebenen Beſtimmungen erfolgen.
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Unjere Miſſionare find zunächſt Diener der Kirche, die ſie 4. 

geſendet und beauftragt hat und in geordneter Weiſe die 

Sorge für ihr äußeres Beſtehen trägt. Sie ſind darum 

zunächſt nur dieſer Kirche verantwortlich, Ihre Arbeit ſoll 

aber dazu dienen, das MiſſionöSgebiet und deſſen einzelne Ge- 

meinen in die Selbſtändigkeit einer werdenden Kirche hinüber= 

zuführen. 

Als Leiter einer geordneten Gemeine tritt der Miſſionar 35. 

auch dieſer Gemeine gegenüber in ein Verhältnis der Ver- 
antwortlichfeit und ijt verpflichtet und berechtigt, deren In=- 
tereſſen wahrzunehmen und zu vertreten. Dieſer Übergangs- 
zuſtand erfordert beſondere Weisheit, Gnade und ſfelbſtver- 

leugnende Demut. Der Miſſionar wird als echter Erzieher 

alles, was eingeborne Kräfte, wenn auch noc< nicht vollkom- 

men, zu leiſten vermögen, ihnen bewußtermaßen überweiſen, 

und indem ex ihnen Aufgaben ſtellt und jie für deren Er= 

füllung verantwortlich macht, ſie ihre Pflichten immer beſſer 

und freudiger zu üben lehren. 

Der perſönliche Wandel des Miſſionars, Par. 93 

„Werdet Vorbilder der Herde“, mahnt der Apoſtel Petrus 1. 
die Älteſten der Gemeinen. Und dasſelbe verlangen wir von 
unſern Miſſtonaren. Ihr Wandel ſoll nicht nur den j<on 
gewonnenen Chriſten ein Vorbild ſein, ſondern durch ihre vom 

Geiſte Gottes geheiligte Perſönlichkeit ſollen ſie auch den Heiden 
die Kraft und Wahrheit des verkündigten Wortes vorleben. 
Daher ſoll ein Bruder, der dies nicht tut, ſondern im Gegen= 

teil durch ſein Leben dem Evangelium Schande macht, als8bald 

aus dem Miſſionsdienſft entfernt werden. Damit foll nicht ge- 

wartet werden, bis durch grobe Verſfündigungen ein öffentliches 
Ärgernis gegeben iſt, ſondern die Entlaſſung hat auc<ß dann 

zu erfolgen, wenn ein Bruder ihm in dieſer Richtung gegebene 

Ermahnungen nicht beachtet: | 
Sollen aber die von uns ausgeſandten Miſſionare wirk= 2. 

lich geſegnete Arbeit tun, fo muß hinter ihnen eine glaubens=
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Par. 94 

Os
 

Kap. Il. Beſtimmungen betreffend die Miſſionare. 

freudige und gebetöſtarfe Gemeine ſtehen, die ſie trägt und 
ſtüßt. Das Mitſionswerk ijt und bleibt ein Werk des Glaubens 

und des Gebete3. Wenn jemals unter uns der Glaube erlöjchen 
und das Gebet verſtummen ſollte, jo wird auch das Ende un= 

jeres MiſjionSwerkfs gefommen ſein. 

Grundſätze über Gehälter und Penſionen der Miſſionare, 
- y 

Entjprechend dem Charakter des Mijſionswerkes als eines 

<riſtlichen Liebe8werkes 3ſt die äußere Stellung der Miſſionare 

10 zu geſtalten, daß ihr perſönlihes Durchkommen bet 

beſcheidenen Anſprüchen geſichert wird. Für die durch die Er= 

ziehung von Kindern zumal in der Heimat entſtehenden beſon= 

deren Ausgaben iſt eine beſondere Beihilfe und für die Tage 

der (Crwerbsunfähigfeit und des Alter38 eine geordnete Penſion 
zu gewähren. 

C3 betjteht desShalb für alle Miſſionare ein gleicher, 

mit den Dienſtjahren ſteigender Grundgehalt wie eine nach der 
Länge der Dienſtzeit ſich richtende Penſion (ſ. Allg. Bejt. 1901 
S. 11 u. 29). Eine Frau tritt bei ihrer Verheiratung in die 
Nechte ihres Mannes ein und ſteht als Witwe unter der für 

Witwen feſtgeſezten Ruhegehaltsordnung. 

Entſprechend den bejchränften Mitteln der Mitiion ſteigt 

der Grundgehalt vorläufig nur bis zur Höhe von Mk. 2550, 

der Ruhegehalt bis zu Mk. 1900, der Ruhegehalt einer Witwe 
bis Mt. 750. 

In Rückſicht darauf, daß die Lage der Miſſion8-Witwen, 

namentlich derjenigen, deren Leiſtungsfähigkeit dur< das Tropen= 
flima geſchwächt iſt, meiſtens eine ſehr bedürftige iſt, ermächtigt 
Generalſynode die M. D. zu möglichſtem Entgegenkommen im 
einzelnen Fall, ſoweit es die vorhandenen Beſtimmungen zulaſſen, 

zugleich aber auch zu eventueller Erhöhung der Penſionsſäge, 
ſobald dies mit Rückſicht auf die finanzielle Lage und in Über=- 
einſtimmung mit den Ruhegehalt8beſtimmungen der Unitätsprovin= 

zen geſchehen kann,
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Für einzelne Provinzen und einzelne Stationen können 4. 

provinzielle bez. lokale Zulagen oder beides gewährt werden. 

Etwaige Veränderungen der 1901 feſtgeſezten und von 5. 

der Synode beſtätigten Grundgehaltsöjäte wie der für die Kinder 

erziehung und Penſion aus8geworfenen Summen können nur im 
Einverſtändnis mit U. D. erfolgen. Die provinziellen und lokalen 

Zulagen werden durch Mt. D. nach) Rückſprache mit den betreffen= 
den Provinzialbehörden ſeſtgejeht. Dieſe Zulagen ſind von Zeit 

zu Zeit nachzuprüfen und können, je nachdem die Werhältniſſe 

ſich verändert haben, erhöht vder erniedrigt werden. 

Darüber hinau8gehende und perjönliche Vergünſtigungen 
oder Zulagen können nur durch M. D. gewährt werden. 

Penſionöanjpruch tritt erſt nach fünffährigem Aufenthalt s- 

im Miſſionsfeld bei ärztlich nachgewiejener Erwerbsunfähigkeit 

oder nach Bollendung des 65. Lebensjahres ein. Doch darf 
M. D., wenn nach kürzerer als fünfjähriger Dienſtzeit nach- 

weislich Erwerbsunfähigkeit vorliegt, von Jahr zu Jahr eine 
Unterjiüßung gewähren. 

=
I
 

Brüder, welche nach mehr ais fünfjährigem Dienſt im 

Miſſionsfeld zwar für den Miſſionsdienſt nicht mehr verwendet 

werden können oder nach Anſicht der M. D. dafür nicht mehr 
geeignet erſcheinen, aber doch noch für einen Dienſt in der 
Heimat brauchbar ſind, können nur vorläufig penſioniert werden, 

bis jie eine andere Verwendung geſunden haben. 

a) Sie werden als der M. D. zur Verfügung ſtehend an= 

gejehen, d. h. M. D. muß beſtrebt jein, ihnen wenn irgend 
möglich eine geeignete Stellung zuzuweiſen oder bei einer andern 

Unitätsbehörde zu vermitteln, und die zur Verfügung ſtehenden 
Brüder ſind, falls ſie nicht berechtigte Gründe dagegen geltend 
machen können, verpflichtet, die ihnen zugewiejene Stellung au= 

zunehmen. Die Gehaltsverhältniſſe wie die etwaige Anrechnung 

der in der Heimat verbrachten Dienſtjahre ſolcher zur Verfügung 

jtehender Miſſionare bei ſpäterer Penſionierung werden ſich je 

nach dem Amt, das ihnen überwieſen werden kann (Vollamt,
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Nebenamt oder nur gelegentliche Dienſtleiſtungen), verſchieden= 

artig geſtalten. 

b) Übernehmen zur Verfügung ſtehende Miſſionare im 
Einverſtändnis mit M. D. eine weder zum UAmtsbereich der 
M. D. noch einer heimatlichen Unitätsbehörde gehörende Stellung 
innerhalb oder außerhalb der Gemeine, ſv ſind ſie verpflichtet, 

wenn mit dieſer Stellung ein regelmäßiges Einfommen verbunden 
iſt, der M. D. Mitteilung davon zu machen, und müjſen ſich 
nach Umſtänden einen Abzug vom Ruhegehalt gefallen laſſen. 
Die in einer fol<hen Stellung verlebten Dienſtjahre kommen 
jelbſiverſtändlich beim Eintritt in das endgültige Penjions8ver- 

hältnis nicht zur Anrechnung. M. D. behält das Recht, Brüder 
aus derartigen Stellungen jederzeit in ihren Dienſt zurückzurufen 
oder einer anderen Unitätsbehörde zu überweiſen. 

Par. 95 Beſtimmungen betreffs Austritt und Entlaſſung aus dem 

1. 

Miſſionsdienſt. 

Verläßt ein Miſſionar auf Grund ſeiner Kündigung 
oder ohne Kündigung den Miſſionsdienſt, jo hat die Miſſion3= 
anſtalt feine weiteren Verpflichtungen ihm gegenüber. 

Verläßt ein Miſſionar innerhalb der exſten fünf Jahre 

infolge von Kündigung der M. D. oder in einem ſpäteren Zeit- 
punkt nach Vereinbarung mit M. D. den Dienſt, ohne entlaſſen 
zu ſein, ſo iſt M. D. berechtigt, die Koſten der Rückreiſe zu 
bezahlen und ein Jahr lang ein Wartegeld bis zu 1200 Mk. 
zu gewähren oder mit einer Geldſumme bis zu 1200 Mk. ihn zum 
Übergang in einen neuen Beruf zu unterſtüßen. Vorausgeſeßt, daß 
die Gehaltsbezüge der neuen Stellung die bi8herigen nicht weſent= 
lich überſchreiten, können für die Kinder, die ſich ſchon in der 
Heimat zur Erziehung befinden, die gewöhnlichen Erziehungs=- 
gelder weiter gewährt werden, jedoch nicht für die, welche bei 
dem Anstritt der Eltern aus dem Dienſt noch in der Pflege 
der Eltern waren. . 

Eine Entlaſſung aus dem Miſſionsdienſt (Abſetzung) 
kann von M. D. aus folgenden Gründen verfügt werden: .
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a) auf Grund einer durch richterliches Erkenntnis erfolgten 
Berurteilung wegen einer entehrenden, ſtrafbaren Handlung. 

b) wegen unſittlichen und mit dex Würde de8 Amtes nicht 
zu vereinbarenden Lebenswandels, infolgedeſſen die fernere ge- 
deihliche Amtö3verwaltung gefährdet erſcheint. 

6) bei fortgeſeßtem Ungehorſam gegen die Anordnung der 

MiſſionSbehörden und gegen die Beſchlüſſe der General-Synode 
jowie bei fortgeſeßter Verlegung der ihm obliegenden Verpflich- 
tung, das ihm übertragene Amt der Synodal-Verfaſſung und 
den von der Synode oder den Miſſionsbehörden erteilten Vor- 

jchriſten entſprechend gewiſſenhaft wahrzunehmen. 

Die Entlaſſung kann mit Wiederanſtellungsfähigkeit oder 
ohne jolche verfügt werden. Mit der Entlaſſung kommt der 

Gehalt in Wegfall. 
Bei Entlaſſung mit Wiederanſtellungsfähigkeit wird ein 

Wartegeld in der Höhe von 50/, des Grundgehalt8s nach Maß- 
gabe der vorhandenen Dienſtjahre gewährt und für den Fall, 

daß eine Wiederanſtellung nicht erfolgt, nach längſtens zwei 

Jahren ein Ruhegehalt von mindeſtens 30%/, höchſtens aber 

50%; des obigen Grundgehalts dur<4 M. D. bewilligt. 

Bei Entlaſſung ohne Wiederanſtellungsfähigkeit erliſcht jeder 

Anjpruch auf Gehalt, Kinderunterftüßung oder Penſion. (E8 

fann aber nach Befinden der M. D. ein Ruhegehalt gewährt 
werden, der 300/,; des Grundgehalt8s nach Maßgabe der vor= 
handenen Dienſtjahre nicht überſteigen darf. 

M. D. iſt berechtigt, bez. der Rückreiſe in die Heimat und 
zum Übergang in neue Verhältniſſe die unter 2. gewährten 
Vergünſügungen auch einem entlaſſenen Miſſionar gegenüber 

ganz oder teilweiſe zu gewähren und der Frau eines entlaſſenen 
Mijfionars eine kleine Penſion oder Kinderxunterſtüßung zuzu- 

ſichern. Auch für die Kinder, die ſich jhon in der Heimat zur 
Erziehung befinden, können die gewöhnlichen Erziehungsgelder 

weiter gewährt werden. 

Die Entziehung eines bereits erworbenen Ruhegehalts 

fann bei anſtößigen! Leben8wandel und öffentlichem Ärgernis 
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oder bei offenbarem Widerſpruch gegen die Grundjäße unſrer 
Kirche ganz oder teilweiſe erfolgen. 

Berufung gegen die Entſcheidung der M. D. ijt unter 
Ausſchluß des Necht8weges bei der Unitäts-Direktion einzulegen. 
Sie iſt zu Händen des Vorſitzenden der U. D. mittels einge= 
ſchriebenen Briefes ſpäteſtens innerhalb dreier Monate nach 

Empfang der Entſcheidung der Vl. D. einzureichen. 
Bis zur Beſchlußfaſſung der U. D. bleibt das Urteil der 

M. D. in Kraft. Die angerufene Oberentſcheidung der Ul. D. 

iſt endgültig und unanfechtbar. 
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Wiertes Kapitel. 

Der Miſſionshaushalt. 

Die Verpflichtung der gejamten Unität zur Unterſtüzung Par. 96 
unſrer Miſſion. 

Die finanzielle Verantwortlichkeit für den Betrieb unſerer 
Miſſion trägt „die MiſſionSanſtalt der Evangeliſchen Brüder 
unität“ unter Leitung ihrer Direktion. Da dieſe MiſſionsSanſtalt 
KorporationsSrechte beſitzt, jo iſt das geſamte Beſitztum der Miſ-= 

ſion gerichtlich auf ihren Namen eingetragen und jomit von 

allem Eigentum der Unitätsprovinzen losgelöſr. (Siehe An= 
hang : Statut der Miſſionsanſtalt.) Wie nun keine Oberbehörde 

der einzelnen Unitäts8gebiete als ſolche berechtigt iſt, in die finan= 
zielle Leitung dieſer Miſſionsanſtalt einzugreifen oder Anſprüche 

an ihr Eigentum zu ſtellen, fo kann auch ebenſowenig erwartet 

werden, daß die einzelnen Unitätsprovinzen für etwaige Verluſte 

oder Mehrausgaben auf dem Gebiet der Miſſion mit ihrem Ver- 

mögen gutſagen und auffommen. Iſt ſomit die finanzielle 

Sorge für die Miſſion im rechtlichen Sinn Sache der Direktion 

der Miſſionsanſtalt, ſo ſchließt dies keineSwegs aus, daß die 

geſamte Unität als folche die innere Pflicht fühlt und fich ihrer 

bewußt bleibt, für die Ausführung und den Ausbau untjrer 

Miſſion kein Opfer zu ſcheuen, dabei von der Überzeugung ge- 

tragen, daß der Herr, der uns dies geſegnete Werk anvertraut, 

uns auch die äußeren Mittel dazu darreichen wird.
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Par. 97 Die finanzielle Mitarbeit der einzelnen Mitglieder, 

Par. 98 

Aus dem vorher Geſagten ergibt ſich für die ein= 
zelnen Mitglieder unferer Unität die Pflicht, ihrerſeits treu 

zu jein in Unterſtüßung des Miſſion3werkes durch regelmäßige 
Gaben. Indem wir mit Freuden anerkennen, daß der Geiſt 

freudigen Opferns für den Herrn noch unter uns lebt, bitten 

wir den Herrn, ihn ſtetig zu mehren. In der Überzeugung 
aber, daß wir allein die für unſer großes Werk nötigen Mittel 

nicht aufbringen können, machen wir es uns und namentlich 
den Dienern unſrer Gemeine zur Pflicht, wo und wie wir 
können, neue Freunde für unſer Miſſionö8werk zu gewinnen. 

Dies geſchieht am beſten durch Verbreitung unſrer Miſſions= 
ſchriſten und Vertretung unſrer Miſſion auf Mäiſſionsfeſten und 
Konferenzen 1. ]. w: Solcher Pflicht ſollte ſich keiner entziehen. 

Die Miſſions-Geſchäfte. 
Wir halten es nicht nur für erlaubt, fondern unter ge- 

wiſſen Umjtänden auch für geboten, geſchäftliche Unternehmungen 
mit unſerer MijjionSarbeit zu verbinden, und zwar im Blick 
auf die Bedürfniſſe unſrer Miſſion wie auch im geiſtlichen und 

leiblichen Intereſſe ihrer Pflegebefohlenen. 

Auf dieſer Grundlage ſollen ſolche Unternehmungen nach 
geſunden geſchäftlichen Grundſäßen betrieben werden. Wir freuen 

uns Ddeshalb, wenn uns die Geſchäftsbetriebe auch finanzielle 

Beiträge für den Unterhalt der Miſſion liefern, doch dürfen ſie 

nicht in erſter Linie um des Gewinnes willen oder aus Speku- 
lation gegründet oder betrieben werden. 

Dabei gelten die folgenden leitenden Grundſäße: 

a) Mät allem Ernſt und Nachdruck iſt darauf zu halten, daß 
dieſe Geſchäfte dem Herrn geweiht ſeien. Alle Unehrlichkeit 
und Übervorteilung iſt mit Sorgfalt zu vermeiden. Ebenſo=- 
wenig dürfen unſere Geſchäft8brüder ſich in Spekulations=- 
geſchäfte einlaſſen ; auf das beſtimmteſte ſind alle Börſen- 

und Geldjpefulationen ausgeſchlofſen. Es foll allewege und 
überall „redlich zugehen, nicht allein vor dem Herrn, ſondern 

auch vor den Menſchen.“
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b) Alle dieſe Geſchäfte ſtehen unter der genauen Kontrolle der 
von ſeiten der Miſſion3-Direktion ihnen vorgeſetzten Provin- 
zialbehörden und der Miſſion8-Direktion ſelbſt. Die Geſchäfts- 
brüder haben fich genau nach den von der Miſſion8-Direktion 

gegebenen Anweiſungen zu richten. 

6) Db die in den Geſchäften angeſtellten Brüder fich auch an 
der geiſtlichen Arbeit beteiligen ſollen oder nicht, iſt für jede 
Provinz ſeitens der Miſſion3=Direktion einzeln zu entſcheiden. 

d) Unjfern Miſſionaren iſt verboten, für eigene Nec<hnung Handel, 
Gewerbe oder landwirtſchaftliche Unternehmungen zu treiben. 

Die finanzielle Verpflichtung der Miſſion und der werdenden 
Eingebornentirche. 

In den erſten Zeiten ihres Beſtehens erfolgt von der 

Heimat aus die finanzielle Unterſtüßung einer Miſſion, ſei es 
nun, daß die dazu erforderlichen Mittel aus der allgemeinen 

Miiſſionskaſſe oder aus den Erträgen der Geſchäfte fließen, 

welche zum Beſten der betreffenden Miſſion betrieben werden. 
Die Aufgabe der Miſſions8arbeit beſteht jedoch darin, auf 

dem Miſſion8gebiet die Gründung einer ſich ſelbſt erhaltenden, 

von der Heimat unabhängigen Kirche herbeizuführen, einer Kirche, 

- die auf jegliche Unterſtüßung aus fremden Quellen verzichtet 
hat und alle ihre Ausgaben für kirchliche und miſſionariſche 

Zwecke wie für das Schulweſen allein beſtreitet und ihre Paſtoren 

na< Maßgabe der finanziellen Leiſtungsfähigkeit ihrer Mit- 
glieder ſelbſt erhält. Während alſo die Miſſion von außen her 
erhalten wird, verliert eine werdende Eingebornenkirche in immer 
weiterem Umfang ihren Anſpruch auf Unterſtüzung von außen. 

Daraus ergeben fich folgende Grundfäße: Wenn und ſolange 
die Miſſion ihre Arbeit aufre<ht erhält und ihre Boten aus- 

fendet, iſt fie verpflichtet, für deren Reiſen, Wohnung, Unterhalt 

u. ſ. w. einzutreten. Wo und ſobald eine werdende einheimiſche 

Kirche dazu imſtande iſt, muß ſie für die übrigen, durch den 
dortigen Betrieb des Werkes verurſachten Ausgaben nach- Mög= 
lichfeit auffommen. Daraus ergibt ſich für unſere jüngeren 
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Miſſionsfelder die Regel, ſie von Anfang an zu der Kunſt des 
Gebens8 zu erziehen und ſchon die erſten noc<; ſo beſcheidenen 

Mittel der jungen Chriſtengemeine ihr zum Aufbau des eigenen 

Kirchenweſens zu überweiſen. Won diejen Grundfäßen aus er=- 
geben jich folgende einzelne Beſtimmungen : 

2) Die Miſſionsanſtalt iſt verpflichtet, mit ihren Mitteln ein= 

b) 

zutreten für die von der Kirche ausgeſandten Miſſionare, und 
hat ſo weit nötig deren Ausbildung wie ihre Ausrüſtung, 

Reiſen, eine den geſundheitlichen Bedürfniſſen des Europäers 
entſprechende Wohnung, Gehalt einſchließlich Kinderunter- 
ſtüßung, Erholungs8= und Rückreiſen wie Penſion zu tragen. 
Dazu dienen ihr die Gaben der Mitglieder der Brüderkirche 
und Freunde unſrer Miſſion wie die Erträge der durch die 
Miſſion und ihre Angeſtellten betriebenen Geſchäfte und 
landwirtſchaftlichen Unternehmungen. 

Die Miſſion wird im Anfang ihrer Tätigkeit m<t umhin 
können, auch für mannigfache Bedürfniſſe der dortigen Arbeit 

einzutreten. So in erſter Linie für die Errichtung des erſteit 

beſcheidenen Kirch- und Schullofals. Für den Unterhalt des-= 
ſelben, Reparaturen, Reinigen, Beleuchtung, Abendmahlswein 
u.f.w. joll, wo und ſo weit es irgend möglich iſt, die junge 
Chriſftengemeine ſfelbjt eintreten. Dazu dienen die freiwillige 
Arbeit und die Kirchkollekten. Dex Bau einer zweiten größeren 

Kirc<e und Schule iſt von der einzelnen Gemeine ihrem 
Können und Geſchmack entſprechend felbſt zu beſtreiten. 

Die Schule iſt, ſofern ſie noch Evangelifations8ſchule ijt d. h. 
in erſter Linie als Werbemittel für die mijſionarijche Arbeit 

und als Vorbereitung eines Volkes für den Empfang des 

Evangeliums zu betrachten iſt, jo weit nötig, durch die Miſ- 
ſion zu unterhalten. Dabei iſt möglichſt bald darauf zu 
dringen, daß die Schüler ihre Schulbedürfniſſe ſelbſt beſtreiten 

und ein Schulgeld entrichten. Später iſt die Schule als 

Lokalichule der einzelnen Gemeine zu betrachten und von da 
an durch dieje Gemeine jelbſt ohne weitere finanzielle Unter= 
ſtüßung der Miſſion zu tragen. Die Miſſion dient ihr weiter
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durc< die von Seiten des Miſſionars geübte Aufſicht und 
Oberleitung der Schule, wie gegebenenfalls durch Heranbildung 
der für den Schulbetrieb geeigneten Kräfte. 

Die Cvangeliſationsarbeit iſt den eingebornen Chriſten als 
ihre Aufgabe vorzuſtellen, für die fie nicht nur die Kräfte, 

jondern je länger je mehr auch die Mittel darzureichen haben, 
ebenjv wie ſie auch für den Gehalt und etwaige Penſion 

ihrer eingebornen Miſſionsgehilfen und Prediger aufzukommen 
haben. Dabei iſt Bedacht zu nehmen darauf, daß die Ge- 

hälter der Eingebornen nicht nac< europäiſchem Maß zu be 
meſſen, fondern den Kräften und Bedürfniſſen des betreffen= 

den Bolks anzupaſſen find. 

Für dieſe Ausgaben jind in erſter Linie die Kirchen= 
beiträge der Gemeinmitglieder zu verwenden. Die Höhe dieſer 
Beiträge beſtimmt im Anfangsſtadium der Miſſions8arbeit die 

M. D., im ſpätern Stadium die Kirc<hen-Konferenz. 

Damit iſt ausgeſprochen, daß die De>ung der Evangeli- 

fjationSunkojten und die Beſoldung bezw. Penſionierung der 

eingebornen Prediger nicht Sache der einzelnen Gemeine, 
jondern Sache der Eingebornen-Kirche al8 Ganzes iſt. 

Zu den Pflichten der Miſſion gehört es, die nötigen höheren 

Schulen zu ſchaffen und deren Beſtand durc< Cinſtellung der 
geeigneten ausländiſchen und eingebornen Kräfte wie durch 
Darreichung von Mitteln zu garantieren. Dabei iſt aber 

von vornherein darauf zu ſehen, daß die eingebornen Schüler 
für ihre Schulmaterialien wie für ihren LebenSunterhalt 

joweit als irgend möglich ſelbſt auffommen und direkt oder 
indirekt (ländliche Arbeiten auf den Koſtgründen der Schule) 

Schulgeld entrichten. Die Schüler, wie alle eingebornen 

Mitarbeiter, ſollen bez. ihrer äußeren LebensShaltung Glieder 

ihres Volkes bleiben; alles unnötige Europäiſieren iſt 

zu vermeiden. Im Lauf geſunder Entwickelung iſt die werdende 
Cingebornenkirche als Ganzes auch zur Tragung der durc 

dieje Inſtitute entſtandenen allgemeinen Unkojten heranzus= 

ziehen, um ſie ſpäter ganz zu übernehmen. 

10
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Bezüglich der älteren Felder hat M. D. von dieſen Grund- 
ſäßen aus eine immer klarere Scheidung zwiſchen dem Organis8- 
mus der Mijſion und demjenigen der werdenden Kirche anzu= 
bahnen und, ohne etwa bereits vorhandene Organiſationen zu 
jhädigen, entſprechende Beſtimmungen zu geben. Dabei iſt der 
enge Zuſammenhang dieſer Frage mit derjenigen der Heran- 
bildung eines Standes eingeborner Hilfskräfte wie mit dex ziel- 
bewußten Entwickelung der Verfaſſung im Auge zu behalten. 

Payr. 100 Das letzte Ziel unſrer Miſſionsarbeit, 
1. Je weniger ein ſo ausgebreitetes und vielgeſtaltiges Miſ- 

jionSwert, wie das unſrige, der Ordnung und der Organiſation 
im großen und einzelnen entbehren fann, und je ernſtlicher wir 
darum juchen müſſen, den äußeren Ausbau unſers Werkes den 
Bedürfniſſen desfelben in jeinen verſchiedenen Eniwickelungs- 
phaſen anzupaſſen, um jo mehr wollen wir dabei nicht aus dem 
Auge verlieren, daß dies nur alles Mittel ſind und ſein ſollen, 

um uns zur Erfüllung unſrer eigentlichen Aufgabe, dem Herrn 
am Bau ſeines Reiches auf der Welt zu dienen, geſchickter zu 
machen. Die Mäuſjionsarbeit hat wie im Anfang, ſo in allen 
fortgeſchritteneren Stadien nur das eine Ziel, „Seelen für das 

Lamm zu werben“, und diejenigen, die eine Beute des Heilands 
geworden ſind, in der Gemeinſchaft des Glaubens, der Liebe 

und der Hoffnung zu erhalten, die fie fähig macht, ihren Zeugen=- 
beruf in der Welt zu üben. Lebendige Gemeinen ſollen das 

Salz der Erde und das Licht der Welt fein, damit unſer Vater 
im Himmel geprieſen werde, Wenn wir dieſes Ziel auch nur 
unvollfommen erreichen werden, jo bleibt e8 doch das Ziel, nach 
dem wir jeder Zeit ſtreben wollen. 

Die „Miſſion“ darf dabei die ihr ſpeziell übertragene Auf-= 

gabe als erreicht anſehen, wenn es ihr gelungen iſt, ſelbſtändige 

d. hb. fich felbſt ausbreitende, fich felbſt erhaltende und ſich jelbſt 
verwaltende Eingebornenkirchen zu ſchaſſen, die zu der inneren 

Reife gediehen ſind, wo die kirchlich ſelbſtändige Organiſation 
an die Stelle der ihr den Weg bahnenden Miſſion tritt. (Synodal-
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- verlaß 1857). Die Löſung dieſer Aufgabe wird viel Gedulds= 
arbeit erfordern. Wir dürfen fie weder durch voreilige Maß- 
regeln erzwingen wollen, noch al8 unmöglich auſgeben. Auch 

wo die äußeren Vorbedingungen für eine vollfommene Erreichung 
dieſes Zieles fehlen, wird jeder Schritt in diejer Richtung innere 
Kräfte des Volkes zu wecken vermögen, damit es in den ihm 

geſteckten Grenzen etwas werde zur Ehre Gottes. 
Der Herr ſchenke es uns dabei, zu merken auf die Zeichen 

der Zeit und auf ſeine Leitung. Er iſt es, der den einzelnen 

Miſſionen ihre beſonderen Zeiten und Zeiträume gibt, jowie 

auch die dazu beſonders nötigen Kräfte und Gaben austeilt. 
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Anhang zu Teil Ill. 

RMNiſſion.. 

Statut 
der Miſſionsanſtalt der Evangel. Brüder-Unität. 

= 

S1. 

Name und Sit, 

Die Miſſionsanſtalt der Cvangeliſchen Brüder=- 
Unität hat ihren Sitz in Herruhut. 

S 2. 

Zweck und Aufgabe, 

Sie hat den Zweck, das Werk der Heidenmiſſion, das 
die Evangeliſche Brüder-Unität von ihrem Anfang an in An- 
griff genommen hat, finanziell zu unterſtüßen. 

S 3. 

Tätigkeit und Verpflichtung. 

Zu dieſem Behufe ſorgt die Miſſionsanſtalt für die Be- 

ſchaffung der Gelder, die erforderlich ſind für den Unterhalt 

heidenchriftlicher Gemeinen, für Ausbildung, Gehalt und Ruhe- 
gehalt der Miſſionare, für die Erziehung der Kinder der Miſ- 
ſionare und die Verjorgung ihrer Witwen.
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S 4. 

Mittel. 

Die Mittel zur Ausführung des bezeichneten Zweckes (8 2) 
und der übernommenen Verpflichtungen (8 3) erlangt die be- 
jagte Anſtalt durch freiwillige Gaben und Zuwendungen, 
die ihr jowohl aus der Mitte der Evangeliſchen Brüder-Unität 
ſelbſt, als auch von ſeiten der zahlreichen Freunde derſelben in 
der evangeliſchen Chriſtenheit zugehen, und außerdem durch die 
Einnahmen aus den von ihr gegründeten Gewerben und ge= 

werblichen Anlagen auf ihren verſchiedenen Miſſionsgebieten. 

S9. 

Leitung, 

Berwaltung und Leitung der Miſſion8=Anſtalt liegt in den 
Händen der Direktion der Miſſionsanſtalt der Evangeli- 

ſc<en Brüder-Unität. Diefelbe beſteht aus den Mitgliedern der 
Miſſion8-Direktion der Evangeliſchen Brüder-Unität, die aus 

ihrer Mitte einen Vorſitzenden zu wählen haben. 

8 6, 

Wahl der Direktoren, 

Die Mitglieder der Direktion werden von der Allgemeinen 
Synode der Brüder-Unität gewählt. Die Amtsdauer ex=- 
jtreckt ſich von einer Allgemeinen Synode bis zur nächſten. 

. S7. 

Ergänzungen der Miſſionsdirektion 'in der Zwiſchenzeit. 

Tritt in der Zwiſchenzeit von einer Allgemeinen Sy-= 
node bis zur anderen durch Tod oder Amtsniederlegung eine 

Vakanz in der Direktion ein, ſo ergänzt ſich dieſelbe durch 
Kooptation.*) 

*) Dieſen Ausdru> verlangte das Miniſterium. Es iſt aber ſelbſt- 

verſtändlich, daß nur der Bruder fkooptiert werden darf, der auf ordnungs 

gemäße Weiſe (ſiehe Synodalverlaß) gewählt iſt. 
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8 8. 

Vertretung der Miſſionsanſtalt, 

Die Miſſionsanſtalt wird durch ihre Direltion vertreten. 

Im Namen und Auftrag derſelben hat der Vorſitzende das 
Recht, gegenüber allen einzelnen Perſonen, Geſelljchaften, Ge= 
richten u. f. w. in allen, die Miſſionsanſtalt betreſſen= 
den Angelegenheiten, beſonders Beſiß- und Wermögensver- 
hältniſſe betreffend, aktiv und paſſiv, gerichtlich und außerge- 

richtlich die Vertretung auszuüben. Doch iſt derjelbe beſugt, 

ein anderes Mitglied der Direktion im Allgemeinen und in ein- 

zelnen Fällen --- ſowie andere Perſonen in einzelnen Fällen, 

leßtere aber nicht im Allgemeinen -- zu feiner Vertretung ge= 

richtlich zu beſtellen. 

S 9. 

Anzeige der Wahl bei den Behörden. 
Die ſeitens der Allgemeinen Synode vollzogene Wahl 

der Direktion (8 6), ſowie die vollzogene Kooptation 
(8 7) und endlich die innerhalb der Direktion vollzogene Wahl 
de8 Vorfißenden (8 5) iſt baldmöglichſt der Kreishaupt=- 

mannſchaft in Baußen und dem Amtsgericht in Herrn- 

h ut anzitzeigen und in dem Organ der NMtiſſionsanſtalt, dem 

Miſſions8blatt der Brüdergemeine, zu veröffentlichen. Die 
Anzeige geſchieht im erſten Fall durch den Vorſizenden der All 
gemeinen Synode der Brüder-Unität, in den beiden lezten Fällen, 
indem der Vorſitzende der Miſſions-Direktion ein von ihm und 

mindeſtens noch einem Mitglied dex Direktion unterzeichnetes 

Protokoll einreicht, 

S 10. 

Jahresbericht. 

Über die Verwaltung des Vermögens der Miſſionsauſtalt 

ſowie über ihre Einnahmen und Ausgaben hat die Direktion, in 

Verbindung mit dem Jahresbericht über das geſamte Werk der 

Heidenmiſſion der Brüdergemeine einen Bericht zu veröffent= 
lichen, der dem Miſſionsblatt der Brüdergemeine beigelegt und
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außerdem auf Verlangen jedem unentgeltlich zugeſtellt wird. 
Diejem Bericht iſt ein Aus8zug aus der Jahresrechnung beizufügen. 

S 11. 

Verantwortlichkeit der Direktion. 
Für den geſamten Bereich ihrer Tätigkeit und Verwaltung 

bleibt die Direktion der Allgemeinen Synode der Brüdexr- 
Unität verantwortlich. 

8 12. 
Änderungen des Statuts, - 

Änderungen einzelner Beſtimmungen dieſes Statuts be- 

dürfen der Genehmigung der zuſtändigen ſtaatlichen 
Behörden. 

8 13. 
Sclußbeſtimmung. 

Der Allgemeinen Synode der Evangeliſchen Brüder- 
Unität ſteht das Recht zu, innerhalb des allgemeinen 
Zwecks der Miſſionsanſtalt (8 2) über diejelbe ſowie über 
ihr Vermögen anderweitige Beſtimmungen zu treffen, auch im 
Falle einer Auflöſung der Miſſion3anſtalt. 

Bertheisdorf b. Gerrahut, den 15. Februar 1900. 

Die Miſſions-Direktion der Evangeliſchen Brüder-Unität. 
(gez.) G. Buchner, Vorſiker. 

Das Miniſterium des Kultus und öffentlichen Unterrichts 

hat die vorſtehenden Statuten der Miſſionsanſtalt der Evangeli- 

ſc<en Brüder-Unität zu Berthelsdorf vom 15. Februar 1900 

genehmigt. 

Hierüber iſt dieſes 

Dekret 
aus8gefertigt worden. 

Dresden, am 15. März 1900. 

Miniſterium des Kultus und öffentlichen Unterrichts, 
(gez.) v. Seydewith. 
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1. Nachtrag 
zum Statut der Miſſionsanſtalt der Evangel, Brüderunität 

vom 15. Februar 1900, 

8 8 des Statuts wird aufgehoben. An feine Stelle treten 
folgende Beſtimmungen : 

8 8. 
Vertretung der Miſſionsanſtalt. 

Die Miſſionsanſtalt wird durch ihre Direktion vertreten. 
Im Namen und Auftrag derſelben hat der Vorſikßende das 
Recht, gegenüber allen einzelnen Perſonen, Geſellſchaften, Ge 

richten u. j. w. in allen Angelegenheiten, beſonder3 Beſiß= 
und Vermögensverhältniſſe betreffend, aktiv und paſſiv, gerichtlich 
oder außergerichtlich die Vertretung auszuüben. Der Vorſißende 
iſt befugt, ein anderes Mitglied der Direktion oder andere Per- 
jonen zu feiner Vertretung gerichtlich zu beſtellen und zwar die 
Mitglieder der Direktion in vollem Umfang, andere Perſonen, 

die micht Mitglieder der Direktion ſind, nur für beſtimmte Be= 
zirke -- Staaten oder Miſſion8bezirke =“ oder für beſtimmte 

Arten von geſchäftlichen Angelegenheiten oder für einzelne An= 

gelegenheiten, 

Berthelsdorf b. Herrnhut, den 3. März 1904. 

Die Miſſionsdirektion der Evangeliſchen Brüderunität, 
D. €. Buchner, Vorſiker. 

Das Minitterium des Kultus und öffentlichen Unterrichts 
hat den vorſtehenden vom 3. März 1904 datierten 1. Nachtrag 
zu den Statuten der Miſſtonsanſtalt der Evangeliſchen Brüder= 
unität. zu Berthelsdorf bei Herrnhut vom 15. Februar 1900 
genehmigt. 

Hierüber ijt dieſes 
Dekret 

ausgefertigt worden. 

Dresden, am 14. März 1904. 

Miniſierium des Kultus und öffentlichen Unterrichts, 
(gez.) v. Seydewit.
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1. Unitäts=Direktion und General=Synode. 

1. Die j<on von der vorigen Generalſynode vorgeſehenen 
wechſelſeitigen Bejuche in den verſchiedenen Unitätsgebieten 
werden aufs neue der Unitäts-Direktion zur Berückſichtigung 
empfohlen. 

2. Generaljynode beauftragt die Direktionen der verſchiedenen 
Unitätsgebiete und die Miſſions8=Direktion, rechtzeitig vor Beginn 
der nächjten Generaljynode die Mitglieder unſrer Kirche darauf 

auſmerfſam zu machen, daß Anträge, die nicht wenigſtens vier 

Monate vor Beginn der Synode in Händen der betreffenden 
Behörden jind, keinen Anſpruch auf Dru, und Anträge, die 
nicht bei Zuſammentritt der Synode eingehändigt find, über= 
haupt feinen Anſpruch auf Behandlung haben. 

3. Generalſynode erſucht den Geſchäftführenden Ausſchuß 
der Unitäts-Direltion, vor dem Zufammentreten der nächſten 

Synode eine neue Geſchäſt8- ſowie auch ſchon eine Beratungs=- 

ordnung auszuarbeiten und den Abgeordneten der Unitätsgebiete 
noc< vor der Abreiſe zuzuſenden, mit der Abſicht, den Verlauf 
der Synodalgeſchäfte dadurch möglichſt zu beſchleunigen, und 

zwar mit möglichſt praktiſcher Vereinigung der parlamentariſchen 
Verfahrungsweiſen der verſchiedenen Provinzen. 

4. Kapitel 1 „Die Lehre der Brüderkirche" 8 5--9, wie 

dasjelbe im General-Synodal-Verlaß 1899 enthalten iſt, bleibt 
unverändert ſtehen, ohne, au8genommen eine kleine Anzahl rein 
ſtiliſtiſcher Verbeſſerungen in 8 9, in irgend welcher Weiſe 

etwas wegzulaſſen oder hinzuzutun, und wird von der General= 

ſynode der Brüderkirche 1909 aufs neue gutgeheißen und aufs 
beſtimmteſte beſtätigt.
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S. Generxalſynode genehmigt die Umſtellung des 8 11 im 
1899er Verlaß als 8 35 in der Ausgabe von 1909 unter der 
Überſchrift „Das öffentliche Lehramt“, und iſt auch mit der 

Verſezung und Umgeſtaltung des 8 12 einverſtanden, iſt eben= 
falls einverſtanden mit der Annahme von 8 35, Abjatz 5, welcher 
lautet: 

„Die Gemeine darf daher auch nur jolche Brüder 
mit dem verantwortungs8vollen Amt der BWorbildung der 
künftigen Diener am Wort betrauen, zu denen ſie das volle 
Vertrauen hat, daß fie im lebendigen Glauben der Gemeine 
und in gewiſſenhafter Unterordnung unter die heilige Schrift 
ſtehen, und die darum bereit ſind, die Zuſage zu geben, daß ſie 

es für ihre heiligſte Aufgabe anſehen, ihre Schüler, ſoviel Gott 
Gnade gibt, zu eben ſolcher Unterordnung unter die heilige 
Schrift und zu einem inneren Verſtändnis deſjen zu führen, 
was der Gemeine Grund ihres Glaubens und Kraft ihres 

Wirkens für den Herrn und ſein Reich von der Väter Tagen 
an geweſen iſt“; und Generalſynode ſtimmt herzlich zu, den auf 
dieſe Weiſe vervollſtändigten Paragraphen in den neuen Synodai- 
Verlaß auſzunehmen. 

Behandlung der Lehrfrage. 

G. Bei Behandlung der Lehrfrage, welche die Gemüter ſo 
verſchiedenartig bewegt und unſere Gemeine und die Kirc<e im 
allgemeinen ſo gewaltig erregt, hat die Kommiſſion ſich von fol= 

genden Grundſäßten leiten laſſen: 

a) Die Brüderkirche hat ihr Verſtändnis des evangeliſchen 
Lehrgrundes, auf welchem ſie mit den Kirchen der Reformation 

gemeinfam ſteht, in Kapitel 11 des (Gen.=Syn.-Verlaſſes nieder= 
gelegt, und ſie iſt feſt entſchloſſen, fich von dieſem Boden durch 
nicht8 abdrängen zu laſſen, von welcher Seite und von welchem 

Standpunkt aus dies auch verſucht werden jollte. 

Um dies in dieſer von mannigfachen Lehrfragen bewegten 

Zeit klar zum Aus8dru>k zu bringen, hat Kommiſjion jeden An-



Lehrfrage. 157 

trag auf Abänderungen oder Hinzufügungen in den 88 5---10 
des Kapitel Il abgelehnt, auch da, wo die beantragte Änderung 
oder Hinzufügung dem Sinn und Geiſt des Ganzen an ſich 
mt widerſprochen hätte. Ein Antrag auf Streichung eines 
der in jenen Paragraphen aufgeführten Punkte lag überhaupt 
nicht vor. 

b) In den theologiſchen Bildungsſtätten der Brüderkirche 
gibt es keine unbedingte Lehrfreiheit im Sinn einer ſc<ranfken= 
lojen Willkür. Jederzeit muß Kern und Stern aller Lehre 

dies Cvangelium bleiben, wie es in der Heiligen Schrift bezeugt 
ijt, daß in keinem anderen das Heil iſt, und iſt auch kein Name 

den Wienſchen gegeben, darinnen ſie können ſelig werden, als 
allein der Name Jeſu Chriſti. Wer verſuchen wollte, einen 

anderen Grund zu legen, könnte bei uns nicht das Amt eines 
Lehrers an unſeren theologiſchen Seminaren bekleiden. 

6) Dieſer Kern des Evangeliums kann fich in mannigfachen 

Lehrſormen ausprägen und hat dies je und je getan. Für die 
Beurteilung dieſer mannigfachen Lehrformen gibt uns das Wort 
des Apoſtels, daß Geiſtliches geiſtlich gerichtet werden müſſe, 
den richtigen Maßſtab in die Hand. Wollte man durch Auſ= 
ſtellung eines irgendwie theologiſch formulierten Lehrbekennts= 
niſſes den Maßſtab für die Beurteilung zu gewinnen juchen, 
ſo würde dies zu einem immer mehr auch bis in Einzelheiten 
hinein fich weiter ausgeſtaltenden Lehrgeſeß und damit auch 

immer mehr zu einer formaliſtiſchen ſtatt geiſtlichen Behandlung 

führen, was nicht nur unbrüderiſch, ſondern auch unevangelijch 

würe. 

Stellung zur Lehrfrage. 

7. Synode bezeichnet ihre Stellung zur Lehrfrage durch 

folgende Erklärung, deren geeignete Veröffentlichung den einzel= 

nen Unitätsprovinzen überlaſſen wird. 

1 

General-Synode hat ſich einer Zahl von Anträgen gegen= 

über geſehen, die das Gebiet des Glanben3 und der Lehre
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unſrer Kirche betreffen und die in ſehr verſchiedener Weiſe zu 
der Frage Stellung nehmen, ob und inwieweit äußere, verfaſſungs 
mäßige Bürgſchaften dafür gegeben werden können, daß die in 
unſrer Kirche und inſonderheit an ihren theologiſchen Bildungs8= 
anſtalten vertretene Wiſſenſchaft ſich in voller Übereinſtimmung 
mit dem Glauben der Gemeine befinde. All dieſe verſchieden- 
artigen Anträge hatten zur ſelbſtverſtändlichen Vorausſekzung, 
daß an dem Glauben3grund unſerer Kirche und an den ihn 
darlegenden Ausführungen des Kapitels über die Lehre in un= 
ſerem General-Synodal-Verlaß keine Änderungen vorgenommen 
werden dürfen. Wenn in etlichen Anträgen doch einige Zuſäße 
für das Lehrkapitel vorgeſchlagen werden, ſo geſchah dies nur 
in dem Sinne, daß einzelne Ergänzungen und Erweiterungen 

anempfohlen wurden, durch die an dem weſentlichen Beſtand 
unſrer Glaubenslehre nichts geändert werden follte. Mit be 
ſonderem Ernſt wurde darauf gedrungen, daß Lehre und Zeug- 
nis der Diener unſerer Kirche auf gewiſſenhafter Unterordnung 

unter die Heilige Schrift und perfünlichem Glaubensleben be= 

ruhe. Daneben wurde unumwunden ausgeſprochen, daß auf 
dem einen Grunde der freien Gnade Gottes in Chriſto eine 
Mannigfaltigkeit der Lehrauffaſſungen als berechtigt anerkannt 
werden müſſe, und der Hoffnung Ausdru> gegeben, daß fich 

durch Gottes Gnade die Vertreter verſchiedener Richtungen auf 
dem Boden des gemeinſamen Herzenöglaubens immer völliger 
zuſammenſchließen werden als Kinder Gottes und Brüder in 

Chrijto. 

2. 

Synode hat dieſe, aus einem um das Wohl unſrer Kirche 

tiefbeſorgten Herzen ſtammenden Anträge mit eingehender Sorg- 

falt und herzlicher innerer Anteilnahme in den Kreis ihrer 

Erwägungen genommen, aufs ernſtlichſte davon durchdrungen, 

daß es ſich hierbei in der Tat um Fragen handelt, die den 

geſegneten Fortbeſtand unſrer geſamten Unität und ihrer Wirk- 

ſamfeit für den Herrn und ſein Reich aufs allerinnigſte berühren. 

Synode weiß ſich mit den verſchiedenen Antragſtellern und den
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durc fie vertretenen Kreiſen unſerer Kirche, ja mit der Ge- 
ſamtheit unſerer Gemeinen, in der Liebe zu unſrer teuren Brüder- 
firche ebenſo völlig eins wie in dem herzlichen Wunſch, daß 
alles abgewendet werde, was ſte innerlich verlezen und ihre 
Wirkſamkeit im Reiche Gottes hemmen könne. 

Da iſt uns denn vor allem innerlich gewiß, daß, wenn 

unſre Brüderkirche dem ihr vom Herrn gegebenen Beruf treu 

bleiben ſoll, ſie von dem Glauben8fundament nicht weichen darf, 

auf das die Gnade unjeres Gotte38 ſie von ihrem Anbeginn 
gegründet hat. Und dies um jo weniger, weil wir davon über= 
zeugt ſind, daß unſere uns von den Vätern übermittelte Auf= 

ſaſjung und Darſtellung des Evangeliums aus den Tiefen des 

Wortes Gottes geſchöpft iſt und ſich in voller innerer Überein- 

ſtimmung mit dem Schriſtverſtändnis befindet, das Gott der 

Geſamtfirche durch den Dienſt der Reformation geſchenkt hat. 

Dabei ſind wir uns deſſen bewußt, daß gerade auf dem Boden 

echt evangeliſcher gewiſjenhafter Schrifterſorſchung zu allen Zeiten 

und aller Orten, und daxum auch in unſerm Kreis, eine Mannigs- 

faltigfeit der Anſchauungen erwächſt, die uns nicht beirren darf, 
ſo lang und ſo weit es ſich um verſchiedene Strahlenbrechungen 

des einen Lichtes handelt, das uns in der Offenbarung Gottes 
in Chriſto Jeſu unſerm Herrn gegeben iſt. Ja, auch der Er= 
fenntnis können wir uns nicht verſchließen, daß alle Bemühungen, 

den Glauben3inhalt auf Grund der Heiligen Schrift und des 

inneren Lebens der Gemeine darzuſtellen, mit menſchlicher Un- 
vollfommenheit behaftet ſind und unter das Wort des großen 
Apoſtels fallen : Unſer Wiſſen iſt Stückwerk. Dabei getröſten 

wir uns der Zuſage unſexs Herrn, daß der Geiſt der Wahrheit, 
den er ſeiner Gemeine mitgeteilt hat, als der unſehlbar)te Lehrer 
ſie in alle Wahrheit leiten wird. Darum läßt unſere Brüder- 
kirche auch der theologiſchen Arbeit, troß aller Gefahren, die 
damit verbunden fein können, in ihrer Mitte Raum, weil ſie 
mit der geſamten Kirche ihres Dienſtes nicht entbehren kann, 
und erblickt die ſicherſte Bürgſchaft für einen geſegneten Dienſt 
derſelben darin, daß ihre theologiſch gebildeten Diener, und 

11
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zumal die Lehrer der Theologie, aufrichtige und willige Schüler 
dieſes heiligen Geiſtes ſind, die bereit ſind, von dieſem Geiſt 
geleitet, mit den ihnen zu Gebote ſtehenden Mitteln menſchlicher 

Wiſſenſchaft in das Verſtändnis des Wortes Gottes einzudringen 
und dasfelbe der Gemeine zu vermitteln. Wir trauen es dem 
Herrn und ſeiner Gnade zu, daß er auf ſolche im Gehorſam 
gegen feinen Geiſt und in gewiſſenhafter Unterordnung unter 
ſein Wort getane Arbeit, auch bei aller unvermeidlichen Un- 
vollfommenheit derjelben, ſeinen Segen legen wird. Dann vollends, 

wenn bei dieſer Arbeit, unbeſchadet aller Wahrhaftigkeit, die 
gewiſſenhafte Rückſichtnahme auf die Gemeine, der ſie dienen 

ſoll, nie außer Acht gelaſſen wird. Solche im Dienſt der Wahr= 
heit und Liebe geübte Arbeit wird in ihrem Teil die Gemeine 
bauen helfen, und dies um jo mehr, je mehr alle auch bei uns 

vorhandene Verſchiedenheit der Auffaſſungen ſich zuſammenfaßt 
in der lebendigen Einheit, die für uns in der einen Grund= 
wahrheit enthalten iſt: Es ijt in keinem andern Heil, iſt auch 

fein andrer Name unter dem Himmel den Menſchen gegeben, 
darinnen ſie jollen ſelig werden, denn allein der Name Jeſu 

Chriſti. 

3. 

Wir danken es dem Herrn, daß er unſere Kirche bis auf 
dieſen Tag bei dieſem einigen Grund erhalten hat, und daß er 
es un38 geſchenft hat, uns auf8 neue zu verbinden auf den 

Namen, der über alle Namen iſt. Mit all unſern Chriſten- 
gemeinen in der alten und neuen Welt, ſowie mit unſern Ge= 
meinen aus den Heiden, bekennen wir uns auſs neue zu dem, 
was unſrer Väter Kraft und Troſt geweſen iſt, und wollen in 
dieſer ernſten und entſcheidungösvollen Zeit des Cvangeliums 
von Chriſto uns nicht ſ<ämen. Vielmehr verbinden wir uns 
von neuem dazu, ſoviel Gott Gnade gibt, mit aller Einfalt und 
aller Kraft den Heiland zu verkündigen, es unter Chrijten und 
Heiden zu bezeugen, daß unſer Herr Jeyus Chriſtus unſer 

einiger Heiland und Erlöſer iſt, weil in ihm, als dem eingebo- 
renen Sohn Gottes, der heilige und barmherzige Gott ſelbſt
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Wohnung unter uns gemacht hat. Vor allem wollen wir feſt- 
halten an dem Wort vom Kreuz, deſſen Geheimnis Gott unſrer 
Gemeine von ihren erſten Anfängen an in beſondrer Weiſe auf- 
geſjhloſen hat, und nicht müde werden, den Opfertod Jeſu, 
durch den Gott eine ſündige Welt mit ſich verſöhnt hat, in den 
Mittelpunkt all unfrer Verkündigung zu rücken. Und wie das 
Wort von der Verſöhnung unter uns lebendig bleiben ſoll, ſo 
wollen wir auch nach dem Vorgang der Apoſtel Zeugen der 
Auferſtehung des Herrn Jeſu ſein. Denn mit der geſamten 
Kirche erblicken wir darin, daß der am Kreuz für uns Geſtor- 
bene, durc< die Herrlichkeit des Vater8 zu einem neuen Leben 
auferwecdt, wahrhaftig von den Toten auferſtanden iſt und für 

uns lebt, den Felfengrund, auf dem die Kirc<e und jedes ein= 
zelne Chriſtenleben ruht. 

4. 

Dabei iſt aber unſer Hauptanliegen, daß alle Glieder 
unjrer Kirche dieſen Wahrheiten nicht nur äußerlich zuſtimmen, 
jondern auf Grund perjönlichen Erlebens ſie ſich jelbſt zu eigen 

machen, aljo daß ſie im Glauben des Sohnes Gotte3 ſtehen, 
der ſie geliebet hat, und durch einen geheiligten Wandel Zeugnis 
davon ablegen, daß ihnen das Evangelium von Chriſto Kraft 
Gottes zur Errettung von Sünde und Welt geworden it. 

Ganz beſonders aber erwartet die Gemeine von ihren 
Dienern, denen das wichtige Amt der Evangeliumsverkündigung 
befohlen iſt, daß ſie ihr das Wort des Leben3 verkündigen als 
jolche, die reden, was ſie wiſſen, und zeugen, was ſie geſehen 

haben, und daß ſie als treue Haushalter über Gottes Geheim- 
miſſe ſie in die reichen Tiefen des Wortes Gottes führen. Die 

Diener der Gemeine ſollen Männer ſein, die im lebendigen 
Glauben an den Herrn Jeſum Chriſtum ſtehen, und in denen 
Gott durch ſeinen Geiſt neues Leben gewirkt hat. Da aber 
jolche3 lebendige Herzen3<hriſtentum ein Werk der freien Gnade 
Gottes iſt, ſo ſind wir der gewiſſen Überzeugung, daß die Er- 
füllung diejes berechtigten Anſpruches der Gemeine am ſicherſten 
verbürgt iſt in dem Glauben und in der Fürbitte einer leben- 

11*
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digen Gemeine und in der Willigkeit der Diener, ſich durch den 
heiligen Geiſt in alle Wahrheit leiten zu laſſen. 

55 

Wir müſſen demütig bekennen, daß es an diejem Geiſt des 
Glaubens und des Gebetes vielfach bei uns mangelt, daß es 
vielen unter uns an dantbarer und freudiger Heilsgewißheit, 

an rüchaltlojer Hingabe an den Herrn und ſeinen Dienſt, an 

treuer Bewährung de3 Glaubens im täglichen Kampf mit Sünde 

und Welt gebricht. In dieſem innerſten Mangel ſehen wir die 
tiefite Urſache der mannigfachen Nöte, die unſre Brüderkirche 

und ihre Arbait im Reich Gottes zur Zeit bedrücken. Was 

uns darum vor allem not tut, iſt ernſie Selbſtbeſinnung, echte 

HerzenSbuße, ein treues Zuſammenſtehen in dem Gebet um 
Vergebung und neue Geiſteskräfte. An offenen Türen hat es 

der Herr unſrer Kirche bis auf dieſen Tag nicht fehlen laſſen. 

Auch find wir uns in demütiger Dankbarkeit deſſen wohl be=- 

wußt, daß er unſrer kleinen Kirche Schätze anvertraut hat, mt 
denen wir noch immer der Chriſtenheit unſrer Tage in unſerem 
beſcheidenen Teile dienen dürfen. Wir trauen es ihm im Glauben 

zu, daß er unjern geringen Dienſt auch ferner in feinem Reich 
gebrauchen will. An uns liegt e8, daß wir uns von ihm reinigen 
und mit neuer Kraft erfüllen laſſen, damit unjre Kirc<e ein 

geſchicktes und geſegnetes Werkzeug ſei, für ihn Frucht zu bringen, 

die da bleibet, und, wenn es ſein gnädiger Wille iſt, ſeinen Tod 

zu verfündigen, bis daß er kommt. 

8. Der Geſchäftführende Ausſchuß der Unität8-Direttion, 
der mit der HerausSgabe des Gen.-Syn.-Verl. 1909 beauftragt 
iſt, wird ermächtigt, alle redaktionellen Veränderungen, die jich 

als notwendig erweiſen, oder etwaige Verbeſſerungen, die ihm 
als wünſchenswert erſcheinen, nach Gutdünken vorzunehmen und 
zu gleicher Zeit dafür Sorge zu tragen, daß eine wortgetreue 
und dabei auch ſinngemäße Überſezung de8 Verlaſſes in die 
englijche Sprache ohne Verzug zu ſtande gebracht werde.
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9. General-Synode hält die fünfjährliche Abhaltung von 
Synoden mit verringerter Mitgliederzahl, namentlich im Blick 
auf unſer Mijſionswerk und deſſen verantwortliche Oberleitung 
für ein dringendes Erfordernis. Sie empfiehlt daher den prä- 

paratorij<hen Provinzial-Synoden, dieſe Frage in Erwägung zu 
ziehen, damit die nächſte Generol=-Synode zur endgültigen Ents= 
ſcheidung darüber kommen kann. 

General-Synode im Jahre 1914. 

10. In Bezug auf das Jahr 1914, für welches nach 

obiger Crklärung keine Verfaſſungsbeſtimmung vorliegt, lehnt 
Generalſynode aus rechtlichen Gründen eine beantragte Näſſions- 
oder Synodal-Konferenz ab. In Anbetracht jedoch der gegen= 
wärtigen ernſten Lage des MiſſionSwerkes und des be)c<hränkten 
Synodalfonds fühlt ſich Generalſynode gedrungen, folgende mit 
a--1 bezeichnete Beſchlüſſe zu faſſen. Dieſe Beſtimmungen 

werden, bis auf weiteren Beſchluß der General-Synode, nur 

auf die nächſte General-Synode Anwendung haben. 

a) Unitätsdireftion wird beauftragt, im Jahre 1914 eine 
vollberechtigie General-Synode mit beſchränkter Mitgliederzahl 

einzuberufen. 

b) Die Mitgliederzahl beträgt 37 und ſett fich folgender= 

maßen zuſammen : 

Mäüſſionsdirektion . 5 

Vertreter der deutſchen Provinz 9 
v „ engliſchen Provinz 8 

" „ damerifanijſchen Provinzen 9 

(nördliche amerifaniſche Provinz 6) 
(jüdliche „ " 3) 

Vertreter der weſtindiſchen Provinzen . 2 

(Weſtindien öſtliche Provinz 1) 
( " weſtliche „ 1) 

Vertreter der übrigen Miſjionsgebiete . 3 

" „ Brüderfirche in Oſterreih 1
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c) In den unter bh genannten Zahlen der Vertreter der 

Unitätsgebiete ſind Biſchöfe und amtliche Vertreter der Provin- 
zialbehörden mit eingeſchloſſen; ob und wie viele von ihnen zu 

wählen ſind, entſcheidet jede Provinzial-Synode für ihr Gebiet. 

4) Die in der bejtehenden Verfaſſung vorgeſehenen beraten= 
den Mitglieder fallen fort. Cs ſteht aber der Synode frei, 

auf beſonderen Beſchluß hin Sachverſtändige zur Beratung 
hinzuzuziehen. 

e) U. D. wird beauftragt, auf grunde genauer Berechnung 
über die Koſten der an Zahl verringerten Generalſynoden feſte 

Säße aufzuſtellen für die verſchiedenen Unfoſten, wie Reiſe- 
koſten, Tagegelder, Druckkoſten und ſonſtige Vergütungen. Dieſe 
Berechnungen ſind für die Generalſynode von 1914 maßgebend. 

Zur Beſtreitung der Koſten iſt der von 1909-1914 fällige 

Zinſenbetrag aus dem Generaliynodalfonds und dem Unitäits- 
reiſefonds heranzuziehen. Im Notfall ſind die bis 1909 auf= 

gelaufenen Zinſen des Unitätsreiſefonds in Anſpruch zu nehmen. 
(Anm. : Eiſerner Beſtand des Unitätsreiſefond8: 30000 Mark). 

f) Im Falle der Einberufung einer außerordentlichen Tagung 
der Generalſynode auf Grunde von General-Synodal-Verlaß 
8 69, 2 joll die für 1914 beſchloſſene Verfaſſung Geltung haben. 

11. Synode überweiſt folgenden Antrag der Unitätsdirektion 
zur Berücfjichtigung: Bon den Unkoſten jedes an die General- 
ſynode abgeſandten Bertreters der ſeit 1857 zur Wertretung 
zugelaſſenen Provinzen wird aus dem General-Synodal-Fonds 
ein den Durchſchmittskoſten eines Wertreters der alten Provinzen 

entſprechender Teil bezahlt. Was darüber hinausgeht, wird von 
den betreffenden Provinzen beſtritten, bis eine der erweiterten 

Vertretung auf der Generaliynode entſprechende Erhöhung des 
13857 geſchafſenen General-Synodal-Fonds ſtattfindet. 
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II. Beziehung der Unität zur Anglikaniſchen Kirche. 

Der engliſche Text dieſer Erklärung iſt der maßgebende, 
der deutſche nur eine möglichſt ſinngemäße Überſegung. 

12. Die General=Synode der Unitas Fratrum (Brüder- 
kirche) gibt im Andenken an ihre alte Freundſchaft mit der Anglika- 
niſchen Kirche ihrer Freude über die Ausſicht auf engere gegen- 
ſeitige Beziehungen Ausdruck, die in unferm gemeinſamen Glauben 
und in dem Dienſt unſers gemeinſamen Herrn begründet ſind ; 
und jie hofft, daß dies einen Schritt zur Beförderung der Einig- 
feit in der Chriſtenheit zur Ehre unſers himmliſchen Vaters 
bedeuten möge. 

Im Blick auf die verſchiedenen Vorſchläge der Lambeth- 
Konferenz von 1908 beſchließt dieſe Synode : 

1. Wir begrüßen die Beſchlüſſe der Lambeth-Konferenz über 
engere Beziehungen zu unſerer Kirche (Abendmahlsgemeinſchaft, 
Kanzelaustauſch uſw.) als Ausdruck eines aufrichtigen <rift- 
lichen Wunſches nach Einigkeit. Sind wir auch nicht der 
Meinung, daß irgend eine Art ſichtbarer Aufeinanderfolge im 

geiſtlichen Amte für den Zuſammenhang des Leibes Chriſti, 

der allgemeinen <riſtlichen Kirche, weſentlich ſei, ſo wollen 
wir doch auf eine gegenſeitige Beteiligung an der Weihe der 
Diſchöfe als auf einen geeigneten ſymboliſchen Ausdruck für 
die engeren Beziehungen der beiden Kirchen zu einander gern 
eingehen, wenn die Behörden der einen Kirche die der andern 

dazu auffordern ſollten. 

L
D
 

. Wir halten unentwegt an unſerm Grundſatz feſt, daß „die 

Heilige Schrift die alleinige Richtſchnur unſeres Glaubens und 
Lebens" jei. Gleichzeitig berufen wir uns auf die amtlichen 
Feſtſezungen unſrer verſchiedenen Synoden, aus denen her= 
vorgeht, daß unjer Verſtändnis der Heiligen Schrift den in 
der evangeliſchen Chriſtenheit anerfannten Glaubensbekennt= 

miſſen entſpricht (3. B. dem Nicgenum, der Augsburgiſchen
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Konfeſſion, den Artikeln der Church of England und der 

Weſtminſter Konſeſſion). 

. Wir halten dafür, daß die engeren Beziehungen zur Angli- 

kaniſchen Kirche auf der gleichen gegenſeitigen Anerkennung 
und Freiheit der Zufammenarbeit beruhen müſſen, wie ſie 
ſchon jetzt zwiſchen uns und einigen epiſkopalen und anderen 

Kirchen in Europa und Amerifa beſtehen. Und zumal eine 

verfaſſungösmäßige Union nicht in Frage ſteht, betrachten wir 
unſere Stellung als die eines unabhängigen Zweiges der all= 

gemeinen Kirche, „einer alten proteſtantiſchen Epiſkopalkir<e“, 

wie fie in der Parlamentsakte 22 unter Georg 11. Kap. 120 

bezeichnet iſi. 

Wir ſind grundjäßlich von Herzen damit einverſtanden, daß 

die Behörden der beiden Kirchen in ihren verſchiedenen Amts= 
handlungen ſich gegenſeitig anerkennen. Im Blick auf die 
fünftige Stellung unſerer Biſchöfe ſind wir der Meinung, 
daß den Intereſſen der auf die engeren Beziehungen der bei- 

den Kirchen gerichteten Bemühungen am beſten gedient fein 
wird, und daß mögliche Mißverſtändmſſe am leichteſten ver- 
mieden werden fönnen, wenn der Grundjaß der unbedingten 
Unabhängigkeit innerhalb des eigenen Amtsbereichs der beiden 

Kirchen gewahrt und erhalten bleibt auf der Grundlage gegen- 
ſeitiger kirchlicher Gleichberechtigung. 

. Obgleich ſeit den älteſten Zeiten unſerer Kirche unſere Sitte 
wie in dex Morgenländiſchen Orthodoxen Kirche die geweſen 
iſt und noch iſt, daß die KonfirmationShandlung von dem 
erſten Geiſtlichen jeder Gemeine vollzogen wird, ſo ſind 

Änderungen im Vollzug der Konfirmation8handlung, falls 
jolche von einer Provinz unſerer Kirche gewünſcht werden, 
gutzuheißen, vorausgeſeßt, daß dadurch nicht irgend welche 
Schwierigkeiten entſtehen inbezug auf die völlige Anerkennung 
ſolcher Kommunikanten, die nicht von einem Biſchof konfirmiert 
worden ſind, oder der Kommunikanten ſolcher anderer Kirchen, 
die die Konfirmation überhaupt nicht haben.
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6. In Bezug auf die Übergangs8zeit, die zwiſchen der Annahme 
der Grundfäßze über die Beziehungen beider Kirchen zu ein= 
ander und deren formeller Beſtätigung liegen wird, werden 
wir gern auf die Vereinbärung ſolcher Abmachungen eingehen, 
die den Geiſtlichen der einen Kirchengemeinſchaft ermöglichen, 

bei bejonderen Gelegenheiten in den Kirchen der andern zu 
predigen. 

7. Für eine Miſjionsprovinz wird die Unitätsdirektion und für 

eine ſelbſtändige Umtät8provinz deren Synode ermächtigt, die 

nötigen Schritte zu tun, um nach Maßgabe der obigen Er= 
lärungen engere Beziehungen zur Anglifaniſchen Kirche an= 
zufknüpfen. Doch foll dieje Ermächtigung in einer ſelbſtändigen 
Unitätsprovinz erſt dann in Kraft treten, wenn die Synode 
dieſer Provinz ihre Zuſtimmung zu den obigen Erklärungen 
gegeben hat. 

8. General-Synode ermächtigt die Biſchöfe der britiſchen Provinz, 
im Einvernehmen mit der britiſchen P. A. C. in Zukunſt 

nach Bedarf Verhandlungen mit dem vom Erzbiſchof von 
Canterbury für dieſe Frage eingeſetzten Komitee zu führen. 

Zu Punkt 7 werden folgende zwei Anmerkungen zu Proto- 

foll gegeben: 

2) Die Stellung der beiden Weſtindiſchen Provinzen zu 
Nr. 7 regelt ſich nach ihrer verfaſſung8mäßigen Stellung in der 

Unität, wie ſie in G, S. V. feſtgeſetzt iſt. 

b) Die lezte Entſcheidung, ob eine Provinz der obigen Er= 
flärung entſprechend gehandelt habe, fällt der Unitäts-Direltion 

und General-Synode zu.
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ul Miſſions=-Direktion. 

13. Generalſynode ſpricht ihre Zujtimmung aus zu den 
vom Miſſion8-Departement mit Genehmigung der Umitäts- 

Älteſten - Konferenz angenommenen Beſchlüſſen der Bremer 

Konferenz 1897, betreffend das Verhältnis zu der lkatholiſchen 

Miſſion (1899). Abgedruckt in den „Amtlichen Mitteilungen 
des Miſſionsdepartements“ 1897, Nr. 9, Seite 6. 

14. Synode erkennt die von M. D. für die Überſiedelung 
nach Herrnhut geltend gemachten Gründe als durchaus berechtigt an. 

Da aber in dieſer Zeit der <roniſchen Miſſionsdefizite eine 

ſolche foſtſpielige Veränderung leicht einen ungünſtigen Eindru> 

auf die Miſſionsfreunde machen könnte, empfiehlt Synode der 
M. D., dabei auf die öffentliche Meinung vorſichtig Rückſicht zu 

nehmen. 

Unter diefer Vorausſezung ſpricht Synode die von M. D. 

gewünſchte Ermächtigung zur Überſiedelung nach Herrnhut aus. 

15. In dem Fall, daß die Wohnungen der Miſſions8=- 
Direftion8-Mitglieder nach Herrnhut verlegt werden, wird der 
juridiſche Siß der Miſſion8-Direktion, ebenſo wie der der Uni- 
tät8-Direktion, ebenfalls nach Herrnhut verlegt. 

16. Über Zuſammenſeßung und Verantwortlichkeit der 
Miſſion8-Direktion ſetzt Generalſynode feſt: 

1. M.D. beſteht aus fünf Mitgliedern. 
2. M.D. iſt eine ſtreng kollegiale Behörde. 
3. M. D. teilt ihre ganze Verwaltungsarbeit für fich ein. 
4. M. D. iſt für das Rechnungs8weſen der Miſſionsanſtalt 

zwiſchen zwei Synoden U. D. verantwortlich. 

Der Finanzausſchuß für die Miſſion, 

17. Ausgeſtaltung und Aufgaben des Finanzausſchuſſes 
für die Miſſion. („F. M.)
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1. Aufgabe des F., M. 

Im Blik auf die Entwieklung des Miſſionsfinanzweſens 
und bejonders der Miſſions8geſchäfte im letzten Jahrzehnt ex- 

ſcheint die Einrichtung eines neuen „Finanzausſchuſſes für die 
Mijjion" (F. M.) erforderlich. 

Dieſer F. M. hat eine doppelte Aufgabe zu erfüllen : 

a) Der F. M. joll M. D. in allen wichtigen finanziellen und 
geſchäftlichen Fragen fortlaufend beraten. 

b) M. D. ſoll dem F. M. regelmäßig über alle ihre finanziellen 
Maßnahmen Rechenſchaft ablegen (Voranſchlag, Jahresre<hnung, 
Status, Geſchäfts8betrieb u. [. w.), damit auf Grund davon 

der F. M. der M. D. bis zur endgültigen Entlaſtung durch 
die General-Synode die Verantwortung tragen helfe. 

2. Die Zuſammenſetzung des F. M. 

Der FF. M. beſteht aus ſieben Mitgliedern, und zwar aus 
drei Brüdern der Finanzabteilung der Deutſchen Unitätsdirektion 

(F. A.) und vier weiteren Brüdern, unter denen einer aus der 
engliſchen Provinz ſein ſoll. Dieſe letzteren vier Brüder werden 
von der Generalſynode gewählt. Im Fall des Ausſcheidens 

eines diefer vier YMeitglieder ernennt in der Zwiſchenzeit die 
Unitätsdireftion (U. D.) den Nachfolger, wobei der betreffenden 

Provinzialbehörde ein Vorſchlagsrecht zuſteht. 

3. Die Tagungen des F. M. 

a) Der F. M. tritt auf Berufung durch M. D. zuſammen. 

b) Wenigſtens einmal im Jahr findet eine Tagung ſtatt. 

c) U. D. hat jederzeit das Recht, eine Einberufung des 
3. M. zu verfügen. Ebenſo muß FF. M. einberufen werden, 
wenn wenigſtens vier Mitglieder des F. M. dies beantragen. 

d) F. M. wählt fich felbſt einen Vorſißenden und einen 

Schriftführer. 

6) M. D. iſt verpflichtet, dem F. M. jede zu ſeiner In- 
formation notwendige Auskunft nebſt den erforderlichen Unter- 

lagen zu geben.
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x) Sämtliche Mitglieder der M. D. haben an den Sißungen 
des F. M. als beratende Mitglieder teilzunehmen, 

2) M.D. iſt an die Ratſchläge des 7. M. nicht gebunden, 
doch hat fie dem F. M. von ihren abweichenden Beſchlüſſen ſo= 
fort Mitteilung zu machen, damit der ;F. M. nötigenfalls bei 

U. D. Berufung einlegen kann. Geſchieht das, ſo joll M. D. 
vor Ausführung der angefochtenen Beſchlüſſe die Entſcheidung 
der UU. D. abwarten. 

Die U. D. iſt durch kurze Berichte von F. M. und M. D. 
über die Arbeit des F. M. auf dem laufenden zu erhalten. 

4. Die Ausſchüſſe des F. M. 

Um M. D. wirklich fortdauernd beraten zu können, muß 

der F. M. häufiger und raſcher zufſammentreten künnen, als wie 
das für ihn in feiner Geſamtheit möglich iſt. Zu diejem Zweck 

ſind vom F. M. kleinere Ausſchüfſe zu bilden, die jich durch 
weitere Sachverſiändige ergänzen können (z. B. ein AuSichuß 
für den Süd-Afrikfa-Weſt-Handel, für C. Kerjten & Co. u. +). w.). 

In dieſen Ausſchüſſen hat jedenfalls der Dezernent des betreffen- 

den Gebietes als beratendes Mitglied anweſend zu ſein. 

5. Schlußbeſtimmungen. 

Der F. M. iſt der Generalſynode für feine Amtsführung 
verantwortlich. Er hat ſich deshalb durch eines ſeiner Mit- 

glieder vor der Generalſynode vertreten zu laſſen und ihr über 
ſeine Tätigkeit Bericht zu erſtatten, damit Generaljynode auf 

Grund der Arbeit des F. M. der M. D. eine wohlbegründete 

Entlaſtung erteilen kann. 
Im übrigen empfiehlt es ſich, die nächſte Synodalperiode als 

Probezeit anzuſehen und de8halb die Ausgeſtaltung im einzelnen der 

Vereinbarung zwiſchen F. M. und M.D. zu überlaſſen. In jtreitigen 
Fällen entſcheidet vorläufig die U. D. bis zur nächſten Generalſynode. 

(Die Deutſche Unität8=-Direktion erklärt ſich bereit, vor der 

Deutſchen Unitätsſynode die Verantwortung zu übernehmen, daß 

ihre Finanzabteilung als ſolche für die nächſte Generalſynodal- 

periode in den Finanzausſchuß der Miſſion (F. M.) eintritt.) 

mD 
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IV. Allgemeine Miſſionsangelegenheiten. 

18. Synode freut. ſich über die Anfänge, die hie und da 
unter uns ſchon gemacht worden ſind in der Anſtellung von 
ärztlichen Miſſionaren und Diakoniſſen, und empfiehlt es der 

neuen M. D. ſoviel wie finanziell möglich, Miſſionaren ärzt= 
liche Ausbildung zuteil werden zu laſſen, weil ſolche Brüder in 
noch höherem Grade, als es unſere Miſſionare zu allen Zeiten getan, 

imſtande ſind, nach der Weiſe unjeres Herrn zu arbeiten, nämlich 
Cvangeliumsverfündigung mit äußerer Hilfeleiſtung zu verbinden. 

19. Ohne den Wert äußerer Arbeit und Organiſation 
auf der Miſſion zu unterſchäßen, betont Synode, daß die Haupt=- 

arbeit iſt und bleibt, Seelen für das Lamm zu gewinnen, und 
daß eine jede andere Arbeit dieſer untergeordnet ſein ſoll, und 
daß hauptſächlich zu dieſem Zweck Miſſionare gewählt und nach= 
her in dem Felde erhalten werden. 

20. Synode iſt dankbar für eine jede Erweckung, die der 

Herr uns auf der WMätſion und in der Heimat in den leßten 

zehn Jahren geſchenkt hat, und legt es der neuen Direktion 

jedem Superintendenten gegenüber, und den Superintendenten 

einem jedem Miſſionar gegenüber ans Herz, immer wieder diefen 

Hauptzweck zum Gegenjtand ihrer Erwägungen zu machen, auf 

daß durch Gottes Gnade Überall Erweckungen in der Zukunft 

jtattfinden mögen. 

21. Synode bekennt fich dazu, daß M. D. un= 

beſchadet des nächſten Anſpruches und der entjcheidenden Ver= 
pflichtung der Miſſionseltern für ihre Kinder die moraliſche 
Fürſorge für die Miſſionskinder nach deren Herausſenden 
aus den Miſſions8gebieten zu übernehmen hat, ſoſern fie den 
Miſfionsfinderanſtalten anvertraut werden, und weiſt 

M. D. an, dieſem Grundſaß in einer Neubearbeitung der All= 

gemeinen Beſtimmungen einen klaren Ausdruck zu geben. 

22. Da die Jahre nach dem Austritt der Miſſionskinder 
aus den Miſjſionsfinderanſtalten in beſonderer Weije die Mit=
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arbeit der Stellvertreter erfordern, vielen Geſchwiſtern auf 

der Miſſion e3 aber nicht möglich iſt, geeignete Stellvertreter 
zu finden, jo richtet Synode die Bitte an Brüder in den ver= 
ſchiedenen Gemeinen, wo Miſſionskinder ſind, ſich freiwillig der 

beranwachſenden Kinder der Miſſionare nach Vereinbarung mit 
den Eltern als Stellvertreter anzunehmen. 

23. Die Superintendenten der Miſſionsprovinzen werden 
ermächtigt, mit Genehmigung der M. D. die dort vorhandenen 
Urkunden, Akten und Literalien bis zum Jahre 1870 in das 

Unitätz3ar<iv überzuführen. Dagegen werden den Miſſions= 
provinzen im Bedarfsfalle jederzeit beglaubigte Abſchriften der 
Urfunden zur Verfügung geſtellt. 

24. Synode erkennt die Abfaſſung einer wiſſenſchaftlichen 
Anſprüchen genügenden Geſamtgeſchichte unſerer Miſſion 

als eine Ehrenpflicht der älteſten proteſtantiſchen Miſſionskirche 
an und ermächtigt M. D., ein derartiges Unternehmen finanziell 
zu unterſtüßen, ſobald ſich die für eine derartige Arbeit geeig= 
nete Perſönlichkeit darbietet. 

25. General-Synode nimmt mit Dank von der Erklärung*) 
der D. U. D. betreffend Förderung des heimatlichen Miſ- 
jionSintere/j es Kenntnis. Da aber dieſe Angelegenheit 
immer bedeutungsvoller wird, jo benußt ſie dieſe Gelegenheit, 
um die Synoden und Oberbehörden der Unitätsgebiete auf den 
im G. S. V. 8 65. 3. ausgeſprochenen Grundſatz nachdrücklich 

hinzuweiſen. Die Entſcheidung darüber, wie dieſe Förderung 
ſtattfinden joll, überläßt ſie den Synoden und Oberbehörden 

der Unitätsgebiete. 

26. Synode ſpricht ſich erfreut aus über die Entſtehung 
und Entwicklung der Miſſionskonferenz der Deutſchen Brü- 
dergemeine, da dieſer Miſſion8-Studien-Verein in der kurzen 
Zeit ſeines Beſtehens nicht unweſentlich zur Belebung des 
Miſſionsintereſſes in den Kreiſen der Deutſchen Brüderge- 
meine und ihrer Freunde beigetragen hat. 

*) |. Amtliche Mitteilungen aus der Generalſynode vom Jahre 1909. 
S. 45.
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27. Das MiſſionsSblatt iſt nicht vorwiegend als ein 
geſchäftliches Unternehmen anzuſehen, das unmittelbaren finan- 
ziellen Vorteil bringen foll, ſondern als ein Mittel, um in 

weiteren Kreiſen Intereſſe zu wecken ; daher iſt M.D. befugt, 
die zu einer würdigen Ausſtattung des Blattes nötigen Mittel 
aufzuwenden. 

28. Synode empfiehlt der M. D., möglichſt häufige und 
ausführliche Viſitationen in den Miſſion8gebieten auszuführen 
und dieſelben zu benußen, um auch Zufammenkünfte mit 

ven Präfides der benachbarten Gebiete zu veranſtalten. 

29. Synode empfiehlt der M. D. den Antrag, allen Miſ= 
ſionaren Gelegenheit zu einer ſpeziellen Vorbereitung zu 
ihrem Dienſt zu gewähren, zur möglichſten Berückſichtigung. 

30. Weiße Leute auf allen unſeren Miſſionsfeldern, welche 

in der Nähe unſerer Stationen wohnen und des Cvangeliums 

bedürftig find, ſollen nicht vernachlätjigt werden; auch joll es 

ihnen möglich fein, Mitglieder der Kir<e zu werden. 

31. Es wird unſeren Miſſionaren ans Herz gelegt, daß, 

wo die Bezahlung des Gemeinbeitrags8 mit dex Erlaubnis zum 
Abendmahlsbejuch verknüpft iſt, es nie an der gebührenden 

Rückſicht auf wahrhaft Heilsbedürftige fehlen dürfe. 

32. M.D. wird empfohlen, die Allgemeinen Beſtimmungen 
zu einem Handbuch zu erweitern, das alle Anſtellungs- und 

Dienſtbedingungen der Miſſionare enthält. 

33. Synode erachtet es wünſchenswert, daß den Yäjji- 

onaren der Urlaub in die Heimat nach einer beſtimmten 

Anzahl von Dienſtjahren garantiert werde, und beauftragt 

M. D., mit den einzelnen Provinzen Beſtimmungen zu verein- 
baren, welche den beſonderen Umſtänden der Provinz Rechnung 
tragen und es der Provinzialleitung ermöglichen, die Bejezung 

der Poſten darnach zu regeln. 

34. General-Synode empfiehlt der Miſſion8-Direktion, bei 
der Britiſchen und Ausländiſchen Bibelgeſellſchaft anzufragen, ob 
ſie uns bei Anſtellung einiger Frauen für Zenana-Arbeit und
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Bibelverbreitung dauernd unterſtüßen wolle, und zwar in der 
Weiſe, daß wir die Leute und ſie alle nötigen Mittel zur Ver= 
fügung ſtellen : die genauere Ausführung natürlich nach gegen= 
jeitiger Vereinbarung. 

ARI 

V. Miſſionsgeldweſen. 

35. General - Synode beauftragt M.-D., die Miſſions- 
freunde in und außerhalb der Brüdergemeine mit der ganzen 

finanziel jo überaus jchwierigen Lage unſres Mijſion8werks 
befannt zu machen, die Höhe des nach dem Voranſchlag zu er- 
wartenden Defizits bekannt zu geben und alle Miſſionsfreunde 
aufs dringendſte zu erſuchen, ihre laufenden Gaben nach Mög-= 
lichfeit zu erhöhen, damit ſo große Jahre3defizite der Meiſſions- 
rechnung in Zukunft vermieden werden. Auch iſt den Miſſions- 
freunden ans Herz zu legen, alle ihre Gaben der allgemeinen 
Miſſionskafſe zuzuwenden, nicht an einzelne Mijjionare gelangen 
zu laſſen, und wenn ſie ſich gedrungen fühlen, für beſondere 
Zwecke zu ſorgen, fich darüber erjt mit der M. D. ins Einver- 

nehmen zu ſeßen. 
Außerdem wolle M. D. ihrerfeits anordnen: daß öüffent- 

liche Kollekten weder in Gottesdienſten, noch in Geſellſchaften, 
noch durch Aufforderungen in öffentlichen Blättern für ſpezielle 
Miſſion8zwecke ohne Erlaubnis der M.D. ſtattfinden dürfen (1899). 

36. General-Synode erſucht Mijſions=-Direktion, jo lange 
die Finanzlage der Miſſion eine ſo wenig günſtige iſt, bei allen 
Unternehmungen in der Heimat und auf den Mäjjionsgebieten 

ſtreng zwiſchen dem unbedingt Notwendigen und dem nur 
Wünſchenswerten zu unterſcheiden und nur das erſtere zur Aus- 
führung zu bringen, das letztere aber bi8 zum Eintritt beſjerer 
Zeiten zurückzuſtellen ; Miſſion8-Direktion wolle alle Mijſionare 

in dieſem Sinn inſtruieren (1899). 

37. Für die Zukunft iſt auf keinen Fall an die weitere 

Ausdehnung der kaufmänniſchen Geſchäfte dex Miſſion zu



V. Miſſionögeldweſen. 173 

denfen, wenn auch einer naturgemäßen Entwickelung der Ge- 
ſchäfte aus ſich ſelbſt heraus nichts in den Weg gelegt werden darf. 

38. Die in den Miſſion3geſchäften arbeitenden Kapitalien 
der MiſſionSanſtalt ſind allmählich zurückzuziehen. 

39. ür die Rechenſchaft3ablegung der M. D. in Bezug 
auf das Geſchäftsweſen iſt eine zehnjährige Periode zu lang. 
Es itt eine eingehendere und fortlaufende Beratung der M. D. 
in Geſchäftsſachen ſowie häufigere Rechenſchaft8legung unbe- 
dingt erforderlich. 

40. Nachdem der Handel von Südafrika-Weſt rechnungs8-= 
mäßig von der Miſſion in Südafrifa-Weſt getrennt worden iſt, 

und nachdem die vorhandenen Anſprüche der Provinz an den 
Handel ordnungsmäßig abgelöſt worden ſind, ſteht das Beſit- 
rec<t an den Handel in Südafrika - Weſt ausſchließlich der 
Cvangeliſchen Brüder-Unität und nicht mehr der Provinz zu. 
Dasjelbe gilt von allen Betrieben und VermögenSobjekten, die 
etwa in Zukunft dem Handel auf demſelben Wege angefügt 
werden jollten. Alle Beſißtitel des Handels in Südafrika-Weſt 
jind deShalb ſobald wie möglich auf den Namen der Miſſions8- 

anſtalt zu überſchreiben. Ebenſo empfiehlt Synode der künftigen 
M. D., auch bei den der Provinz gehörenden Vermögensobjekten 
eine Klärung der Beſiktitel möglichſt bald herbeizuführen. 

41. Die in Herrnhut gegründete Agentur foll wie bisher 
in erſter Linie dem geſchäftlichen Verkehr mit unjeren Nätjions= 
geſchäften und Miſſionaren dienen. Doch foll dabei im Auge 

behalten werden, daß die Agentur wenigſtens die Koſten ihres 

eigenen Unterhalts aufbringe. 

42 Synode empfiehlt der M. D., die Miſſionsbuchhand= 
lung wie biöher in mäßigen Grenzen zu halten und jedenfalls 
die biSherige Beſtimmung zu beachten, wonach eine Konkurrenz 
mit den am Ort anſäſſigen Buchhändlern zu vermeiden iſt. 

43. Außenſtände aller Art, für welche De>ung kaum zu 
erlangen ſein wird, find baldmöglichſt abzuſchreiben. 

44. In allen Miſſionsprovinzen iſt auf jährliche pünkt- 

liche Rechnungsablegung zu dringen. 

12
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45. Der Verkauf unſeres Beſißztums in Maitland und 

Seaview in Südafrika-Weſt iſt baldmöglichſt in die Wege zu 
leiten. 

46. Ciſerne Kapitalien, Truſtfunds müſſen in ficheren 
Hypotheken und Wertpapieren angelegt werden. 

Dasſelbe gilt von den den Weſtindiſchen Provinzen ge- 
hörenden Kapitalien und Fonds. 

47. Die kaufmänniſchen Geſchäfte der Miſſion ſind in 
Bezug auf die ihnen zu gewährenden Betriebömittel wie auf 
das von ihnen zu tragende Miſiko ſtet8 in ſolchen Grenzen zu 

halten, daß die Fonds und WermögenSobjekte der allgemeinen 
Miſſionsverwaltung dadurch nicht gefährdet oder weſentlich ver- 
fürzt werden. 

Einſchränkungen. 

48. 1. General-Synode nimmt mit tieſem Schmerz Kenntnis 
von der finanziellen Notlage unſeres Mäjſſion8werkes. Sie hat 

ſich überzeugen müſſen, daß es ohne wirkliche Einſchränkungen 

nicht möglich ſein wird, das Gleichgewicht in der Jahres8rechnung 
herzuſtellen. 

2. Trozdem kann ſie M. D. nicht den Auftrag geben, ſo- 
fort ein ganzes Miſſionsfeld aufzugeben, da uns keine Geſell- 

ſchaft und keine Kirche ein jolches im Augenbli> abnehmen 

würde. Cin Gebiet aber ſich ſelbſt zu überlaſſen, könnten wir 
weder vor unſern Freunden, noch vor unſerm eignen Gewiſſen 
verantworten, ehe wir nicht von Gott vor die abſolute Unmög-= 

lichkeit geſtellt werden, unjre Gebiete irgendwie aufrecht zu halten. 

3. Dagegen ſieht fich Synode durc) die Notlage gezwungen, 

M. D. zu beauftragen, auf den verſchiedenen Gebieten Cin- 

ſchränkungen vorzunehmen. In dieſem Sinn ertlärt Synode: 

Angeſichts der bedenklichen Mehrausgaben des Mijſions- 

werkes, welche teils durch naturgemäße Ausdehnung alter und 
neuer Arbeitsögebiete, teils durch beſondere Schwierigkeiten und 
Nöte veranlaßt ſind, beauftragt Synode M. D.:
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„Das MiſſionSwerk im Ganzen werde ſo weit eingeſchränkt, 

daß die jährlichen Geſamtau8gaben fich um ungefähr 150 000 
bi8 200 000 Mk. reduzieren.“ 

Dabei ſoll folgendes gelten : 

a) Die älteren Gebiete find in ihren Ausgaben zu beſchränken 

b) 

dd) 

(Süd=-Afrika-Oſt und «Weſt; Himalaya; Labrador ; Suri- 
name). Es iſt hier durchaus darauf zu ſehen, daß keines 

derjelben auf Koſten der anderen eine geſicherte Exiſtenz be= 
anſpruchen darf. 

Unſeren neuen Gebieten iſt für die Zeit weiſe Zurückhaltung 

aufzuerlegen. 

In NMifaragua wird das Werk allmählich aufzuheben ſein, 
falls fich die wirtſchaftlichen und politiſchen Verhältniſſe des 

Landes nicht beſſern. Augenblicklich ſ<ränfe man bedeutend 
ein, doch ſo, daß ein völliges Prei8Sgeben von Gemeinen wo= 
möglich vermieden werde. 

Wo ſich die Gelegenheit bietet, gebe man ein Gebiet oder 
einen Teil desjelben an eine andere MijſionSgeſeltichaft ab. 

6) In der Heimat werde gleichſall8 nach Kräften geſpart. 

f) Synode verpflichtet M. D., mit allen Mätteln unſern Freun=- 

b) 

ce) 

den den Ernſt der Lage zum Bewußtſein zu bringen. 

Einſchränkungen in Suriname. 

49. a) General-Synode beauftragt M. D., den Schulen der 

Alten Miſſion von einem vereinbarten Zeitpunkt an keine 
Unterſtüßung aus der allgemeinen Miſſionskaſje mehr zu 
gewähren. 

General - Synode beauftragt M. D., die in Vorbereitung be- 
griffene ärztliche Miſſion zu ſijtieren. 

General-Synode beauftragt M. D., mit der P.K. in Suri- 
name im Zuſammenhang mit dem Ausfall der Schuljubſidie 
und anderen möglichen Erſparniſſen eine weſentlich vermin- 
derte jährliche Subſidie für die nächſten fünf Jahre zu ver= 

einbaren. 

12“ 
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d) General - Synode beauftragt M. D., die Ausbreitung der 

Miſſion unter den Britiſch-Indiern exſt dann zu geſtatten, 
wenn die finanzielle Lage ſich günſtiger geſtaltet hat. 

50. Zur Herabſetzung der Miſſionsſchuld vom Jahre 1908 
werden 

a) Die verfallenen Leibrenten=-Kapitalien des letzten Jahrzehnts 
in dex Hühe von ca. 100000 Mk. verwendet. 

b) Der M. D. wird der Vorſchlag gemacht und zur näheren 
Prüfung und eventuellen Berücſichtigung überwieſen, die 
fälligen Zinjen des Morton = Legates (30000 Mk.) und 
35 000 Mk. aus der Morton=-Reſerve dazu zu verwenden. 
Auf dieſe Weiſe würde die diesjährige Miſſionsſchuld von 
ca. 302000 Mk. auf 135 000 Mt. herabgemindert. Abge- 
jehen von dem Reſt der Schuld für 1907, die jeßt ca. 
30 000 Mk. beträgt, 

S1. General-Synode überweiſt folgende Vorſchläge an die 
M. D., um ſie näher zu prüfen und eventuell zu berückſichtigen. 

a) Ausbau des Fünfpfennig-Vereins. 
b) Spezialſammlungen. 

6) Abhaltung eines beſonderen Miſſions8gebet8tages (Vor- 
ſchlag einer ledigen Schweſter). 

4) Notichrei in <riſtlichen Zeitſchriften. 
&) Verweiſung des Themas zur Beſprechung an die Dia- 

ſporaarbeiterkonferenzen. 

52. M. D. wird beauftragt, die Rechnungslegung der 
Mijſion von den einzelnen Stationsrechnungen ausgehend in 
der Weiſe umzugeſtalten, daß zwiſchen Einnahmen und Aus- 
gaben der werdenden Kirche und zwiſchen Einnahmen und Aus- 
gaben der Miſſion klar unterſchieden wird. (Siehe Beſchluß 28 
der General-Synode von 1899.) 

53. Über Ertrag und Verwendung der Gemeinbeiträge 
iſt den Cingeborenen-Gemeinen jährlich Rechnung abzulegen.
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54. Synode beauftragt M. D., wenn immer möglich, die 
Leitung und den Ansbau des Fünſpfennigvereins8 zielbewußt in 
die Hand zu nehmen und fich zu dem Zweck mit dem urſprüng- 
lichen, freiwilligen Komitee freundſchaftlich in Verbindung zu 

jeßen. 

55S. General - Synode ſpricht ihr ſchmerzliches Bedauern 
aus, bei dem gegenwärtigen Stand unſerer Kaſſe die in dem 

Antrag der General-Konferenz von Demerara erbetene erhöhte 
Unterſtüzung der dortigen Provinz ablehnen zu müſſen, und 
beſtätigt damit den Beſchluß der Unitätskonferenz von 1902, 

die Zahlung der Meiſtfionskafſe an Demerara von Mek. 4400 

jährlich auf Mk. 1000 herabzuſfeßen. 

-==-- ZEE 

VI. Weſtindien. 

36. In 8 46 des General=Synodal-Verlaſjes ſollen die 

beiden weſtindiſchen Provinzen in einer Klaſſe für fich jtehen 
als „Provinzen in einem Übergangsſtadium : Jamaifa und die 
Öſtliche Weſtindiſche Provinz“, d. h. als ſelbſtändige Unitäts- 
provinzen mit folgenden Cinſchränkungen : 

3) Ihre Provinzialbehörden bilden nicht einen Teil der 

Unität3- Direktion. 

b) Europäiſche und amerikaniſche Brüder im Dienſte diejer 

beiden Provinzen ſtehen in enger Beziehung zur Mijjions- 
Direktion, welche die Koſten zu tragen hat für Ausſtattung, 
Reiſe hinaus und nach Hauſe, Urlaub, Kindergelder, Kinderer- 

ziehung und Ruhegehalt. 

57. An Stelle der Beſchlüſſe 48 und 49 im General- 
Synodal-Verlaß von 1899 treten die folgenden Beſchlühfſe : 

1. Generalſynode erkennt die Notwendigkeit an, die beiden 
weſtindiſchen Provinzen bis zur nächſten Generaljynode mit 

Mitteln und Arbeitsfräften zur unterſtüßen.
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2. Für Jamaika wird eine jährliche Summe von nicht 
mehr als L 600 (12 000 .%) fejtgeſeßt, welche dazu dienen foll, 
die Gehälter der europäiſchen und amerikaniſchen Brüder auf 

die nötige Höhe zu bringen ſowie für ärztliche Hilfe und für 
die Unfoſten der Provinzialleitung Beihilfe zu leiſten. 

3. Für die Öſtliche Provinz wird eine jährliche Unter- 
jtüßung von nicht mehr als L 40 (800 4) für jeden europä= 
ichen und amerifamſchen Bruder, der im Dienſte der Provinz 

jtieht, gewährt, welche dazu dienen foll, den Gehalt ſolcher Brüder 

auf die nötige Höhe zu bringen. 

4. Über die vorhergenannten Unterſtüzungen hinaus ſoll 

MijjionsS-= Direktion keine Berantwortung inbezug auf den Ge= 

halt der europäiſchen und amerifanijchen Brüder tragen ; aber 
jie joll weiter verantwortlich jein für ihre Ausſtattung, Reife 

hinaus und nach Haute, Urlaub, Kindergelder, Kindererziehung 
und Ruhegehalt. Alle Geſuche um Urlaub und Nücktritt ſind 

von Maſſions8- Direktion zu entſcheiden, da dieſe die damit ver- 

bundenen Koſten zu tragen haben wird. 

5. Miſſion8- Direktion allein hat das Jecht, Brüder von 
GSuropa und Amerifa nach dieſen Provinzen zu berufen, und 
ſie foll die Kräfte ſtellen, um die im Dienſte ſtehenden Brüder 

zu exjeßen, wenn letztere dienſtunfähig werden, und zwar unter 

der Bedingung a) daß die jetzige Zahl ſolcher Brüder nicht 
überſchritten werde, und b) daß neue Brüder von Europa und 

Amerifa nur berufen werden ſollen, wenn die darum bittende 

Provinzialbehörde nachgewieſen hat, daß der betreffende Poſten 

nicht durc< einen Eingeborenen beſetzt werden kann. =- Die 

Provinzialbehörde darf einen Bruder vorſchlagen, aber Müſjions= 

Direktion ſoll dadurch nicht in der Wahl gebunden ſein. -- 
Weiter ſteht es M. D. zu, zu entſcheiden, ob die Lage des ganzen 

Mäſſion8werks ſowohl wie die Ziele, die Generaljynode in bezug 

auf Weſtindien verfolgt, im einzelnen Fall die Berufung eines 

Bruders rechtfertigen. = M.D. hat auch das Recht, einen von 
Curopa oder Amerika ausgeſandten Bruder nötigenfalls auf 

ein anderes Miſſfion8gebiet zu verſetzen. =- Entlaſjung aus dem
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Bienjte in Weſtindien kann nicht ohne Zuſtimmung von M.D., 
joweit es fich um Europäer oder Amerikaner handelt, erfolgen. 

6. Die jährlichen Unterſtüßungen ſind davon abhängig, 
daz die Provinzialbehörden beider Provinzen der M.D. eine 
Abſchrift dex Jahre8rechnung ſowie einen Voranſchlag einſenden, 
der im einzelnen die Bedürfniſſe des folgenden Jahres inbezug 
au? die oben in 2 und 3 genannten Zwecke aufweiſt. 

7. M.D. übernimmt die Koſten des theologiſchen Seminars 
zu Buxton Grove, Antigna, wobei jedoch erwartet wird, daß 

die beiden weſtindiſchen Provinzen ſowie Demerara dieſes In- 

ſtitut nach Möglichkeit unterſtüßen. | 

3. Von den Zinſen des „Weſtindiſchen Anſtalten -Fond83“ 

jollen alljährlich L 60 (1200 4) an jede der beiden Lehrerinnen=- 
Bildungsſchulen von Spring Gardens (Antigua) und Bethlehem 
(Jamaika) gezahlt werden, und die noch übrigbleibenden Zinſen 

diejes Fonds jollen zwijchen den beiden Inſtituten nach dem 

Zahlenverhältnis der in jedem wohnenden Schülerinnen verteilt 
Werden, | 

9. Der jogenannte „Voreign Agents' Fund“ der Provinz 

Jamaita ſoll von M.D. als ein Dispoſition8-;Fonds zum Beſten 

der europäiſchen und amerifaniſchen Brüder verwaltet werden, 
woraus auf die Vitte der P. A. C. hin Hilfe gewährt werden 

fann. 

10. Der „Foreign Agents' Fund“ der Öſtlichen Provinz 

joll derjelben zur Verfügung überlaſſen bleiben. 

nn mrih 
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VD. Einzelne Miſſionsgebiete. 

58. M.D. erhält von Synode die Ermächtigung, ge- 
gebenenfalls die Miſjion in Kalifornien an eine andere Kirche 

oder Geſellſchaft abzugeben. 

Dabei wird M. D. ſich zuerjt mit der nordamerikanijchen 

43. A. C. beraten.
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59. M.D. wird ermächtigt, Vorkehrungen für die Heran= 
bildung von eingeborenen Geiſtlichen in Südafrifa-Dſjt zu treffen 
und eventuell eine theologiſche Schule getrennt von dem Lehrer- 

ſeminar zu errichten. 

60. Synode überweiſt es der Unitäts-Direktion, über die Stel= 

lung der Arbeiter in der Demerara-Provinz prinzipiell zu 
entſcheiden. 

GL. Synode hat mit Freude davon Kenntnis genommen, 
daß in Suriname und beſonders in Paramaribo die Arbeit 
der Kinder- und Jugendpflege im lezten Jahrzehnt energiſch in 
die Hand genommen und mannigfach gefördert worden iſt. An=- 

geſichts der in Frage geſtellten Zukunft unſeres dortigen großen 

Schulweſens empfiehlt Synode, dieſe freie Arbeit an der Jugend 
mit allem Nachdruck zu betonen. Beſonderx8 warm legt fie es 
unſeren Miſſionaren ans Herz, durch Kindergottesdienjte und 
die Arbeit der Sonntagsſchule die große Kinder- und Jugend- 

ſchar unter den Einfluß des Cvangeliums zu bringen. 

62. In Anbetracht der eigenartigen Verhältnijje Suri- 
names wird die künftige M. D. beauftragt, dort baldmöglichſt 

eine Viſitation ausführen zu laſſen und gelegentlich derſelben 
die dortigen Verfaſſungsfragen zu ordnen. 

Miſſion unter den Eingebornen in Nord-Queensland. 

63. Synode genehmigt ihrerſeits den Entwurf zu einem 

Abkommen mit der Presbyterianiſchen Federal = Aſſembly 

Auſtraliens. 

Die gemeinſame Arbeit der presbyterianiſchen Kirche Auttra- 

liens und der Brüderfiche in dieſem Miſſionsgebiet vollzieht 
ſich innerhalb der allgemeinen Richtlinien jenes urſprünglichen 
Geſuch8 der presbyterianiſchen Kirche Auſtraliens, daß die Brüs- 

derfirhe die Miſſionare ſtelle, während die presbyterianiſche 

Kirche Auſtraliens für die nötigen Mittel auffommt. Auf 

Grund dieſer Verſtändigung und der Erfahrung einer nahezu
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20jährigen Entwickelung treffen die beiden Kirchen folgendes 

A. 

Abkommen. 

Unter „Miſſionaren“ ſind die mit der Leitung von Stati- 

onen betrauten Männer zu verſtehen. Lehrer und Gehilfen 
jollen nicht von Europa geſendet, ſondern von der pre8by- 
teriamjchen Kixhe Auſtraliens beſchafft werden, damit ſich 
die Miſſionare als ſolche ausſchließlich ihrer Tätigfeit wid 
men fünnen. 

Wird eine Verſtärkung des Stabes der Miſſionare gewünſcht, 

jo gibt die preöSbyterianiſche Miſſions8behörde der Direktion 

der Brüdermiſſion rechtzeitig und unter näherer Angabe der 

Verhältniſſe hiervon Kenntnis, und zwar womöglich zu An- 

jang des Jahres. Die Miſſions8direftion der Brüderkirche 
joll dann beſtrebt ſein, ſobald als möglich geeignete Miſſio- 

nare auszuſfenden. 

Die Organiſation der Nord-Queensland-Miſſion iſt aus- 

ſchließlich Sache der presbyterianiſchen Kirche. Daher find 
die in diejem Miſſionsgebiet angeſtellten Miſſionare in erſter 
Lime dieſer Kirche beziehungsweiſe ihrer MiſſionSbehörde 
und nicht der Miſſionsdirektion der Brüderkirhe bezüglich 

ihrex Amtsführung verantwortlich. 

Trotzdem bleiben die Miſſionare in einer direkten perſön= 

lichen Beziehung zu der Kirche, die ſie ausgebildet und aus= 

gejendet hat, deren Mitglieder ſie ſind, die für die Erziehung 

ihrer Kinder auffommt und ihre Ruhegehälter zahlt. 

Dementſprechend wird einer der älteren Miſſionare von 

Mijſjionsdirektion als ihr amtlicher Korreſpondent (Ver- 

trauenömann) ernannt. Es iſt deſſen Pflicht, die Direktion 

über das Ergehen der Miſſionare und über alle dieſe Be- 

hörde angehenden Ereigniſſe der Miſſion auf dem laufenden 

zu erhalten. Dazu gehört auch die Einfendung der Proto- 

kolle und Beſchlüſſe der Allgemeinen Miſſionskonferenz unter 
Hinzufügung feiner Erläuterung und Meinungsäußerung. 

Auch ſoll er an die Miſſions3direktion der Brüderkirche die
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vollfiändige Statiſtik der Nord - Queensland = Miſſion ein- 

ſenden. Abſchriften ſolcher Berichte, Protokolle, Statiſtiken 
und Erlänterungen ſind an die pre8byterianijche Wiiſſions8- 

behörde beziehungsweiſe an den QueensSland-Auschuß ein= 

zureichen. 

Damit die Miſſionsdirektion der Brüderkirche das Werk in 

Nord = Queensland ihren Mitgliedern und Freunden ans 

Herz legen kann, ſoll ſie von deſſen Fortſchritt genügend 
unterrichtet werden. Inſonderheit joll der Geſchäftsführer 
der preöbyterianiſchen Miſſion3behörde die Mijſſionsdirektion 
der Brüderkirche von wichtigen Vorfommnitjen fowie auch 

von etwaigen Beränderungen im Amt der Geſchäftsführer 
und von deren Adreſſen in Kenntnis ſeen. Auch jollen 

Abſchriften von wichtigen Berichten, namentlich über Wiſi- 

tationsbefuche der Miſſion, wie auch die auf die Nord- 

ÜQueensland - Miſfion fich beziehenden Sißungsberichte der 

General Assemblies*) an die Mitſion8direktion der Brüder- 

kirche eingeſchi>t werden. 

Die presöbyterianiſche Kirche Auſtraliens beſtreitet folgende 
Ausgaben : 

1. Die Ausſtattung und Ausreiſekoſten der Miſſionare, welche 

von der Brüderkirc<he zur Verfügung geſtellt werden. 

. Die Koſten der Anlegung von Stationen und die Übrigen 

hieraus entſtehenden Unkoſten. 

3. Die Gehälter der Miſſionare und zwar L 200 p. a. für 

ein verheiratetes Paar. 

4. Die Gehälter der Hilfsarbeiter. 

5. Die Koſten der Urlaubreiſen der Mäjſionare, jei es in 

Auſtralien oder Europa. 

6. Sonſtige örtliche Aus8gaben, die ſich aus Krankheitsfällen 

oder anderen Urſachen ergeben. 

[D
s]
 

*) General Aſſembly iſt die oberſte geſeßgebende Behörde ſämts= 
licher pre8byterianiſcher Kirchen in den verſchiedenen Kolonien von Auſtralien.
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Die Miſſions8direktion der Brüderktirhe kommt für folgende Aus8gaben auf: 

1. Die Ausbildung der Miſſionare. 

2. Die Erziehung ihrer Kinder, in Europa oder Auſtralien ; 
wenn in Auſtralien, nach dem für Meiſſionskinder in den 

Sdhulen zu Fulne> (England) und Kleinwelka (Sachſen) 
üblichen Satz. 

Die Reiſekoſten der zurückberufenen oder in den Ruheſtand 

tretenden Mäjſionare. Die Zurüdberufung und die Erlaub= 
nis zum Eintritt in den Nuheſiand erfolgt ſeitens der Miſ= 
jionsdirektion der Brüderkirche nach Verſtändigung mit der 

VeiſſionSbehörde der preSbyteriamiſchen Kirche Auſtraliens. 
Bies gilt aber nur für diejenigen Miſſionare, welche min= 
deſtens 5 Jahre im Dienſt gewejen ſind. Bei früherer Er= 
lanbuis zur Rückkehr haben jich beide Behörden in jedem 
einzelnen Fall über die Beſtreitung der Nückreijekoſten zu 

verftändigen. 

4. Die Rubegehälter von Miſſionaren oder deren Witwen, welche 
jeitens der Weiſſionsdireftion in den vollen Mäijionsdienſt 

berufen worden ſind. Die von der presbyterianiſchen Kirche 
dafür gezahlte jährliche Beihilfe von L 7 (Mk. 140) für 
jeden Miſſionar kommt dem Penſionsfonds der Brüderkirche 

zugute. 

Gd
 

EZ 

VII. Böhmiſch-Mähriſches Werk, 

64. Generalſynode erflärt: „Die weſentlichen /Beſichts= 
punfte der Arbeit bleiben dieſelben wie bisher, doch unter be= 
ſonderer Betonung deſſen, daß auf eine Erweiterung des Werks 

Bedacht genommen werden foll und dies mit voller Glauben3= 

freudigfeit, aber indem man dabei die nötige Vorſicht walten 

läßt.“ (1899) 
65. Generalſynode erklärt, daß ſie die Kolportage-Cvan=- 

geliſation als notwendigen Teil des Böhmiſch-Mähriſchen Werks
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anſieht. und es der neuen Leitung empfiehlt, dieſelbe aus allen 

Kräften zu fördern (1899). 

66. Generalſynode ſpricht aus, daß ſie die Waiſenpflege 

als wichtigen Teil unſers Böhmijchen Werkes anſieht. Sie emp-= 

fiehlt dieſelbe den Gemeinen und hofft, daß durch beſondere 

Gaben auch fünftig das Werk erhalten werden wird (1899). 

67. Generaljynode erflärt grundſätzlich, daß bei einem 

Cvangeliſation3werf, wie das Böhmiſche Werk es iſt, auch Per- 
ſonen aufgenommen werden können, die erſt durch die Pflege 
der Kirc<e zu rechten Mitgliedern derſelben erzogen werden 

ſollen und wollen. Die Entſcheidung, ob und wann dies in 
Oſterreich zu empfehlen ſei, muß der neuen Leitung des Werkes 
überlaſſen werden (1899). 

GS. Generalſynode beauftragt das künftige Böhmiſche 
Komitee, auf die Ausbildung junger Böhmen zu künftigen Ge= 
hilfen in dem Werk das Augenmerk zu richten (1899). 

69. Ohne ſich auf ein Prinzip wegen Staatsunterſtüßungen 

an Freikirchen feſtzulegen, lehnt Generaljſynode eine Erwägung 
darüber ab, ob ſich die Brüderkirche in Oſterreich um eine 
Staatsunterſtüßung bemühen folle oder nicht. 

70. Der Antrag betreffend Einrichtung eines Alumnates3 
in Prag wird dem B. M. K. zur Erwägung überwieſen, mit 
dem Zuſaß, daß weder die allgemeine Kaſſe dadurch belattet 

noc< die Einnahmen der Waifenhäuſjer gefährdet werden, 19 fehr 
es auch, wie im Bericht ſchon ausgeſprochen wurde, wün)jchen3= 
wert erſcheint, diefen Gedanken zu verfolgen. 

71. Zur Sicherung der finanziellen Zukunft des Böhmiſchen 
Werkes beſchließt Synode Folgendes : 

1. Fonds zur Selbſtändigmachung der Böhm, Gemeinen, 

a) General=Synode ſpricht ihre Freude aus über den Beſchluß 
der vorjährigen Synode der nördlichen Amerikaniſchen Provinz, 
demzufolge Jungbunzlau zum Patenkinde diejer Provinz er= 
klärt wurde. General-Synode hat den Wunſch, daß für jede 

Provinz eine böhmiſche Gemeine als Patenkind gelten möge,
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deren finanzielle Verjelbſtändigung von der betr. Provinz 
bezw. deren Mitgliedern als Ziel ins Auge gefaßt würde. 

b) Dies Ziel wäre auf dem Wege zu erreichen, daß durch regel- 
mäßige jährliche Beiträge auf eine bejtimmte, durch einen 
feſten Finanzplan feſtzulegende Anzahl von Jahren ein Fond3 
gejammelt würde, deſſen Zinſen: in Verbindung mit den Ge= 
meinbeiträgen, Kollekten und anderen parochialen Einnahmen 
jener Gemeine genügen würde, um den Pfarrgehalt, die paro= 
<ialen Au8gaben und einen fejten Penſionsbeitrag zu bejtreiten. 

c) Die Fonds ſelbſt bleiben Eigentum des geſamten Böhmiſchen 
Werks. Ihre Zinſen ſtehen nur ſo lange der betrefſenden 
Gemeine zur Verfügung, als die oben erwähnten anderweitigen 
Einnahmen nicht zur Deckung der Bedürſfniſje der Gemeine 
genügen. Dann werden ſie ihr allmählich entzogen und zur 
weiteren Ausbreitung unſerer Kirche verwendet. Im Fall der 
Auflöſung des Böhmiſchen Werkes oder einer Entwickelung 
desſelben, die von der Unität wegführt, fallen die Fonds an 
die betr. Unitätsprovinz zurü>k. Die Unitätsdirektion hat 

darüber zu entſcheiden. 

2. Allgemeine Ruhegehaltskaſſe des B. M, Werkes. 

B. M. K. wird beauftragt, die Ruhegehalt8zahlungen der in 
dem B. M. Werk feſt angeſtellten Prediger und Beamten nach 

folgenden Grundſäßen zu ordnen : 

a) Jede Kaſſe, die eine jährliche Gehaltszahlung zu leiſten hat, 

hat zugleich einen entſprechenden Betrag ſür Ruhegehalt an 

eine allgemeine Ruhegehaltskaſſe des B. M. Werkes abzuführen. 

b) Dieſer Kaſſe ſind außerdem ſämtliche verfallenen Leibrenten, 

ſoweit ihnen durch ihre Spender feine andere Beſtimmung 

gegeben iſt, zuzuführen, ebenſo jedenfalls ein Viertel -- unter 

Umſtänden die ganze Summe --- der ohne beſtimmte Zweck- 

angabe eingehenden Legate ſowie die fälligen LebenSsver- 

ſicherungsfapitalien.
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6) Der vorhandene Penſionsfonds gilt als feſter Kaſſenbeſtand 
dieſer Kaſſe. Er wird durch Leibrenten, Legate und fällige 

Verſicherungskapitalien entſprechend erhöht (vergl. b). 

d) Die allgemeine Nuhegehaltsfaſſe zahlt ſämtliche Verſicherungs- 

prämien und Ruhegehalte. Die Mehrausgaben werden jähr= 

lic; aus allgemeinen Mitteln des Werkes gedeckt. 

bft zz EEN 

IX. Ausſäßigenaſyl in Jeruſalem. 

72. General-Synvde ſpricht ihre dankbare Freude darüber 
aus, daß das Intereſſe und die tatkräftige Teilnahme für das 

Qiebeswerk unferer Brüder-Unität unter den Ausſäßigen im 
heiligen Lande innerhalb und außerhalb der Brüderkirche im 

verfloſſenen Jahrzehnt im ſteten Steigen begriffen war, und 
empfiehlt dies Werk anch für die Zukunft zur treuen Mitarbeit 

durch Fürbitte und Beiträge. 

82 
(7 

X. Verſchiedenes. 

73. Bis zum endgültigen Abſchluß der zwiſchen Zeiſt und 

der deutſchen Provinz gegenwärtig noch ſchwebenden Verhand- 
lungen bleibt der Gemeine Zeiſt ihr bisheriges Appellationsrecht 

an die General-Synode unverfürzt gewahrt (1899). 

74. Die aus Vertretern verſchiedener Nationalitäten aus 

allen Weltteilen zuſammengeſeßte General-Synode der Brüder=- 
gemeine begrüßt freudig das der Frage des internationalen 

Friedens entgegengebrachte, in lehter Zeit zunehmende Intereſje 

ſowie die durch ſchieds8gerichtliches Verfahren tatjächlich gemachten 

Fortſchritte in der Löſung internationaler Streitigkeiten. 

Synode ſpricht die Überzeugung aus, daß für die großen 
die Wohlfahrt der Nationen betreffenden wirtſchaftlichen und
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politiſchen Probleme eine Löſung geſucht und gefunden werden 
muß, die mit den <riftlichen Grundſätzen des Friedens und der 
gegenſeitigen Wertſchäzung im Einklang ſteht. 

Beſonders in Erwägung des internationalen Charakters 
dex Brüdergemeine bittet General-Synode unſere Gemeinen und 
deren Diener, alles in ihrer Macht Liegende zu tun, um die 
Erreichung dieſes Zdeals zu fördern, indem ſie dieſe Beſtrebungen 
auf ihr Herz nehmen und auch praktiſch dafür eintreten, um 
die öffentliche Meinung in der angegebenen Richtung zu be- 
einfluſſen und die Urjachen bejeitigen zu helfen, die den Krieg 
zur zFolge haben. 

75. Seitens der General-Synode wird ein herzlicher Dank 
den Hilfsgejellſchaften ausgeſprochen, welche ſo wirkſam unſere 
Miſſionen unterſtüßt und unſer Miſſionswerk gefördert haben 
auf mannigfache Weiſe --- durch Verbreitung von Miſſions8- 

ſchriften =- dadurch, daß fie in uneigennüßiger Weiſe für die 
allgemeine Miſſionskaſſe und zu beſonderen Zwecken Geldmittel 

flüſſig gemacht haben -- dadurch, daß fie unjern Miſſionaren 

auf ihren Reiſen in und von ihren Gebieten Gaſtfreundſchaft 
und Hilfe erwiejen haben. 

Wir nennen namentlich: 

Die London AssSoclation Im ald of Moravian MisSlons. 

Die Society for the Propagation of the Gospel, Beth= 
lehem, Pa., U. S. A. 

Das Zeiſter VMiſſionskomitee in Holland. 

Die Society for the Furtherance of tbe Gospel, London, 

England. 

Den „Verein zur Fürforge für durchreitende Miſſionare“, 
Hamburg. 

Die Herrnhuter Bibel-Geſellſchaft, den Nord-Schle8wigſchen 
Miſſionsverein, den Orkanverein, die Nähvereine. 

76. Seitens dex Synode wird ein Dank ausgeſprochen 

dem Br. H. F. Mumford für ſeine fortlaufenden und freiwilligen
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Bemühungen um das MiſjionsSwerk als Herausgeber der 
„Moravian Missions“. 

77. Der herzliche Danf dex General-Synode wird der 
D. B. U. aus8gejprochen, welche hochherzig den Dienſt der Archivare 

und die Nußnießung des Archivs und feines Inhalts dem Nußen 
und den Intereſſen der geſamten Unität zu Gute kommen läßt. 
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Berichtigung. 

Seite 57 8 34, 1 Zeile 6 iſt zu leſen Ephejer 4, 16 jtatt 

Cpheſer 4, 19. 

Seite 62 8 36, 2 Zeile 3 iſt zu leſen Matth. 23, 8 ſtatt 

Matth. 23, 10. 

Die Überſchrift der auf Seite 80 und 166 erwähnten Akte 
des Britiſchen Parlaments lautet : | 

Anno Regni 

Georgit Il Regis 

vicesSimo Secundo 

Edictum quo Univergitas, nomine Unitatis Fratrum 

ingigpita, ad Colonias in America Britannica plantandas 

Inyitatur.
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